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Die Nutzung natürlicher Ressourcen und die Chemi-
kalienproduktion haben in den letzten Jahrzehnten 
weltweit dramatisch zugenommen – und eine weitere 
Zunahme ist prognostiziert. Während früher meist 
lokale Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt im 
Vordergrund standen, ist inzwischen klar, dass der 
gegenwärtige Umgang mit Rohstoffen, Chemikalien 
und aus Chemikalien hergestellten Produkten die Bio-
sphäre als Ganzes gefährdet. Durch die massiven Ein-
griffe des Menschen seit Beginn des Industriezeital-
ters hat die Erde die stabile Phase des Holozäns 
verlassen und ist in eine neue erdgeschichtliche Peri-
ode, das Anthropozän, eingetreten. 
 
2009 und 2015 haben Wissenschaftler*innen das 
Konzept der planetaren Leitplanken vorgestellt. Darin 
haben sie neun Bereiche definiert, in denen das Erd-
system durch menschliches Handeln gefährdet ist. 
Mit den Treibhausgasen, die den Klimawandel ver -
ursachen, der Versauerung der Meere, der Schädigung 
der Ozonschicht, den Aerosolen in der Atmosphäre, 
den Einträgen von Phosphor und Stickstoff sowie den 
„Neuen Substanzen“ sind sechs dieser Leitplanken mit 
Ressourcennutzung sowie dem Einsatz und Emissio-
nen von Chemikalien direkt verbunden.  
 
Die Analysen zeigen: Unsere heutige Wirtschaftsweise 
und aktuellen Lebensstile sind nicht nachhaltig und 
überschreiten die Kapazitätsgrenzen unserer Erde. Die 
Tendenzen beim globalen Rohstoff- und Energiever-
brauch weisen auf eine sich beschleunigende Zunah-
me hin. Eine Trendwende ist nicht in Sicht. Die 
Menschheit hat den sicheren Handlungsraum bereits 
verlassen. 
 
Auch die planetare Leitplanke „Neue Substanzen“ ist 
bereits überschritten. Weltweit werden schätzungs-
weise 350.000 verschiedene Chemikalien hergestellt. 
Dazu gehören Kunststoffe, Pestizide, Industrieche-
mikalien, Chemikalien in Konsumgütern, Antibiotika 
und andere Pharmazeutika. Dabei handelt es sich 
häufig um völlig neue Stoffe, die nicht natürlich vor-

kommen, sondern erst durch menschliche Aktivitäten 
entstehen und deren Auswirkungen auf das Erdsys-
tem noch weitgehend unbekannt sind. Viele dieser 
Chemi kalien sind zudem über Jahrhunderte in der 
Umwelt stabil. Die Beispiele der Fluorchlorkohlen-
wasserstoffe (FCKW), der per- und polyfluorierten 
Alkylsubstanzen (PFAS) und des Plastiks zeigen, dass 
auch Substanzen und Materialien, von denen 
ursprünglich angenommen wurde, dass sie ungefähr-
lich seien, große Probleme verursachen können. Ein-
mal in die Umwelt gelangt, sind diese „Ewigkeits-
 Chemikalien“ – wenn überhaupt – nur mit großem 
Aufwand zurückzuholen. 
 
Bereits in den 1970er und 1980er Jahren wurde 
erkannt, dass es zu spät sein kann, erst zu handeln, 
wenn Wirkungen von Stoffen in der Umwelt zwei-
felsfrei nachgewiesen sind. Im nationalen und inter-
nationalen Recht wurde daher das Vorsorgeprinzip 
verankert. Danach sollen Maßnahmen zur Vermei-
deng von Schäden bereits dann ergriffen werden, 
wenn triftige Gründe zur Besorgnis vorliegen. Doch 
noch immer ist viel zu oft das „weiter so“ die gängige 
Handlungsmaxime. Maßnahmen wurden und werden 
erst nach jahrelanger Verzögerung ergriffen, wenn 
Schäden bereits eingetreten sind. 
 
Es wird schnell klar: Wir brauchen neue Ansätze. Eine 
Chemikalie für sich allein zu beurteilen, genügt meist 
nicht. Es muss in Zusammenhängen gedacht und 
gehandelt werden. Neben dem Zusammenspiel ver-
schiedener Chemikalien sind auch weitere Faktoren, 
beispielsweise das sich ändernde Klima, die Verluste 
an biologischer Vielfalt und Belastungen der mensch-
lichen Gesundheit, zu beachten. Auch die globale 
Dimension der Stoffströme ist in den Blick zu neh-
men. Wir brauchen eine nationale und globale Stoff-
politik, die sich diesen Herausforderungen stellt. 
 
Diese BUND-Position „Herausforderungen für eine 
nachhaltige Stoffpolitik – Notwendigkeit einer Trans-
formation im globalen Kontext“ zeigt Wege auf, wie 
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eine nachhaltige Stoffpolitik gelingen kann. Beispiele: 
Langlebige Stoffe sollten nicht in die Umwelt gelan-
gen und es sollten deutlich weniger giftige Chemi-
kalien produziert werden. Wo möglich, sollten gene-
rell weniger Chemikalien eingesetzt werden. Wird eine 
Substanz oder ein Produkt dennoch verwendet, muss 
dies möglichst effizient – also mit hohem Nutzen 
geschehen. Dabei ist auf eine konsequente Kreislauf-
führung der verbleibenden Stoffströme zu achten; 
das Ziel muss eine zirkuläre Ökonomie sein. 
Die gesetzlichen Grundlagen des Chemikalien-, 
 Produkt- und Abfallrechts sind deshalb auf eine 
gemeinsame Basis zu stellen und eng aufeinander 
abzustimmen. Bei der anstehenden Novellierung der 
EU-REACH-Verordnung ist dies zu beachten und eine 
konsequente Umsetzung der „EU-Chemikalienstrate-
gie für Nachhaltigkeit“ notwendig. 
 
Eine nachhaltige Stoffpolitik muss zudem alle 
Lebensbereiche wie Mobilität, Wohnen und Bauen, 
Ernährung, Bekleidung und Konsum umfassen. Sie 
geht damit weit über die bisherige Chemikalien -
politik hinaus und erfordert ähnlich wie beim Klima-
schutz eine umfassende Transformation der Wirt-
schaftsweise und des Konsumverhaltens. Stoffpolitik 
ist dabei eng mit Ressourcen- und Klimaschutz ver-
knüpft und muss gemeinsam mit diesen gedacht und 
umgesetzt werden. 
 
Dieses Positionspapier zeigt: Die Stoffpolitik ist stär-
ker an den Leitbildern Vorsorge und Nachhaltigkeit 
auszurichten. Dies bedeutet international eine Ver-
knüpfung mit den nachhaltigen Entwicklungszielen 
(„Sustainable Development Goals“, SDGs) der Ver-
einten Nationen. Bei der Stoffbewertung ist insbe-
sondere die Persistenz als zentrales Gefährdungs-
merkmal konsequent zu beachten. Ein zentrales Ziel 
ist es, nachhaltige Chemikalien, die insbesondere 
nicht persistent, aber auch nicht bioakkumulierend, 
(öko)toxisch oder hochmobil sind, zu entwickeln und 
einzusetzen. Nachhaltige Stoffpolitik erfordert auch 
eine Reduzierung der globalen Belastung mit Che-

mikalien und der Übernutzung der Ressourcen durch 
ein nachhaltiges Stoffstrommanagement.  
 
Im abschließenden Kapitel „Leitsätze zur Stoffpolitik 
– Forderungen des BUND“ sind alle aus den vorheri-
gen Kapiteln hergeleiteten Leitsätze und Forderungen 
zusammengefasst. Das Politikfeld „Stoffpolitik“ wird 
in seiner Breite dargestellt und Maßnahmen zur Ziel-
erreichung vorgestellt. Hierzu zählen auch Forderun-
gen zur stoffbezogenen Forschungs- und Bildungs-
politik.  
 
Dieses Positionspapier 
• zeigt, dass Stoffe Auswirkungen auf planetarer 

 Ebene haben, die – ähnlich wie der Klimawandel und 
der Biodiversitätsverlust – das ökologische Gleich-
gewicht des ganzen Planeten in Frage stellen; 

• verdeutlicht, dass Persistenz eine zentrale Gefahr 
darstellt, der konsequent begegnet werden muss. 
Das ist vergleichbar mit der Kernenergie und ihren 
radioaktiven Abfällen oder mit der Rolle von 
Kohlen dioxid beim Klimawandel, die ebenso lang-
fristige Probleme verursachen; 

• fokussiert auf das Vorsorgeprinzip und auf ein 
nachhaltiges Stoffstrommanagement mit einer 
besonderen Betonung der Suffizienz als Lösungs-
ansatz; 

• nennt wesentliche Elemente einer nachhaltigen 
Chemie; 

• leitet her, dass rechtlich verbindliche internationale 
Vereinbarungen nötig sind. Eine zukünftige globale 
Rahmenkonvention zum nachhaltigen Manage-
ment von Stoffen, Materialien und Ressourcen soll 
die Regelungen für Chemikalien, Schadstoffe, Res-
sourcen und gefährliche Abfälle verbinden und 
dabei gleichzeitig verbindliche Reduktionsziele fest-
legen. 

 
Der BUND möchte mit dieser Position den Diskurs zu 
einer neuen nachhaltigen Stoffpolitik anstoßen.
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Over the past decades the use of natural resources 
and the production of chemicals have increased dra-
matically – and a further increase is forecasted. 
Whereas earlier the main focus was on local effects 
on health and the environment, in the meantime it 
has become apparent that current ways of dealing 
with raw materials, chemicals and products manu-
factured from chemicals are threatening the bio-
sphere as a whole. Due to the massive human inter-
ventions since the beginning of the industrial age, 
the earth has left the stable phase of the Holocene 
and has entered a new earth-historical period, the 
Anthropocene. 
 
In 2009 and 2015 scientists introduced the concept 
of planetary boundaries. As part of this framework 
nine areas were defined in which human activities 
are threatening the Earth system. With the green-
house gases causing climate change, the acidification 
of the oceans, damage to the ozone layer, atmospher-
ic aerosol loading, biogeochemical flows of phospho-
rus and nitrogen as well as ”novel entities“ six of these 
boundaries relate to the use of resources as well as 
the use of chemicals and to their emissions..  
 
The analyses show that the economic activity of 
humans today and current lifestyles are unsustainable 
and exceed the limits of our Earth system. The trends 
in global consumption of natural resources and ener-
gy indicate that increase is accelerating. No reversal 
of the trend is in sight. Humanity has already left the 
safe operating space.  
 
The planetary boundary ”Novel entities“ has also 
already been exceeded. An estimated 350,000 differ-
ent chemicals are produced worldwide. These include 
plastics, pesticides, industrial chemicals, chemicals in 
consumer products, antibiotics and other pharma-
ceuticals. These are often completely new substances 
that do not occur naturally, but are created as a result 
of human activities, and their impact on the Earth 
system is still largely unknown. Many of these chem-

icals have been stable in the environment for cen-
turies. The examples of chlorofluorocarbons (CFCs), 
per- and polyfluorinated alkyl substances (PFAS) and 
of plastics show that substances and materials which 
were originally assumed not to be hazardous can also 
cause considerable problems. Once released into the 
environment these ”forever chemicals“ can only be 
retrieved again – if at all – with great difficulty.  
 
It was already recognized in the 1970s and 1980s that 
taking action only when the effects of substances in 
the environment have been proven beyond any doubt 
can be too late. That is why the precautionary prin-
ciple was anchored in national and international law. 
Based on this, measures for preventing damage 
should be implemented as soon as there is legitimate 
reason for concern. However, ”business as usual“ con-
tinues to be the most common rule for action. Mea-
sures have been and still are only adopted after years 
of delay during which damage has already occurred.  
 
It is quickly becoming clear: We need new approach-
es. Mostly it is not enough to assess one chemical on 
its own. Contextual thinking and action are needed. 
The interactions among different chemicals and other 
stress factors – such as the changing climate, losses 
of biodiversity and impacts on human health – must 
be taken into consideration. The global dimension of 
materials flows must be considered as well. We need 
a national and global chemicals and materials policy 
that faces these challenges.  
 
This Friends of the Earth (FoE) Germany (Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland BUND) posi-
tion paper ”Challenges for a Sustainable Chemicals 
and Materials Policy – the Need for Transformation 
in the Global Context“ presents ways for successfully 
introducing a sustainable chemicals and materials 
policy. Examples: Persistent substances should not be 
released to the environment and substantially fewer 
toxic chemicals should be produced. Where possible, 
fewer chemicals should be used. If a chemical or 

Executive summary
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product is necessary to be used, this should be done 
as efficiently as possible – in other words, with a high 
level of benefit. At the same time, reuse of chemicals 
and materials by closing the material cycles should 
be considered. The ultimate goal is an efficient cir-
cular economy. 
The statutory regulations for chemicals, product and 
waste legislation must share a common basis and be 
closely coordinated with each other. This must be tak-
en into account in the upcoming revision of the EU 
REACH Regulation. A consistent implementation of 
the EU ”Chemicals Strategy for Sustainability“ is nec-
essary. 
 
A sustainable chemicals and materials policy must 
also encompass all areas of life such as mobility, hous-
ing and construction, nutrition, clothing and con-
sumption. It thus goes far beyond traditional chem-
icals policy and, similarly to climate policy, requires 
a comprehensive transformation of economic activity 
and consumer behaviour. In this regard, chemicals 
policy is closely related to protecting resources and 
safeguarding climate and must be conceived and 
implemented while considering such protection.  
 
This position paper shows: Chemicals policy must be 
developed with a stronger focus on precautionary 
action and sustainability. At the international level 
this means using the Sustainable Development Goals 
(SDGs) of the United Nations as a benchmark. In 
assessing chemicals, persistence must be consistently 
regarded as the core hazard. A central goal is to devel-
op and use sustainable chemicals which in particular 
are neither persistent, bioaccumulating, (eco)toxic, 
nor highly mobile. Sustainable chemicals and mate-
rials policy also requires a reduction in the global bur-
den of chemicals and the overexploitation of 
resources through sustainable materials flow man-
agement. 
 
In the final chapter, ”Guiding principles for chemicals 
and materials policy – Recommendations by Friends 

of the Earth Germany“, all the guiding principles and 
recommendations worked out in the previous chap-
ters are summarized. The area of ”chemicals and 
materials policy“ is presented in its broader context 
and measures for achieving the goals are presented. 
This also includes recommendations regarding 
research and education policy on substances.  
 
This position paper 
• demonstrates that substances have effects at the 

planetary level, which – in a manner similar to cli-
mate change and loss of biodiversity – are threat-
ening the ecological balance of the entire planet;  

• underscores that persistence represents a central 
hazard that must be systematically addressed. It is 
comparable to nuclear energy with its radioactive 
waste or to carbon dioxide in climate change, which 
also create long-term problems; 

• focuses on the precautionary principle and a sus-
tainable material flow management with special 
emphasis on sufficiency as a solution measure; 

• identifies essential elements of sustainable chem-
istry; 

• derives that legally binding international agree-
ments are needed. A future global framework con-
vention on sustainable management of substances, 
materials and resources should link the regulations 
on chemicals, pollutants, resources and hazardous 
wastes, while setting binding reduction targets. 

 
With this position paper FoE Germany wishes to stim-
ulate discussions on a new sustainable chemicals and 
materials policy.
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1. Einleitung 

„Chemiepolitik“: Der BUND-Bundesarbeitskreis 
Umweltchemikalien / Toxikologie prägte diesen Be -
griff bereits im Jahr 1983. In der 1984 erschienenen 
ersten Ausgabe des damals vom BUND und dem Bun-
desverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) 
herausgegebenen „Informationsdienstes Chemie und 
Umwelt“ steht ([1], vgl. auch [2]): 
 

„Es ist nahezu unglaublich, dass die Reglemen-
tierung des Chemikalieneinsatzes trotz der 
schwerwiegenden Umweltprobleme keinen eigen-
ständigen Politikbereich darstellt. Es gibt selbst-
verständlich eine Wirtschaftspolitik, eine Sozial-
politik, eine Landwirtschaftspolitik – aber keine 
Chemiepolitik.“ 

 
Heute gibt es „Chemiepolitik“: Katastrophen wie im 
italienischen Seveso 1976 (Icmesa), im indischen 
 Bhopal 1984 (Union Carbide India Limited) und in 
Schweizerhalle 1986 (Sandoz) waren Auslöser für eine 
chemiepolitische Diskussion. Mittlerweile wurden 
europäische und deutsche Gesetze zum Schutz vor 
Risiken durch Chemikalien erlassen. Die Ergebnisse 
können sich einerseits sehen lassen: Viele Chemiefir-
men produzieren seitdem sicherer. Mit der Initiative 
„Responsible Care“ bekennt sich die chemische Indus-
trie zu ihrer Verantwortung für die Sicherheit ihrer 
Produktion und Produkte. Auch Gesetze wurden ver-
bessert: Die EU-Chemikalienverordnung REACH 
(REACH: Registration, Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals) [3] verpflichtet erstmals 
Hersteller und Importeure dazu, anhand von Daten 
zu belegen, dass alle ihre Chemikalien sicher für 
Mensch und Umwelt sind (gilt für jährliche Produk-
tionsmengen größer 1 Tonne pro Jahr). Das Bundes-
Immissionsschutzgesetz regelt unter anderem Her-
stellung und Umgang mit Chemikalien in Anlagen. 
Andererseits ist die Chemikalienbelastung von 
Mensch und Umwelt teilweise sogar gestiegen und 
inzwischen ein globales Problem.

In den westlichen Industrieländern sind die Konzen-
trationen einiger Schadstoffe im Menschen und in 
der Umwelt zurückgegangen, der technische Umwelt-
schutz und einige gesetzliche Regelungen zeigen Wir-
kung. Gleichwohl weist die moderne chemische Ana-
lytik immer mehr problematische chemische Stoffe 
in der Umwelt, in Lebensmitteln und im Menschen 
nach und verdeutlicht auf diese Weise, dass unver-
mindert erheblicher Handlungsbedarf besteht. 
Sowohl die Mikroschadstoff-Strategie des BUND (Juli 
2017) [4] als auch die des Umweltbundesamtes (April 
2018) [5] zeigen, wie notwendig es ist, Maßnahmen 
gegen die Vielfalt der Chemikalien in den Umwelt-
medien zu ergreifen. Außerdem nimmt die Chemika-
lienproduktion weltweit ständig zu. Insbesondere die 
schiere Menge der Plastikproduktion gefährdet ganze 
Ökosysteme. 
 
Auch bei verbrauchernahen Produkten nimmt die 
stoffliche Komplexität zu. Die Transparenz der 
Inhaltsstoffe der Produkte bleibt dürftig. Gleiches gilt 
für viele moderne Produkte wie Elektronikartikel oder 
Autos, die heutzutage aus einer Vielzahl komplexer 
Materialien und Bausteinen bestehen. Dies erschwert 
oder verhindert Wiederverwendung, Reparatur und 
Recycling. Viele wertvolle Rohstoffe gehen so verlo-
ren. Die rasante Zunahme der globalen Stoffströme 
stellt die Chemie- und Stoffpolitik vor neue Heraus-
forderungen. Neue, als zukunftsfähig betrachtete 
Ansätze wie Power to X1 oder die Nutzung nach-
wachsender Rohstoffe sind in ihrem wirklichen Bei-
trag zu mehr Nachhaltigkeit noch nicht abgeklärt 
(siehe Abschnitt 7.3).  
 
Nach einem Rückblick auf über 60 Jahre Chemie -
diskussion (Kapitel 2) betrachten wir die Leitbilder 
einer nachhaltigen Stoffpolitik (Kapitel 3) und wid-
men uns der globalen Dimension der Stoffpolitik 
(Kapitel 4). In der EU ist REACH die zentrale Rechts-
norm für die Chemikaliensicherheit mit wesentlichen 

1 Mit Power to X werden 
Verfahren bezeichnet, 
unter Einsatz von 
(erneuerbarer) Energie 
gasförmige und flüssige 
Grundstoffe aus Kohlen -
dioxid (CO2) und 
Wasserstoff (H2) 
herzustellen.
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Fortschritten und einigen Schwächen (Kapitel 5). In 
Kapitel 6 erörtern wir die Bedeutung der Persistenz 
und anderer stoffbezogener Gefahren, bevor wir uns 
in Kapitel 7 den quantitativen Aspekten eines nach-
haltigen Stoffstrommanagements zuwenden. In Kapi-
tel 8 wird die nachhaltige Chemie als Lösungsansatz 
vorgestellt. Abschließend stellen wir Leitsätze und 
Forderungen des BUND für eine nachhaltige Stoff-
politik vor (Kapitel 9).
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2 Unter intrinsischen 
Eigenschaften versteht 
man Eigenschaften, die 
zum Gegenstand selbst 
gehören und ihn zu dem 
machen, was er ist.

2. Rückblick auf mehr als 60 Jahre 
Chemiediskussion

Die Debatte um Chemikalien hat sich verändert. In 
der Mitte des letzten Jahrhunderts stand die Durch-
dringung unseres Lebens mit Chemie noch am 
Anfang, ebenso wie die chemiepolitische Diskussion. 
Das änderte sich im Frühherbst 1962, als Rachel 
 Carson das Buch „Silent Spring“ in den USA veröf-
fentlichte [6]. Die Biologin trug in ihrem Buch Fakten 
über die Anwendung von Pestiziden zusammen. Das 
liegt inzwischen mehr als 60 Jahre zurück, doch viele 
der von ihr angesprochenen Fragen sind heute noch 
so aktuell, dass die Akademie der Wissenschaften Leo-
poldina ihrem Diskussionspapier zu Pflanzenschutz-
mitteln denselben Titel gegeben hat [7]. 
 
Bereits in den 1960er und 1970er Jahren wuchs der 
Widerstand gegen die Gefahren durch Chemikalien. 
Umweltschutzverbände und lokale Initiativen kämpf-
ten gegen die Auswirkungen solcher Umweltbelas-
tungen und für eine saubere Herstellung, Anwendung 
und Entsorgung chemischer Stoffe sowie generell für 
ein sicheres Leben in einer zunehmend mit Chemika-
lien belasteten Welt.  
 
Anfang der 1980er Jahre machten sich Fachleute 
des BUND erstmals grundsätzliche Gedanken zu die-
ser Thematik. 1983 prägte der BUND-Bundesarbeits-
kreis Umweltchemikalien / Toxikologie den Begriff 
„Chemiepolitik“. 1984 erschien das zehnte Positions-
papier des BUND mit dem Titel „Chemiepolitik – der 
BUND fordert einen neuen Politikbereich“ [2]. Darin 
enthalten sind folgende drei chemiepolitische Leit-
sätze: 
• Ein Minimierungsgebot soll sowohl für die Ent-

nahme von Rohstoffen aus der Umwelt als auch 
für die Einbringung von Stoffen in die Umwelt 
gelten (Suffizienz). 

• Mit dem Recyclingprinzip soll der Rückführung 
von Produkten bzw. der Rückgewinnung von Stof-
fen Priorität gegeben werden. 

• Es gilt, ein ökologisches Design für Stoffe zu ent-
wickeln. Das heißt, dass – soweit möglich – Che-
mikalien zur Anwendung kommen, die bei ihrer 

Freisetzung in natürliche Stoffkreisläufe einge-
bunden werden können. 

 
Weitere Publikationen, z. B. zur Chlorchemie, aus dem 
Umfeld des Arbeitskreises folgten ([8] – [11]).  
 
Auch das Umweltbundesamt beschrieb 1999 Hand-
lungsfelder und Kriterien für eine vorsorgende nach-
haltige Stoffpolitik [12]. Darin werden u. a. folgende, 
unvermindert aktuelle Umwelthandlungsziele 
genannt: 
• Der irreversible Eintrag von persistenten und/oder 

bioakkumulierenden Fremdstoffen in die Umwelt 
ist unabhängig von ihrer Toxizität vollständig zu 
vermeiden. 

• Stoffliche Einträge in die Umwelt sind unabhängig 
von bisher erkannten Wirkungen und anderen 
intrinsischen2 Eigenschaften zu vermeiden, falls 
eine Rückholbarkeit aufgrund der hohen Verteilung 
und/oder des geringen Austausches praktisch nicht 
möglich ist (Minimierungsgebot). 

 
Ein weiterer Anstoß sich mit der weltweiten Belastung 
durch Chemikalien auseinanderzusetzen war die Ver-
öffentlichung des Buches „Die bedrohte Zukunft“ von 
Theo Colburn im Jahr 1998, die auf die Wirkungen 
hormonell aktiver Chemikalien und ihren Einfluss auf 
die Fruchtbarkeit aufmerksam machte [13]. 
 
Die Debatte hat sich seitdem weiterentwickelt. Sie 
konzentriert sich heute nicht mehr nur auf die Chlor-
chemie, sondern beispielsweise auf Stoffe, die schäd-
lich auf das Hormonsystem wirken (endokrine Dis-
ruptoren), die in der Umwelt über lange Zeiträume 
beständig sind (persistent), sich in Lebewesen anrei-
chern (bioakkumulierbar) oder sich über weite Stre-
cken ausbreiten können (mobil). Der Schutz der Bio-
diversität ist neben dem Schutz der menschlichen 
Gesundheit ein zentrales Schutzziel. 
 
Die weltweite Verteilung freigesetzter Chemikalien 
und Kunststoffe auch weitab von deren Herkunfts-
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orten belegen, dass eine nachhaltige Stoffpolitik
weltweit notwendig ist. Diese Herausforderung spie-
gelt sich in den nachhaltigen Entwicklungszielen
(„Sustainable Development Goals“ – SDGs) der Ver-
einten Nationen (2015) wider ([14], [15]). 

In den vergangenen 25 Jahren wurde zunehmend
auch erkannt, dass die Belastungen für Mensch und
Umwelt am besten dann verringert werden können,
wenn die Stoffströme analysiert und kontrolliert wer-
den, da Umweltbelastungen zunehmend durch Res-
sourcengewinnung, die Produkte selbst und deren
Entsorgung als Abfall nach Ende der Nutzungsdauer
entstehen. Stoffpolitik ist heute eng mit Ressourcen-,
Produkt- und Abfallpolitik verknüpft. Eine zirkuläre
Ökonomie ist deshalb auch eine stoffpolitische
Herausforderung.
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3. Leitbilder einer nachhaltigen Stoffpolitik

Die Schwierigkeit bei der Suche nach Leitbildern für 
eine nachhaltige Stoffpolitik besteht darin, dass 
Abwägungsprozesse zu treffen sind. Es gilt die Her-
stellung, den Gebrauch und die Entsorgung synthe-
tischer Chemikalien so zu gestalten, dass negative 
Folgen für Mensch und Umwelt so weit wie möglich 
vermieden werden. Allerdings sind nicht immer nicht-
synthetische Verfahren ohne synthetische Chemika-
lien zu bevorzugen. Diese können im Hinblick auf 
Energieaufwand, Materialverbrauch, ihre Effektivität 
oder gesundheitliche Wirkungen deutliche Nachteile 
haben. Eine nachhaltige Stoffpolitik geht somit über 
eine reine Chemikalienpolitik hinaus. Sie umfasst die 
ganzen Lebenswege von Produkten und der dabei 
eingesetzten Stoffe. Sie betrachtet auch den Aus-
tausch problematischer Stoffe, das Schließen von 
Kreisläufen und die deutliche Verringerung des Ein-
satzes von Stoffen und Energie. Ein Erreichen der 
„Sustainable Development Goals“ (SDGs), der von den 
Vereinten Nationen 2015 formulierten Nachhaltig-
keitsziele, ist ohne eine nachhaltige Chemie undenk-
bar. Das gilt etwa für regenerative Energieerzeugung 
und -speicherung, sauberes Wasser, Hygiene und 
Gesundheit, Mobilität oder den Korrosionsschutz. 
 
Zwei Leitbilder kennzeichnen eine nachhaltige Stoff-
politik: das Vorsorgeprinzip und die Nachhaltigkeit: 
 
3.1 Vorsorgeprinzip 
Bereits 1986 hat die Bundesregierung Leitlinien zum 
Vorsorgeprinzip veröffentlicht [16]. Hiernach umfasst 
die Umweltvorsorge alle Handlungen, 
• die der Abwehr konkreter Umweltgefahren dienen 

(„Gefahrenabwehr“), 
• die im Vorfeld der Gefahrenabwehr der Vermeidung 

oder Verminderung von Risiken für die Umwelt die-
nen („Risikovorsorge“), 

• die vorausschauend der Gestaltung unserer zukünf-
tigen Umwelt, insbesondere dem Schutz und der 
Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen die-
nen („Zukunftsvorsorge“). 

Vorsorge begründet sich zum einen mit der Begrenzt-

heit des Wissens über die Umwelt und über die Wir-
kungen von Stoffen, zum anderen mit dem Anspruch 
auf Wahrung von Handlungsspielräumen für die 
Zukunft. 
 
Im internationalen Raum findet sich dieses Leitprinzip 
ebenfalls in zahlreichen Dokumenten und Verträgen 
wieder. So veröffentlichte die Europäische Kommis-
sion 2000 eine Mitteilung zum Vorsorgeprinzip [17]. 
In der Agenda 21 Kap. 35 Abs. 3 der Konferenz der 
Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung 
(UNDP) in Rio de Janeiro 1992 [18] steht hierzu:  
 

„Angesichts der Gefahr irreversibler Umweltschä-
den soll ein Mangel an vollständiger wissen-
schaftlicher Gewissheit nicht als Entschuldigung 
dafür dienen, Maßnahmen hinauszuzögern, die in 
sich selbst gerechtfertigt sind. Bei Maßnahmen, 
die sich auf komplexe Systeme beziehen, die noch 
nicht voll verstanden worden sind und bei denen 
die Folgewirkungen von Störungen noch nicht 
vorausgesagt werden können, könnte der Vorsor-
geansatz als Ausgangsbasis dienen.“  

 
Im internationalen Übereinkommen zum Schutz der 
Meeresumwelt des Nordostatlantiks (OSPAR) [19] 
wurde dies 1992 wie folgt beschrieben:  
 

„Die Vertragsparteien treffen … alle nur möglichen 
Maßnahmen, um Verschmutzungen zu verhüten 
und zu beseitigen, und unternehmen alle notwen-
digen Schritte zum Schutz des Meeresgebiets vor 
den nachteiligen Auswirkungen menschlicher 
Tätigkeiten, um die menschliche Gesundheit zu 
schützen, die Meeresökosysteme zu erhalten und, 
soweit durchführbar, beeinträchtigte Meeres -
zonen wiederherzustellen. 
Die Vertragsparteien wenden folgende Grundsätze 
an: 
• das Vorsorgeprinzip, nach dem Verhütungsmaß-

nahmen getroffen werden, wenn triftige Gründe 
zur Besorgnis vorliegen, dass unmittelbar oder 
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3 Gemäß Art. 191 Abs. 1 des 
Vertrages über die Arbeits -
weise der Europäischen 
Union (AEUV) [24] ist die 
Verbesserung der Qualität 
der Umwelt ein Ziel der EU.

mittelbar der Meeresumwelt zugeführte Stoffe 
oder Energie zu einer Gefährdung der mensch-
lichen Gesundheit, einer Schädigung der leben-
den Ressourcen und der Meeresökosysteme, 
einer Beeinträchtigung der Annehmlichkeiten 
der Umwelt oder einer Behinderung der sonsti-
gen rechtmäßigen Nutzungen des Meeres füh-
ren können, selbst wenn es keinen schlüssigen 
Beweis für einen ursächlichen Zusammenhang 
zwischen den Einträgen und ihren Auswirkun-
gen gibt. 

• das Verursacherprinzip, nach dem die Kosten 
der Maßnahmen zur Verhütung, Bekämpfung 
und Verringerung der Verschmutzung vom Ver-
ursacher zu tragen sind.“  

 
Nach dem Vorsorgeprinzip muss somit gehandelt 
werden, sobald es „triftige Gründe zur Besorgnis“ 
gibt. Obwohl das Vorsorgeprinzip Eingang in zahl-
reiche nationale, europäische und internationale 
Regelungen gefunden hat und verbindliches Leit-
prinzip sein soll, wird es beim stoffpolitischen 
 Handeln zu selten konsequent umgesetzt. Die Publi-
kationen der Europäischen Umweltagentur „Late Les-
sons from Early Warnings“ von 2001 und 2013 ([20], 
[21]) nennen zahlreiche Beispiele für eine zu geringe 
Beachtung des Vorsorgeprinzips (z. B. PCB, DDT, 
FCKW, Bisphenol A). 
 
Bei der Vorsorge geht es stets auch darum, theoretisch 
mögliche und begründet vermutete – und nicht (wie 
bei der Gefahrenabwehr) lediglich hinreichend wahr-
scheinliche – Umweltschäden zu vermeiden. Das 
heißt: 
• Vorsorge meint, dass schon vor der Schädlichkeits-

grenze einem Verdacht auf schädliche Wirkung 
nachgegangen und entsprechende Maßnahmen 
ergriffen werden sollen.  

• Vorsorge verlangt nach einem ausreichenden 
Sicherheitsabstand von der Schädlichkeitsgrenze. 

• Vorsorge tritt ein, wenn bei zeitlich entfernten 
Risiken der spätere Schadenseintritt nicht mit hin-

reichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen 
werden kann. 

• Vorsorge kann Risikominderung bereits dann ver-
langen, wenn kausale, empirische oder statistische 
Verursachungszusammenhänge noch nicht voll-
ständig bekannt oder nachweisbar sind. 

• Vorsorge setzt ein bei Umweltbelastungen, die für 
sich genommen ungefährlich, aber im Zusammen-
wirken mit anderen Belastungen schädlich oder ver-
meidbar sind. 

 
Mit der Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte, die ledig-
lich dem Schutz vor Gefahren dienen, wird dem Vor-
sorgeprinzip also nicht Genüge getan ([22], [23]). Das 
Vorsorgeprinzip ist mit der Formulierung von konkret 
zu erreichenden Umweltqualitäts- und -handlungs-
zielen verknüpft. Es ist insofern auch an das Mini-
mierungsgebot gekoppelt, das auf eine generelle Ver-
besserung der Umweltsituation abzielt.3 Deshalb 
dürfen Grenzwerte auch nicht als Auffüllungswerte 
verstanden werden, die man ausschöpfen darf. Neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse können auch dazu 
führen, dass Grenzwerte erniedrigt werden müssen. 
 
Es ist also wichtig, auch bei Stoffen, die derzeit als 
unproblematisch gelten, grundsätzlich die in die 
Umwelt eingetragenen Stoffmengen zu reduzieren. 
Dies gilt insbesondere für Stoffe, bei denen verzögert 
eintretende und noch unbekannte Wirkungen nicht 
ausgeschlossen werden können – selbst dann, wenn 
solche Stoffe natürlich (biogen oder geogen) in der 
Umwelt vorkommen. Eine Reduktion der Stoffmen-
gen ist auch erforderlich, da zu ihrer Nutzung weitere 
Ressourcen einschließlich Energie und Wasser benö-
tigt werden. 
 
Das OSPAR-Übereinkommen nimmt auch – ebenso 
wie die EU-Verträge und die Umweltpolitik der Bun-
desregierung – Bezug auf das Verursacherprinzip. 
Danach sind die Kosten der Verhütung und Beseiti-
gung von Umweltschäden vom Verursacher zu tragen. 
In vielen Fällen sind die jeweiligen Verursacher nicht 
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4 Das Technikniveau der 
„besten verfügbaren 
Techniken“ der EU ent -
spricht in Deutschland 
dem „Stand der Technik“.

eindeutig festzustellen, weshalb die Kosten auf die 
Allgemeinheit abgewälzt werden. Das Verursacher-
prinzip begründet auch Abgaberegelungen (in 
Deutschland etwa die Abwasserabgabe). Von dieser 
Möglichkeit macht der Gesetzgeber allerdings nur 
selten Gebrauch. Zu einer erweiterten Herstellerver-
antwortung der Industrie gehört auch, dass sie für 
später erkannte Schäden durch ihre Produkte (z. B. 
Altlasten mit Fluorchemikalien, Kosten für die Abwas-
serreinigung bei Arzneimitteln) aufkommt. 
 
3.2 Nachhaltigkeit 
Mit der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt 
und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro erklärte die 
Staatengemeinschaft nachhaltige Entwicklung zum 
verbindlichen Ziel einer globalen Umwelt- und Stoff-
politik. Nachhaltigkeit ist seitdem in zahlreichen 
nationalen und internationalen Dokumenten als Leit-
gedanke verankert. Nachhaltigkeit bedeutet, die 
Bedürfnisse der heutigen Generation zu befriedigen, 
ohne die Chancen künftiger Generationen zu beein-
trächtigen. Damit soll sowohl eine intragenerative 
(innerhalb einer Generation) als auch eine interge-
nerative (zwischen den Generationen) Gerechtigkeit 
erreicht werden (zum Bezug zwischen Nachhaltigkeit 
und Umweltgerechtigkeit siehe Kasten auf der nächs-
ten Seite „Umweltgerechtigkeit – ein wesentliches 
 Element der Nachhaltigkeit“). Mit der Nachhaltigkeit 
eng verbunden ist auch der Begriff der Resilienz, d.h. 
die Fähigkeit von Ökosystemen, nach Störungen wie-
der in den ursprünglichen, stabilen Zustand zurück-
zufinden. 
 
Nachhaltige Entwicklung wird oft in Ökologie, Öko-
nomie und Soziales aufgeteilt, wobei die ökologischen 
Aspekte die Fahrrinne (oder die Leitplanken) beschrei-
ben, innerhalb der eine wirtschaftliche und sozial 
gerechte Entwicklung stattfinden kann [25]. Viele 
Personen aus Politik und Wirtschaft führen Nachhal-
tigkeit im Munde, ohne danach zu handeln. Die Fahr-
rinne wird immer enger; die derzeitige globale Ent-
wicklung widerspricht eklatant den Anforderungen 

an eine nachhaltige Entwicklung, die noch Hand-
lungsspielräume ermöglicht. 
 
Die Bundesregierung hat 2001 den Rat für nachhal-
tige Entwicklung als Beratungsgremium für eine 
nachhaltige Politik eingesetzt [26]. Das Umweltbun-
desamt hat mit seinen Publikationen von 1998 und 
2002 über ein „Nachhaltiges Deutschland“ ([27], [28]) 
ebenso wie der BUND mit den Studien „Zukunftsfä-
higes Deutschland“ ([29], [30]) anhand mehrerer 
Handlungsfelder aufgezeigt, welche grundsätzlichen 
Weichenstellungen für eine Nachhaltigkeitspolitik 
erforderlich sind. In der praktischen Politik steht 
Nachhaltigkeit allerdings weiterhin unter dem 
Wachstumsvorbehalt. Der Glaube, allein durch Effi-
zienzsteigerungen ein „grünes Wachstum“ zu erzielen, 
herrscht weiterhin vor. Nachhaltigkeit im industria-
lisierten Europa erfordert aber auch eine grundsätz-
liche Änderung der Wirtschaftspolitik und eine poli-
tische Strategie für deutliche Änderungen des 
Konsumverhaltens (Stichwort Suffizienz), auch um 
den Ländern des Südens Entwicklungschancen zu 
ermöglichen. 
 
Stoffpolitisch bedeutet Nachhaltigkeit vor allem, 
irreversible Beeinträchtigungen der Ökosysteme zu 
vermeiden. Um dies zu erreichen, braucht es eine 
ganzheitliche Betrachtung der Stoffströme. In Wis-
senschaft und Politik hat sich in den vergangenen 
20 Jahren der Begriff „Green Chemistry“ (Grüne Che-
mie) etabliert, der sich auf die Produkte (Chemika-
lien) und ihre Herstellung bezieht (insbesondere Ein-
sparungen von Abfall und Energie, Verwendung 
erneuerbarer Ressourcen, Arbeitssicherheit, weniger 
toxische Hilfsstoffe). Die 1998 von Anastas und War-
ner veröffentlichten zwölf Kriterien für „Green 
Chemistry“ [31] als auch die Kriterien für die „besten 
verfügbaren Techniken“ („best available techniques“4 
– BAT) in Anhang III der EU-Richtlinie 2010/75/EU 
über Industrieemissionen [32] nennen Maßstäbe für 
eine nachhaltige Ausrichtung der Chemie.



Umweltgerechtigkeit – ein wesentliches  Element der Nachhaltigkeit 
Umweltbelastungen sind häufig ungleich verteilt. Die ärmere Bevölkerung wohnt meist in Quartieren 
mit hohen Lärmbelastungen, geringer Luftqualität, wenig Grünflächen und starker Wärmebelastung. 
Beispielsweise sind die Konzentrationen von Stickstoffdioxid (NO2) in verkehrsreichen Innenstädten 
deutlich höher als in den grünen Außenbereichen. Eindrücklich zeigt der Berliner Umweltgerechtig-
keitsatlas, dass häufig Mehrfachbelastungen in ärmeren Wohnquartieren zusammentreffen [33]. Men-
schen mit geringem Einkommen sind oft auf Billigwaren mit geringen Umweltstandards angewiesen, 
z. B. bei Textilien. Dabei ist der ökologische Fußabdruck armer Menschen erheblich geringer als der-
jenigen, die sich aufwändigen Konsum leisten können. Diese Unterschiede betreffen auch stoffliche 
Belastungen, z. B. durch Luftschadstoffe, oder – insbesondere in weniger wohlhabenden europäischen 
Ländern – die Qualität von Wasser und Böden. Besonders drastische Ausmaße nimmt diese Diskrepanz 
häufig bei Migranten und bei Sinti- und Roma-Gemeinschaften in Mittel- und Osteuropa ein. Sie 
haben häufig keinen geregelten Zugang zu sauberem Trinkwasser, siedeln auf kontaminierten Flächen 
mit Abfallablagerungen oder im Nahbereich von Industrieemissionen [34], wobei der Umgang mit 
diesen Bevölkerungsgruppen rassistische Züge annehmen kann [35]. In einem Forschungsvorhaben 
des Umweltbundesamtes „Umweltgerechtigkeit im städtischen Raum“ werden Vorschläge entwickelt, 
dieser Ungleichverteilung entgegenzuwirken, z. B. Beteiligung und Mitwirkung der Bevölkerung in den 
Quartieren bei der Entwicklung von Zielen und Maßnahmen, ein integriertes Monitoring sowie pla-
nerische und umweltrechtliche Instrumente [36]. 
 
Ohne Umweltgerechtigkeit wird auch der sozial-ökologische Umbau nicht gelingen, vor dem die Gesell-
schaften in den Ländern des Nordens stehen. Eine Umstellung auf erneuerbare Energien und eine dras-
tische Einschränkung des Ressourcenverbrauchs werden nur gelingen, wenn der Bevölkerung erfolgreich 
kommuniziert wird, dass Wohlstand und die Kosten für die ökologische und soziale Infrastruktur gerecht 
verteilt werden [37]. 
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Der Begriff nachhaltige Chemie („Sustainable Chem-
istry“) wurde nahezu zeitgleich von der Gesellschaft 
Deutscher Chemiker (GDCh) und der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) erstmals auch mit anderer Bedeutung als 
„Green Chemistry“ benutzt. „Sustainable Chemistry“ 
bedeutet danach, Produktion, Gebrauch und Entsor-
gung von Chemikalien und daraus hergestellten Pro-
dukten5 (siehe Kapitel 8).  
 
Nachhaltigkeit und Vorsorge sind in ihrer Ausrichtung 
weitgehend deckungsgleich, wobei Nachhaltigkeit 
stärker globale und langfristige Effekte im Blick hat 
und Vorsorge stärker auf Wissensdefizite fokussiert. 

5 Auf deutsche Initiative ist 
das International Sustain -
able Chemistry Collabo -
rative Centre (ISC3) 
gegründet worden, das 
zum Ziel hat, eine Trans -
formation zur nach -
haltigen Chemie 
voranzutreiben, 
https://www.isc3.org/.

Ohne optimale Umweltvorsorge ist aber eine nach-
haltige Entwicklung nicht möglich.
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6 Das Stockholm Resilience 
Centre ist der Universität 
Stockholm angegliedert, 
betreibt wissenschaftliche 
Forschung zu globalen 
Problemen und versteht 
sich als Vermittler zwi -
schen Wissenschaft, 
Politik und Gesellschaft. 
https://www.stockholmresi
lience.org/. 

 
7 Resilienz: Fähigkeit eines 

Ökosystems nach einer 
Störung in den Ausgangs -
zustand zurückzukehren. 

 
8 Die Biogeochemie befasst 

sich mit den chemischen, 
biologischen und physi -
kalischen Prozessen, 
welche dem Aufbau und 
den Funktionen von Öko -
systemen oder auch 
Landschaften zu Grunde 
liegen. Biogeochemie ist 
eine interdisziplinäre 
Systemwissenschaft, 
deren Themenkreis alle 
fünf geochemischen 
Sphären umfasst: 
Biosphäre, Pedosphäre, 
Hydrosphäre, Erd -
atmosphäre und Lithos -
phäre (Wikipedia, 
https://de.wikipedia.org/wi
ki/Biogeochemie).

Chemikaliensicherheit und Stoffpolitik sind inzwi-
schen ein globales Thema geworden.  
 
4.1 Globale Belastung mit Chemikalien 
Die Sicherheits- und Umweltstandards bei Herstellung 
und Verwendung von Chemikalien in vielen Ländern 
des Südens sind noch genauso niedrig wie früher in 
Deutschland und der EU. Das hat oft dramatische Fol-
gen in diesen Ländern: Mangelnde Arbeitssicherheit, 
Emissionen von Abwasser und Abluft sowie die Ent-
sorgung von Abfällen belasten in vielen Fällen 
Gesundheit und Umwelt schwer. Dies bleibt auch für 
die Länder des Nordens nicht folgenlos: hier verbo-
tene Chemikalien und Pestizide, die gewinnbringend 
von Chemiekonzernen des Nordens in die Länder des 
globalen Südens verkauft werden, verschmutzen dort 
die Umwelt und werden über Textilien, Kunststoffe 
oder als Verunreinigungen (Kontaminanten) auch 
über Lebensmittel, wieder eingeführt. 
 
Die globalen Stoffströme (Extraktion von Rohstoffen 
und Handel mit Chemikalien und Fertigprodukten) 
haben sich vervielfacht. Die Chemikalienproduktion 
ist seit 1950 um das 50fache gestiegen und verdop-
pelt sich zurzeit alle 12–15 Jahre [38]. Hinzu kommt, 
dass auch europäische Chemiefirmen ihre Produktion 
in Entwicklungs- und Schwellenländer verlagert 
haben. Dabei halten sie dort nicht immer europäische 
Sicherheitsstandards ein und verlagern somit auch 
die damit verbundenen Risiken. Es gibt auch doppelte 
Standards: Produkte, die wegen höherer Umweltauf-
lagen in manchen Ländern nicht mehr verkauft wer-
den dürfen, wandern in den globalen Süden oder 
Osten.  
 
Ähnliches ist beim Abfall zu verzeichnen. Große 
Abfallmengen werden aus Europa und den USA (oft 
illegal) in die Länder des Südens oder Ostens ausge-
führt. Sie werden dort teilweise unter dramatischen 
Umwelt- und Arbeitsbedingungen aufbereitet und 
entsorgt, häufig durch ungelernte Kräfte. Nicht nur 
Elektroaltgeräte, sondern auch ganze Schiffe zum 

Abwracken sind typische Beispiele dafür. International 
regelt zwar das Basler Übereinkommen (zuletzt novel-
liert 2022) [39] den Export gefährlicher Abfälle, kann 
aber zahlreiche illegale Stoffströme nicht verhindern. 
 
Die Bevölkerung des Südens ist häufig Lieferant von 
Rohstoffen und Waren für die Konsumbedürfnisse 
des Nordens, sowohl in Bezug auf mineralische Roh-
stoffe als auch biogene Ressourcen wie landwirt-
schaftliche Produkte. Beispielsweise leiden insbeson-
dere die ärmeren Menschen unter intensivem und 
unsachgemäßem Pestizideinsatz, unzureichenden 
Sicherheitsstandards in Bergwerken und Emissionen 
„schmutziger“ Industrien [40]. 
 
Einen guten Überblick über die globalen Belastungen 
mit chemischen Stoffen gibt der „Global Chemicals 
Outlook II“ [38] des Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen (UNEP): Darin ist besonders alarmierend, 
dass – einer Schätzung der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) zufolge – der unsachgemäße Umgang 
mit Chemikalien jährlich 1,6 Millionen Menschenle-
ben weltweit kostet. Dies zeigt: Die Chemikalienbe-
lastung ist eine häufig unterschätzte Gefahr. 
 
4.2 Planetare Leitplanken 
Im Jahr 2009 haben Wissenschaftler*innen u. a. des 
Stockholmer Resilienz-Zentrums6, 7, mit der Publika-
tion „A safe operating space for humanity“ weltweit 
Aufmerksamkeit erregt. Sie stellten einen Ansatz vor, 
der dazu dienen soll, die Stabilität unseres Planeten 
Erde zu beschreiben und die Leitplanken der Belast-
barkeit (planetary boundaries) zu definieren [41]. 
 
Das System Erde befand sich in den letzten rund 
10.000 Jahren in einem klimatisch bemerkenswert 
stabilen Zustand, der in der Geologie das Holozän 
genannt wird. Der Zustand zeichnet sich durch 
beständige Temperaturen, Verfügbarkeit von frischem 
Wasser und über Jahrtausende weitgehend unverän-
derte biogeochemische8 Stoffkreisläufe aus. Dadurch 
wurde die menschliche Entwicklung hin zu unserer 

4. Stoffpolitik ist eine planetare Frage

https://www.stockholmresilience.org/
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aktuellen Lebensweise erst ermöglicht. Durch die sta-
bile klimatische Phase wurde der Übergang von 
Jägern und Sammlern zu sesshaften Bauern mit 
domestizierten Tieren und Pflanzen möglich (das 
Neolithikum) – die Grundlage für unsere heutige 
Lebensweise.  
 
Spätestens mit Beginn der industriellen Revolution 
hat der Mensch jedoch immer stärker in die biogeo-
chemischen Stoffkreisläufe eingegriffen und damit 
die Umweltbedingungen global beeinflusst. Seit den 
1950er Jahren dokumentiert die Wissenschaft eine 
verstärkte Beschleunigung der menschengemachten 
(anthropogenen) Eingriffe in das System Erde – die 
sogenannte „Große Beschleunigung“ ([42] – [44]). Dies 
zeigt sich unter anderem im Klimawandel, abneh-
mender biologischer Vielfalt und aus den Fugen gera-
tenen Stickstoffkreisläufen. Abb. 1 (auf der nächsten 
Seite) illustriert die große Beschleunigung durch 
menschliche Aktivität anhand zahlreicher ökologi-
scher und sozioökonomischer Parameter.  
 
Außerdem haben die Menschen persistente Chemi-
kalien, Radionuklide und Kunststoffe in die Umwelt 
entlassen, die heute und voraussichtlich auch in 
Zukunft in Lebewesen und Sedimenten nachgewiesen 
werden können. Durch den großflächigen Einsatz von 
Beton und Ziegeln entstehen darüber hinaus anthro-
pogene Gesteinsschichten. Die Ausbeutung von 
Bodenschätzen führt vielfach zu leblosen, wüsten 
Landschaften und hat die Mobilisierung von Schad-
stoffen zur Folge. Aufgrund dieser Beobachtungen 
wird in der Wissenschaft der Eintritt in ein neues erd-
geschichtliches Zeitalter diskutiert: das Anthropozän 
([43], [45], [46]).
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Die menschlichen Aktivitäten haben laut Steffen et 
al. [47] ein Niveau erreicht, das die Stabilität der Sys-
teme, die die Erde im Holozän in ihrem Zustand gehal-
ten haben, nachhaltig stören könnte. Die Wissen-
schaftler*innen heben neun Prozesse hervor, welche 
die Stabilität des Erdsystems im Holozän maßgeblich 
bestimmt haben. Diese beeinflussen die globalen 
Wechselwirkungen zwischen Land, Ozeanen, Atmo-
sphäre und Lebewesen, die zusammen die Umwelt-
bedingungen ausmachen, auf denen unsere Gesell-
schaften fußen. Die Arbeitsgruppe bestimmte 
Variablen für die Belastbarkeit der neun identifizier-
ten Prozesse (siehe Abb. 2).  

Die Dramatik der Entwicklung verdeutlicht auch der 
Bericht „Transformation is feasible“ [48] von 2018 an 
den Club of Rome. In diesem wird an vier Szenarien 
gezeigt, dass ungebremstes ökonomisches Wachstum 
zu einem Verfehlen der Nachhaltigkeitsziele führt 
und nur eine große Transformation eine zukunftsge-
rechte Entwicklung ermöglicht. 
 
Dass unbegrenztes Wachstum das begrenzte System 
Erde zerstört und eine deutliche Änderung von Den-
ken und Handeln unabdingbar ist, damit unsere Kin-
der und Enkel*innen noch ein lebenswertes Leben 
haben können, macht auch der BUND in seiner 
Wachstumskritik deutlich [49].

Abbildung 2: Planetare Leitplanken: Prozesse, die die Stabilität der Erde stören können   
Nach Azote für das Stockholm Resilienz-Zentrum, basierend auf einer Analyse in Persson et al. [50] und Steffen et al. [47]  
Erläuterungen:  
grüner Bereich: sicherer Handlungsraum, roter Bereich: planetare Leitplanken werden überschritten,  
BII: Biodiversity Intactness Index (functional diversity),  
E/MSY: extinctions per million species-years (genetic diversity)
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9 Der Begriff „neue Sub -
stanzen“ sollte nicht 
verwechselt werden mit 
„neue Stoffe“ im Sinne des 
Chemikalienrechts, das 
darunter Stoffe versteht, 
die vorher noch nicht 
vermarktet wurden.

4.3 Planetare Leitplanke: „Neue Substanzen“ 
Eine dieser planetaren Leitplanken sind die „novel 
entities“ (üblicherweise mit dem Begriff „Neue Sub-
stanzen“ ins Deutsche übersetzt) von den Autor*innen 
definiert als [47]: 
• neue durch menschliches Handeln erzeugte Sub-

stanzen, 
• neue Formen bereits existierender Substanzen,  
• modifizierte Lebensformen (genetisch veränderte 

Organismen oder Produkte der synthetischen Bio-
logie). 

Diese haben jeweils das Potential, unerwünschte geo-
physikalische oder biologische Effekte im System Erde 
auszulösen.  
 
Die Wissenschaftler*innen haben drei Kriterien for-
muliert, die „novel entities“ erfüllen müssen, um glo-
bal wirken zu können: 
• Sie sind persistent (über längere Zeiträume in der 

Umwelt beständig), 
• über große Distanzen wie Klimazonen oder Konti-

nente hinweg mobil und entsprechend weit ver-
breitet und 

• können auf wichtige Prozesse des Erdsystems oder 
seine Subsysteme einwirken. 

 
Unter „Neuen Substanzen“ verstehen die Autor*innen 
unter anderem von Menschen hergestellte Chemika-
lien, die die Natur vorher nicht kannte (Xenobiotika). 
Es können aber auch natürlich vorkommende Ele-
mente sein wie Metalle, die erst durch menschliche 
Aktivitäten mobilisiert und hierdurch zu einem Pro-
blem werden.9 Zahlreiche Publikationen präsentierten 
Indizien, dass die Belastung des Erdsystems mit Che-
mikalien und Plastik das verträgliche Maß überschrei-
tet (z. B. [51]). 
 
Im Jahr 2022 bewertete dann ein internationales For-
scherteam [50] die Auswirkungen des Cocktails aus 
synthetischen Chemikalien, Kunststoffen und anderen 
„neuartigen Substanzen“, die in die Umwelt gelangen, 
auf die Stabilität des Erdsystems. Die Forscher*innen 

bewerteten die Eignung einer Reihe von Kontrollva-
riablen wie Produktionsmengen, Mengen der Freiset-
zung in die Umwelt und den Anteil gefährlicher Che-
mikalien, die Merkmale wie Persistenz und Mobilität 
aufweisen. Sie kamen zu dem Schluss, dass trotz der 
begrenzten Datenlage die Prozesse im Erdsystem 
zunehmend gestört werden und das Erdsystem 
gefährdet ist. Die Menschheit hat demnach die pla-
netarische Grenze für neuartige Substanzen über-
schritten.  
 
Seit 1950 ist die chemische Produktion um das 50-
fache gestiegen. Bis 2050 wird sich diese Menge 
voraussichtlich noch einmal verdreifachen [38]. Welt-
weit werden schätzungsweise 350.000 verschiedene 
Chemikalien hergestellt und verwendet. Dazu gehören 
Kunststoffe, Pestizide, Industriechemikalien, Chemi-
kalien in Konsumgütern, Antibiotika und andere 
Pharmazeutika. Dabei handelt es sich überwiegend 
um Stoffe, die erst durch menschliche Aktivitäten 
entstanden sind, die natürlich nicht vorkommen und 
deren Auswirkungen auf das Erdsystem noch weit-
gehend unbekannt sind. Jeden Tag gelangen 
beträchtliche Mengen dieser neuen Stoffe in die 
Umwelt. Die Autor*innen [50] rufen zu dringenden 
Maßnahmen auf, um die Produktion und Freisetzung 
dieser Stoffe zu verringern. Unter anderem fordern 
sie Obergrenzen für die Produktion von Chemikalien 
und Kunststoffen.  
 
Chemische Belastungen stellen nicht nur auf globaler, 
sondern auch auf der betrieblichen Ebene ein Problem 
dar. Neuerdings gibt es Vorschläge, wie Firmen, die 
Chemikalien oder Produkte mit chemischen Inhalts-
stoffen verwenden, ihren chemischen Fußabdruck 
(„chemical footprint“) messen und senken können 
[52]. Dabei werden Managementstrategie, Chemika-
lieninventar, Risiken der verwendeten Chemikalien, 
Strategien zur Verminderung der Chemikalienbelas-
tung sowie die Bereitschaft zur Offenlegung von 
Daten bewertet und eine Punktzahl ermittelt. Die Fra-
gen zielen auf eine Substitution gefährlicher Stoffe 



23BUNDposition Nachhaltige Stoffpolitik

(wie der besonders besorgniserregenden Stoffe („Sub-
stances of Very High Concern“ – SVHC) nach REACH) 
und weniger auf eine Reduktion des Mengenstroms 
an chemischen Produkten. 
 
Es bedarf weiterer Forschung, um Fragen der Quan-
tifizierung chemischer Belastungen wissenschaftlich 
zu erfassen, zu bewerten und für die globale, natio-
nale und betriebliche Ebene anwendbar zu machen. 
 
Im Konzept der planetaren Leitplanken sind weitere 
Leitplanken eng mit den Anforderungen einer nach-
haltigen Stoffpolitik verbunden ([47], [41]): 
• Biogeochemische Stoffflüsse: Nach Meinung der 

Autor*innen sind die globalen Belastungsgrenzen 
mit Stickstoff und Phosphor bereits erreicht oder 
überschritten. 

• Klimawandel: Den sicheren Handlungsraum inner-
halb dieser planetaren Leitplanke hat die Mensch-
heit ebenfalls bereits verlassen. Hauptursachen der 
anthropogenen Treibhausgasemissionen sind die 
Verbrennung fossiler Rohstoffe sowie unter ande-
rem Reisanbau, Viehzucht und Entwaldung. In 
einem Hintergrundpapier stellt der BUND dar, dass 
stoffliche Produktion und Verwendung einen sehr 
starken Einfluss auf die Emission von Treibhausga-
sen haben [53]. 

• Versauerung der Meere: Diese ist stark mit dem Kli-
mawandel gekoppelt, da etwa 27 bis 34 % des emit-
tierten CO2 von den Meeren aufgenommen wird 
und dort zur Senkung des pH-Wertes führt. Da -
durch wird vielen Meerestieren die Bildung ihrer 
Kalkskelette erschwert. Nach Einschätzung der 
Autor*innen sind die Belastungsgrenzen hierfür 
noch nicht erreicht. 

• Ozonverlust der Atmosphäre: Dieser konnte durch 
die Maßnahmen zum Verbot ozonschädigender 
Substanzen wie den FCKW gebremst und innerhalb 
der global vertretbaren Belastungsgrenzen gehalten 
werden. 

• Aerosolgehalt der Atmosphäre: Durch den Gebrauch 
von Chemikalien ist dieser Gehalt deutlich gestie-

gen. Doch für diese planetare Leitplanke ist bisher 
noch keine Belastungsgrenze definiert. 

• Biologische Vielfalt (funktionale und genetische 
Vielfalt): Die biologische Vielfalt sinkt dramatisch. 
Viele Arten von Insekten, Vögeln und anderen Orga-
nismengruppen sterben als Folge menschlicher 
Aktivität aus. Die Belastungsgrenzen sind deutlich 
überschritten. Das Artensterben hat viele Ursachen; 
darunter auch wesentlich die Belastung der Öko-
systeme durch Chemikalien, insbesondere durch 
Pestizide [7] und andere anthropogene Stoffein-
träge. Auch der Weltbiodiversitätsrat IPBES (Inter-
governmental Platform on Biodiversity and Ecosys-
tem Services) sieht – neben anderen Ursachen – in 
der Verschmutzung durch anthropogene Stoffe und 
im hohen Einsatz von Pestiziden wie auch allgemein 
in der intensiven Land- und Forstwirtschaft einen 
wesentlichen Grund für die hohen Verluste der Bio-
diversität [54]. Der BUND beleuchtet in einem Hin-
tergrundpapier die Auswirkungen stofflicher Belas-
tungen auf die Biodiversität [53]. 

 
Sechs der insgesamt neun planetaren Leitplanken 
haben somit eine enge Beziehung zur nachhaltigen 
Stoffpolitik. Um den Planeten Erde in einem sicheren 
Handlungsraum für die Menschheit zu halten, kann 
man daher die verschiedenen Handlungsfelder nicht 
isoliert betrachten, sondern muss Lösungen anstre-
ben, die diese Verknüpfungen beachten.
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4.4 Internationale Lösungsansätze 
Seit langem ist anerkannt, dass zu viele Chemikalien 
Mensch und Umwelt bedrohen. Dies wird immer wie-
der offiziell durch Staats- und Regierungschefs 
betont. In einigen Fällen haben die Regierungen auch 
konkrete Maßnahmen vereinbart:  
 
4.4.1 Die Zusage der Weltgemeinschaft 
1992 hat die Weltgemeinschaft bei der Konferenz 
über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro die 
Belastung der Umwelt und des Menschen durch Che-
mikalien und Abfälle als globale Herausforderung 
erkannt. Die Kapitel 19 und 20 der Agenda 21 [18] 
fordern das „sound management of chemicals and 
waste“ ein. Zehn Jahre später, 2002, auf dem Welt-
gipfel für nachhaltige Entwicklung WSSD (World 
Summit on Sustainable Development, Rio+10) [55] 
vereinbarte die Staatengemeinschaft das Ziel, bis 
2020 die schädlichen Auswirkungen von Chemikalien 
bei Herstellung und Gebrauch zu minimieren.  
 
4.4.2 Aktivitäten der Vereinten Nationen – 

 Nachhaltige Entwicklungsziele 
2015 beschloss die UN-Vollversammlung siebzehn 
Ziele für eine nachhaltige Entwicklung bis 2030 (Sus-
tainable Development Goals, SDGs) ([14], [15]). 
Darunter befinden sich mehrere umweltbezogene 
Ziele mit Bezug auf reines Wasser, Klima oder den 
Schutz von Land- und Meeresökosystemen, die auch 
den Schutz von Mensch und Umwelt vor gefährlichen 
Chemikalien umfassen. Besonders relevant für die 
internationale Stoffpolitik ist das zwölfte SDG zu 
nachhaltiger Produktion und Konsum („Ensure sus-
tainable production and consumption patterns“). Das 
Unterziel 12.4 nimmt unmittelbaren Bezug auf die 
Beschlüsse der WSSD 2002: 
 

„By 2020, achieve the environmentally sound 
management of chemicals and all wastes 
throughout their life cycle, in accordance with 
agreed international frameworks, and significantly 
reduce their release to air, water and soil in order 

to minimize their adverse impacts on human 
health and the environment.“ 

 
Allerdings ist dieses Ziel 2020 nicht erreicht worden. 
Im Rahmen des SAICM-Prozesses [56] („Strategic 
Approach to an International Chemicals Manage-
ment“, siehe Abschnitt 4.4.4) wird nun – wie bei den 
anderen Zielen – das Jahr 2030 angestrebt. Die bis-
herigen Fortschritte reichen nicht aus, um die Situa-
tion wirklich zu verbessern. Im Gegenteil: Durch die 
rasante Zunahme der Chemikalienproduktion werden 
viele Erfolge wieder kompensiert. 
 
In Bezug auf die erheblichen gesundheitlichen Schä-
den durch Chemikalien bleibt auch das Unterziel 3.9 
des SDG 3 „Ensure healthy lives and promote well-
being for all at all ages“ besonders relevant: 
 

„By 2030 substantially reduce the number of 
deaths and illnesses from hazardous chemicals and 
air, water and soil pollution and contamination.“ 

 
Die UN-Umweltversammlung (UNEA) hat in mehreren 
Resolutionen bekräftigt, das internationale Manage-
ment von Chemikalien und Abfällen zu intensivieren 
und bis 2030 deutliche Fortschritte zu erreichen. In 
einer Resolution von UNEA 4 [57] wird auch nach-
haltige Chemie als wichtiger Ansatzpunkt für ein 
sicheres Chemikalienmanagement anerkannt. Außer-
dem wurde als Ziel „Towards a Pollution-free Planet“ 
ausgerufen. 
 
4.4.3 Globale Übereinkommen 
Das wachsende internationale Bewusstsein über die 
Gefahren von Chemikalien und Abfällen führte bis-
lang zur Vereinbarung von fünf rechtsverbindlichen 
internationalen Übereinkommen: 
• Das Montreal-Protokoll [58], 1987, zuletzt geändert 

2018, verbietet ozonschädigende Substanzen. Diese 
erste globale Vereinbarung zu Chemikalien gilt als 
erfolgreich. Die Konzentrationen der Fluorchlor-
kohlenwasserstoffe (FCKW) und anderer ozonschä-
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digenden Substanzen in der Atmosphäre gehen 
langsam zurück.  

   Mit dem Kigali Amendment von 2016 werden auch 
fluorierte Klimagase international beschränkt [59]. 

• Das Basler Übereinkommen [39], 1989, zuletzt 
geändert 2022, regelt den grenzüberschreitenden 
Transport gefährlicher Abfälle und soll illegale 
Exporte unterbinden. Dies gelingt weitgehend, ver-
hindert aber nicht, dass nach wie vor aus Industrie-
staaten in großem Maßstab gefährliche Abfälle in 
Länder des Südens und Ostens exportiert werden, 
teilweise unter Umgehung der Bestimmungen die-
ses Abkommens. Im „Global Waste Management 
Outlook“(GWMO) [60] betont UNEP, dass nur zwei 
der 50 größten Abfalldeponien in den Industrielän-
dern liegen, obwohl dort das Abfallaufkommen pro 
Kopf der Bevölkerung deutlich höher ist als in den 
Ländern des Südens. 

• Im Rotterdamer Übereinkommen [61], 1998, zuletzt 
geändert 2019, verpflichten sich die Vertragsstaaten, 
sich über grenzüberschreitende Transporte gefährli-
cher Chemikalien zu informieren. Die Liste der Che-
mikalien wird kontinuierlich erweitert, auch wenn 
zu einigen besonders gefährlichen Stoffen wie Chry-
sotil-Asbest noch immer kein Konsens erzielt wurde. 

• Das Stockholmer Übereinkommen [62], 2001, 
zuletzt geändert 2019, verbietet oder beschränkt 
Produktion und Einsatz einiger persistenter orga-
nischer Schadstoffe (POPs) sowie minimiert zudem 
die unbeabsichtigte Bildung von POPs (wie poly-
chlorierte Dibenzodioxine und -furane) als Neben-
produkte in technischen und thermischen Prozes-
sen. Auch werden laufend weitere Stoffe als POPs 
identifiziert und aufgenommen. Die globale Belas-
tung durch die gelisteten Stoffe verringert sich 
offenbar allmählich. 

• Das Minamata-Übereinkommen [63], 2013, hat zum 
Ziel, Quecksilbereinträge – seien sie durch Verwen-
dung von Quecksilber in Produkten und Prozessen 
oder durch Verbrennung von Kohle entstanden – 
weltweit zu senken. 

 

Basler, Rotterdamer und Stockholmer Übereinkom-
men bilden ein gemeinsames Sekretariat. Dies soll 
Chemikalien- und Abfallmanagement sinnvoll mit-
einander verbinden und Synergien nutzen. UNEA 5.2 
(United Nations Environmental Assembly) hat im 
März 2022 beschlossen, ein globales Abkommen zu 
Plastikproduktion, -verwendung und -abfällen zu ver-
handeln (UNEP/EA.5/Res.14 [64]). 
 
Einzelne rechtsverbindliche Übereinkommen können 
allerdings keine Lösung sein. Aus Sicht des BUND ist 
deshalb ein globales Rahmenkonvention zum nach-
haltigen Management von Chemikalien, Ressourcen 
und Materialien notwendig, um der wachsenden 
Bedrohung des Planeten durch Stoffe zu begegnen 
und die Stoffpolitik gleichrangig mit der Klima- und 
Biodiversitätspolitik zu verknüpfen [65]. Auch auf 
UN-Ebene ist erkannt, dass – wie der Exekutivdirektor 
von UNEP, Inger Andersen, herausstellt – neben Klima 
und Biodiversität die Verschmutzung mit Stoffen die 
dritte große planetare Krise darstellt [66]. Die eben-
falls auf der UNEA 5.2 beschlossene geplante Einrich-
tung eines Wissenschaft-Politik-Beratungsgremiums 
(Science-Policy Panel) kann den globalen Stellenwert 
der Stoffpolitik wissenschaftlich untermauern 
(UNEP/EA.5/Res.8 [67]). Abb. 3 (auf der nächsten Sei-
te) verdeutlicht, dass die drei globalen Krisen – Klima -
wandel, Biodiversitätsverluste und stoffliche Belas-
tungen – in enger Wechselbeziehung zueinander 
stehen. 
 
Zusätzlich gibt es noch eine Reihe weiterer multila-
teraler Vereinbarungen mit Chemikalienbezug im 
Rahmen von UN ECE (United Nations Economic Com-
mission for Europe, Wirtschaftskommission für 
Europa der Vereinten Nationen), UN ILO (International 
Labour Organization, Internationale Arbeitsorgani-
sation), UN IMO (International Maritime Organization, 
Internationale Seeschifffahrts-Organisation) und UN 
WHO (World Health Organization, Weltgesundheits-
organisation). Die EU und Deutschland haben all diese 
Verträge ratifiziert. 
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4.4.4 Das Forum SAICM 
Im Jahr 2006 begann zudem der SAICM-Prozess 
(„Strategic Approach to an International Chemicals 
Management“) [56], um das Ziel, negative Effekte von 
Chemikalien und Abfällen zu minimieren, in einem 
gemeinsamen, sektorübergreifenden Prozess der 
Staaten mit nichtstaatlichen Organisationen (z. B. 
Industrievereinigungen, Umweltverbände, Gewerk-
schaften) zu erreichen. SAICM wurde als Plattform 
konzipiert, die ausdrücklich komplementär zu den 
anderen globalen und regionalen Instrumenten des 
Chemikalienmanagements wirken soll. 
 
In dieser Plattform werden weltweite Ziele und Maß-
nahmen zur Stoffpolitik diskutiert und geplant. Die 
derzeit wichtigen Themen (issues of concern/emerg-
ing issues) sind (in Klammern sind Links auf die ent-
sprechenden Internetseiten von SAICM angegeben): 
• Bleihaltige Farben (Lead in paint), 
• Chemikalien in Produkten (Chemicals in products), 
• Gefährliche Substanzen im Lebenszyklus von  Elektro- 

und Elektronikartikeln (Hazardous substance within 
the life cycle of electrical and electronic products), 

• Nanotechnologie und hergestellte Nanomaterialien 
(Nanotechnology and manufactured nanomaterials), 

• Hormonelle Schadstoffe (Endocrine-disrupting 
 chemicals), 

• Pharmazeutische Produkte, die in der Umwelt per-
sistent sind (Environmentally persistent pharma-
ceutical pollutants), 

• Perfluorierte Chemikalien und ihr Ersatz durch 
sichere Alternativen (Perfluorinated chemicals and 
the transition to safer alternatives), 

• Hochgefährliche Pestizide (Highly hazardous pes-
ticides). 

 
Ziel von SAICM ist zunächst ein „Sound management 
of chemicals and waste“. Verbindliche Vereinbarungen 
werden nicht gefasst, aber stoffpolitische Maßnah-
men entwickelt und verabschiedet. Diese könnten 
durchaus mittelfristig in verbindliche internationale 
Konventionen münden. Das Mandat endete offiziell 
2020. Ein Nachfolgeabkommen ist geplant und soll 
auf der nächsten Internationalen Chemikalienmana-
gementkonferenz (ICCM5), die wegen der COVID19-
Pandemie auf Herbst 2023 verschoben wurde, verab-

Abbildung 3: Zusammenhang zwischen Stoffpolitik, Klimapolitik und Biodiversität

https://saicmknowledge.org/epi/lead-paint
https://saicmknowledge.org/epi/chemicals-products
https://saicmknowledge.org/epi/hazardous-chemicals-electronics
https://saicmknowledge.org/epi/nanotechnology
https://saicmknowledge.org/epi/endocrine-disrupting-chemicals
https://saicmknowledge.org/epi/pharmaceutical-pollutants
https://saicmknowledge.org/epi/perfluorinated-chemicals
https://saicmknowledge.org/epi/highly-hazardous-pesticides
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schiedet werden. SAICM verfolgt bisher folgende stra-
tegische Ziele: 
• geeignete Maßnahmen ergreifen, um Schäden 

durch Chemikalien während ihres Lebenszyklus 
sowie durch gefährliche Abfälle zu vermeiden oder 
zu minimieren, 

• hierfür das verfügbare umfassende Wissen für 
informierte Entscheidungen und Maßnahmen welt-
weit nutzen,  

• weitere kritische Themen (issues of concern) iden-
tifizieren, die globale Maßnahmen erfordern, diese 
zu priorisieren und die notwendigen Maßnahmen 
umzusetzen, 

• sowie durch vorausschauendes Denken innovative 
und nachhaltige Lösungen ermöglichen, um sowohl 
den Nutzen von Chemikalien zu maximieren als 
auch Risiken für die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt vorzubeugen. 

 
Eine ausführliche Liste von einzelnen Zielen zur 
Unterstützung der strategischen Ziele wird der ICCM5 
vorliegen. Bei globalen Initiativen bestimmen häufig 
die langsamsten Teilnehmer das Tempo. Jedoch ist ein 
eher informeller Ansatz wie SAICM durchaus hilfreich, 
weil er nicht mit dem Verhandlungsdruck für ein 
internationales Abkommen belastet ist. 
 
4.4.5 Global akzeptierte Prüf-, Bewertungs- und 

Einstufungsverfahren 
Ein weiterer Eckpunkt des internationalen Chemika-
lienmanagements ist das Chemikalienprogramm der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) [68]. Es stellt vor allem wissen-
schaftlich validierte Prüf- und Bewertungsverfahren 
bereit, die international anerkannt werden.  
 
Die OECD war auch an der Entwicklung des „Globally 
Harmonized System“ (GHS) [69] beteiligt, wodurch 
eine weltweit einheitliche Einstufung und Kennzeich-
nung der Gefahren von Chemikalien möglich ist. 
Allerdings haben im Herbst 2021 nur 83 Länder das 
GHS implementiert, obwohl dies bereits bis 2008 

gefordert war. Bedenklich ist auch die Erkenntnis, 
dass in der EU immer noch 68 % der hergestellten 
und verwendeten Chemikalien eine Gefahreneinstu-
fung gemäß GHS haben [38] – auch ein Zeichen, dass 
die nachhaltige Chemie selbst in der EU noch ein fer-
nes Ziel ist. Die EU will sich gemäß ihrer Chemika-
lienstrategie für Nachhaltigkeit (siehe Kapitel 5) dafür 
einsetzen, dass GHS weltweit angewendet wird und 
um weitere Gefahrenmerkmale ergänzt wird [70]. 
Dazu gehört die Einstufung hormonell wirksamer 
Chemikalien (siehe Abschnitt 6.5) sowie von Stoffen, 
die persistent, mobil und toxisch (PMT/vPvM) sind 
(siehe Abschnitt 6.3). 
 
4.4.6 Trotz allem: zu langsam und zu wenig! 
Insgesamt werden die internationalen Bemühungen 
der Größe des Problems nicht gerecht. Die verschie-
denen Maßnahmen und Foren sind fragmentiert und 
selten miteinander abgestimmt. Beschlüsse werden 
oft nicht umgesetzt. Im bisherigen Tempo werden die 
Probleme schneller wachsen als die Maßnahmen grei-
fen. Die globalen Leitplanken werden überschritten. 
Wie im Bericht „Global Chemicals Outlook II“ der 
UNEP herausgestellt ist [38], ist „Business as usual“ 
keine geeignete Lösung. Es existieren zwar Lösungen; 
aber eine weitaus ehrgeizigere und abgestimmte Vor-
gehensweise ist dringend erforderlich. Hierzu zählt 
auch – wie oben dargelegt – die Notwendigkeit, mit 
einer globalen Rahmenkonvention zum nachhaltigen 
Management von Stoffen, Materialien und Ressour-
cen eine Vereinbarung anzustreben, die rechtsver-
bindliche Standards für Produktion und Gebrauch 
von Chemikalien und Materialien setzt und auch dem 
nicht nachhaltigen Wachstum der Chemieproduktion 
Grenzen setzt. Außerdem ist es wichtig, rechtlich ver-
pflichtende Ziele zu formulieren, Indikatoren für 
Erreichung festzulegen sowie regelmäßig über Fort-
schritte in der Zielerreichung zu berichten.  
 
Wesentlich für eine nachhaltige globale Stoffpolitik 
ist, dass die Industriestaaten die Entwicklungsländer 
bei der Umsetzung der Maßnahmen finanziell stärker 
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unterstützen. Zwischen Armut und mangelnden Mög-
lichkeiten zur Umsetzung eines effektiven Manage-
ments besteht ein enger Zusammenhang [40]. Die 
Industrieländer dürfen sich der Verantwortung für 
die Probleme in den Ländern des Südens nicht ent-
ziehen. Sie sind direkt oder indirekt auch für viele 
Umweltprobleme in den Schwellen- und Entwick-
lungsländern verantwortlich.  
 
Die aus dem Kapitel 4 abgeleiteten Forderungen des 
BUND zur internationalen Stoffpolitik sind in 
Abschnitt 9.1 zusammengestellt. 
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Die Chemikalienpolitik der EU ist durch zahlreiche 
Rechtsakte kodifiziert. Die zentrale Regelung ist die 
REACH-Chemikalienverordnung 1907/2006 (REACH: 
Registration, Evaluation, Authorization and Restric-
tion of Chemicals) [3], auf die sich die EU Ende 2006 
einigte. REACH ist das bis heute fortschrittlichste Che-
mikaliengesetz der Welt, mit dem die EU den Präven-
tionsgedanken entscheidend stärkte: Nicht mehr der 
Staat oder die Gesellschaft, sondern Hersteller und 
Importeure sind jetzt verpflichtet nachzuweisen, dass 
ihre Stoffe und Stoffgemische ohne Risiken für 
Gesundheit und Umwelt verwendet werden können. 
Zu diesem Zweck müssen sie die vorgeschriebenen 
Sicherheitsdaten in Form von Registrierungsdossiers 
einreichen. Für das Inverkehrbringen von Chemikalien 
gilt der Grundsatz „Keine Daten, kein Markt“. REACH 
regelt nicht den Umfang der Chemikalienproduktion 
und -verwendung. 
 
Ein Hauptziel von REACH ist es, Stoffe mit besonders 
kritischen Eigenschaften („Substances of Very High 
Concern“, SVHC) in einer sogenannten Kandidatenliste 
für eine Zulassungspflicht zu erfassen und diese nach 
und nach durch weniger schädliche beziehungsweise 
nachhaltige Stoffe oder Verfahren zu ersetzen. Zur 
Stärkung dieses rechtlich verankerten Substitutions-
prinzips dürfen zulassungspflichtige SVHC nur mit 
einer besonderen Genehmigung befristet weiterver-
wendet werden. 
 
REACH ist zweifellos ein großer Fortschritt, auch wenn 
die Verordnung noch deutliche Mängel aufweist [71]. 
Deutliche Kritik hat insbesondere die mangelhafte 
Qualität der eingereichten Registrierungsdossiers her-
vorgerufen. Regelmäßige Stichproben der Europäi-
schen Chemikalienagentur (ECHA) und eine vom Bun-
desinstitut für Risikobewertung (BfR) im Auftrag des 
Umweltbundesamtes (UBA) durchgeführte Studie 
([72] – [74]) zeigten, dass ein sehr hoher Prozentsatz 
der Registrierungen nicht den gesetzlichen Anforde-
rungen der EU-REACH-Verordnung genügt. Der Grund 
sind häufig fehlende Sicherheitsdaten zu gefährlichen 

Eigenschaften von Stoffen, die für eine adäquate Risi-
kobewertung unerlässlich sind. Dabei geht es auch 
um Stoffe, die in sehr großen Mengen produziert und 
in zahlreichen Konsumprodukten des täglichen 
Gebrauchs verwendet werden. Auch etliche weltweit 
agierende Unternehmen unter anderem der Erdöl ver-
arbeitenden und der Kunststoff-Industrie sind, wie 
eine BUND-Recherche offenlegte [75], ihren gesetz-
lichen Registrierungspflichten nicht nachgekommen.  
 
Die Ziele der europäischen Umweltpolitik wurden im 
„Green Deal“ der EU neu formuliert [76]. Wesentlich 
ist dabei das Null-Verschmutzungsziel für eine 
schadstofffreie Umwelt („zero pollution ambition for 
a non-toxic environment“) [77]. Dieser Anspruch 
geht über die klassische Chemikalienpolitik hinaus 
und verknüpft sie mit einer „Zirkulären Ökonomie“ 
und Maßnahmen gegen Klimawandel und Verlust 
der Biodiversität. Im Oktober 2020 legte die Euro-
päische Kommission die „Chemikalienstrategie für 
Nachhaltigkeit“ [70] vor mit einem umfangreichen 
Maßnahmenplan. Demnach sollen Stoffe künftig 
„sicher und nachhaltig“ („safe and sustainable by 
design“) sein (siehe Kapitel 8). Ein zentrales Element 
der Umsetzung der Chemikalienstrategie ist die 
Novellierung der EU-REACH-Verordnung. Nach 
umfangreichen Konsultationen sollte die Europäische 
Kommission bis Ende 2022 den Entwurf einer novel-
lierten REACH-Verordnung vorlegen. Dieser Termin 
ist jetzt auf das letzte Quartal 2023 verschoben. Diese 
Verzögerung macht es unwahrscheinlich, dass die 
Beratungen noch während der Amtszeit der aktuellen 
Kommission zu einem Ergebnis kommen. Die chemi-
sche Industrie versucht offensichtlich eine rasche 
und wirksame Umsetzung zu verhindern [78], wie sie 
von Umweltverbänden, den Mitgliedstaaten und dem 
EU-Parlament gefordert wird.  
 
Im Laufe der vergangenen 16 Jahre traten einige 
grundlegende Defizite und Schwächen von REACH 
zutage [79]. Die fortschreitende Nutzung umwelt- 
und gesundheitsschädlicher Chemikalien in Produk-

5. Europäische Chemikalienpolitik
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ten verdeutlicht, dass eine am Vorsorgeprinzip und 
der EU-Chemikalienstrategie ausgerichtete Novel-
lierung von REACH nötig ist. Es braucht in der EU 
durchschnittlich 13 Jahre und 8 Monate, bis eine 
Chemikalie offiziell als gefährlich gilt [80]. Dieser 
Zeitrahmen verhindert, dass gefährliche Chemikalien 
und ihre Anwendungen rasch vom Markt genommen 
werden. Zudem wurden in der Vergangenheit ledig-
lich Einzelstoffe beschränkt. In ihrer Chemikalien-
strategie hat die EU-Kommission angekündigt, die 
Verwendung von SVHC in Verbraucherprodukten in 
Zukunft stärker einzuschränken und die Kriterien für 
die SVHC-Einstufung zu erweitern. Endokrin wirksa-
me Stoffe, atemwegssensibilisierende Stoffe sowie 
persistente Stoffe, die im Wasserkreislauf hochmobil 
sind (PMT/vPvM) sollen explizit aufgenommen und 
nicht mehr nur als Stoffe „gleicher Besorgnis“ 
betrachtet werden. Firmen, die solche Stoffe in ihren 
Produkten verwenden, sollten sich daher zeitnah um 
deren Substitution bemühen. 
 
Dem verstärkten Schutz der Verbraucher*innen soll 
auch der „allgemeine Ansatz für das Risikomanage-
ment“ („generic risk approach“) dienen, der wesentlich 
zur Vereinfachung und Beschleunigung von Regulie-
rungsprozessen beitragen könnte. Bisher ist diese 
Methode beschränkt darauf, dass kanzerogene Stoffe 
generell nicht in Konsumprodukten wie Lebensmit-
telverpackungen, Spielzeug und andere Produkte für 
Kinder, Kosmetika, Reinigungsmittel, Möbel oder Tex-
tilien enthalten sein dürfen. Die vorgesehene Auswei-
tung dieses Konzepts auf alle SVHC-Gefahrenklassen 
könnte eine aufwändige Risikobewertung einzelner 
Anwendungen ersetzen. In einem zweiten Schritt soll 
dann eine so genannte Folgenabschätzung die Aus-
weitung dieses Vorsorgeansatzes auf weitere Stoffe 
in Konsumprodukten regeln, die schädlich für das 
Immunsystem, das Nervensystem, die Atemorgane 
oder andere spezifische Organe sein können.  
 
Die Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit sieht wei-
terhin vor, die traditionelle Vorgehensweise, jede Che-

mikalie einzeln („substance by substance“) zu bewer-
ten, durch eine Bewertung von Stoffgruppen zu 
ergänzen. Das Verfahren, jeden Stoff separat zu prü-
fen und ggf. zu beschränken, dauert viel zu lange. In 
vielen Fällen führte dies auch zu unangemessenen 
Substitutionen durch weniger gut untersuchte und 
noch nicht bewertete Stoffe mit ähnlichem Gefah-
renprofil („regrettable substitutions“). Beispiele sind 
der zunehmende Ersatz von Bisphenol A durch 
Bisphenol S und andere verwandte Verbindungen und 
die per- und polyfluorierten Alkylverbindungen 
(PFAS). Bei diesen wurden die weitgehend verbotenen 
Stoffe PFOA und PFOS durch andere ebenso persis-
tente Vertreter der sehr umfangreichen Stoffgruppe 
PFAS ersetzt [81]. Im Januar 2023 legten nun Schwe-
den, Dänemark, Norwegen, Deutschland und die Nie-
derlande ein Beschränkungsdossier für die gesamte 
Stoffgruppe PFAS vor, das nun beraten werden soll. 
Dieses Verfahren lässt sich auf andere Stoffgruppen 
(z. B. Phthalate und andere Kunststoffadditive) über-
tragen und sollte vermehrt angewandt werden. Ange-
sichts der Vielzahl der Chemikalien und der Unmög-
lichkeit sie alle zu bewerten, betrachten zahlreiche 
Expert*innen eine Vereinfachung durch Zusammen-
fassung zu Gruppen als logische Konsequenz der stei-
genden Belastung des Erdsystems mit „novel entities“ 
[82]. 
 
Eine weitere Maßnahme zur Beschleunigung der 
Bewertungsverfahren, die in der Chemikalienstrategie 
vorgesehen ist, ist die Beschränkung der weiteren Ver-
wendung von SVHC auf unverzichtbare Anwendungen 
(„essential uses“). Wie bereits im Montreal-Protokoll 
für ozon- und/oder klimaschädliche Gase bewährt, soll-
ten für besorgniserregende Stoffe („substances of con-
cern“) nur noch Anwendungen (befristet) erlaubt sein, 
die entweder für Gesundheit, Sicherheit oder das Funk-
tionieren der Gesellschaft notwendig sind und für die 
es gleichzeitig keine Alternativen gibt, die technisch 
und ökonomisch geeignet sind [83]. Auch hier steht 
ein konkreter Vorschlag der Kommission aus, wie diese 
Kriterien unter REACH konkretisiert werden können. 
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Bei der Novellierung der EU-REACH-Verordnung soll-
ten auch einige weitere zurzeit bestehende Sicher-
heitslücken geschlossen werden: Zwischenprodukte, 
insbesondere wenn sie isoliert oder außerhalb des 
Werksgeländes transportiert werden, bedürfen einer 
Vorlage von Daten, um die Risiken des Umgangs ein-
zuschätzen. Um insbesondere bei Importprodukten 
die Sicherheit von Verbrauchern und Umwelt zu 
gewährleisten, sind bei Erzeugnissen die Informations -
anforderungen und Kontrollen durch die nationalen 
Behörden zu schärfen. Auch ist es wichtig, für den 
stetig wachsenden online-Handel mit Chemikalien, 
Pestiziden und Gemischen strikte Regeln einzuführen 
und diese zu überwachen.  
 
Schließlich sollten die Datenanforderungen für Poly-
mere angepasst werden. Das Wissen über ihre Struk-
tur, Anwendungen, physikalische und chemische 
Eigenschaften ist beschränkt, weil Polymere von der 
Registrierungspflicht unter REACH ausgenommen 
sind. Artikel 138 (2) REACH-Verordnung [3] sieht 
jedoch die Möglichkeit einer Ausweitung der Regis-
trierungspflicht auf Polymere vor. Die Kommission 
arbeitet derzeit an einem Vorschlag zur Identifizierung 
von Polymeren [84], die künftig von einer REACH-
Registrierungspflicht erfasst werden sollen (Polymers 
Requiring Registration, PRR). Wissenschaftler*innen 
kritisierten diesen Entwurf, weil er nur 6 % der ca. 
200.000 Polymere erfasse [85]. 
 
Ferner muss der Informationstransfer in der Produkt-
kette (Downstream und Upstream) verbessert werden, 
da zahlreiche Unternehmen wesentliche, sicherheits-
relevante Informationen häufig nicht oder nur unvoll-
ständig weitergeben [86]. Vor allem erreichen die von 
ihnen benötigten Informationen die Recyclingunter-
nehmen nicht, die aus Abfällen wieder marktfähige 
Produkte herstellen. Enthalten Produktabfälle „Sub-
stances of Very High Concern“ (SVHC), die in der Zwi-
schenzeit nicht mehr verwendet werden dürfen, 
erschwert dies das Recycling zu Sekundärprodukten 
und deren Vermarktung zusätzlich. Abhilfe schaffen 

soll die im Zuge der 2018 novellierten Abfall-Rah-
menrichtlinie [87] eingerichtete ECHA-Datenbank für 
SVHC in Produkten SCIP (Substances of Concern In 
articles as such or in complex objects (Products))  [88] 
(siehe Abschnitt 7.4.3). Seit dem 05.01.2021 müssen 
alle Erzeugnisse, die SVHC über 0,1 Massen-% ent-
halten zur Registrierung in SCIP gemeldet werden. 
Aktuell ist SCIP insbesondere auf die Bedürfnisse von 
Recycling-Unternehmen ausgerichtet. Allerdings gibt 
es laut dem Ergebnis einer ECHA-Umfrage vom März 
2022 [89] noch große technische Hürden, die den 
Nutzen von SCIP für Recyclingfirmen und damit auch 
zur Vermeidung SVHC-haltiger Abfälle sowie als 
Anreiz zur Substitution von SVHC erheblich ein-
schränken [90]. Die gesammelten Informationen sol-
len auch für Verbraucher*innen verfügbar sein und 
informierte Kaufentscheidungen ermöglichen. Aller-
dings fehlt dafür noch eine geeignete Aufbereitung 
der Daten für Verbraucher*innen, die z. B. durch eine 
Verknüpfung mit der im LIFE-Projekt AskREACH [91] 
entwickelten Produktdatenbank möglich sein könnte. 
Über die angebundenen Smartphone-Apps ToxFox 
[92] und Scan4Chem [93] können Verbraucher*innen 
über das Scannen des Produktbarcodes direkt Infor-
mationen über vorhandene SVHCs erhalten. Bisher 
werden Anfragen von Verbraucher*innen nach SVHCs 
(nach Artikel 33 (2) REACH-Verordnung [3]) häufig 
von Unternehmen nicht oder ungenügend beantwor-
tet [94]. Im Rahmen der Ökodesign für nachhaltige 
Produkte Verordnung, für die die Kommission im März 
2022 einen Vorschlag vorgelegt hat, könnten Infor-
mationen über Inhaltsstoffe in Produkten in Zukunft 
über einen digitalen Produktpass bereitgestellt wer-
den (siehe Abschnitt 7.4.3). 
 
Angesichts des internationalen Handels sind aber 
europäische Regelungen nicht ausreichend. Anzustre-
ben sind globale Vereinbarungen, die einen Informa-
tionsaustausch über gefährliche Chemikalien in Pro-
dukten sicherstellen.
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Die EU-CLP-Verordnung 1272/2008 (CLP: Classifica-
tion, Labelling and Packaging) [95] ist die „kleine 
Schwester“ von REACH. Sie setzt das „globally harmo-
nized system“ (GHS) in europäisches Recht um (siehe 
Abschnitt 4.4.5). Sie bestimmt, welche Gefahrenmerk-
male zu einer Einstufung des Stoffes als gefährlich 
führen und wie er dann zu kennzeichnen ist. In der 
Chemikalienstrategie ist vorgesehen, dass folgende 
zusätzliche Gefahrenklassen eingeführt werden und 
im Europäischen Wirtschaftsraum gelten sollen: endo-
krine Wirksamkeit, Immun- und Neuro toxizität sowie 
Persistenz in Verbindung mit Bioakkumulation 
(PBT/vPvB) und/oder Mobilität (PMT/vPvM) [96]. Diese 
Erweiterung wäre zu begrüßen, da zurzeit einige Stof-
fe, die als besonders besorgniserregend (SVHC) gelten, 
von der CLP-Verordnung nicht erfasst werden. Die EU 
beabsichtigt, diese Weiterentwicklung von Einstufung 
und Kennzeichnung auch global ins GHS-System zu 
integrieren. 
 
REACH gilt im Grundsatz für alle Chemikalien. Für 
spezielle Stoffgruppen (z. B. Pestizide in der Landwirt-
schaft, Biozide, Arzneimittel, Kosmetika) gelten jedoch 
eigene gesetzliche Bestimmungen. Es ist sinnvoll, dass 
in diesen Fällen weitergehende Anforderungen beste-
hen. Allerdings fehlt der europäischen Gesetzgebung 
oft die Konsistenz. So ist es widersprüchlich, dass 
gefährliche Inhaltsstoffe bei Arzneimitteln, Kosmetika 
und Lebensmittelzusätzen nicht einzustufen und zu 
kennzeichnen sind und sich die Risikobewertung von 
Kosmetika trotz ihrer meist umweltoffenen Verwen-
dung auf die Gesundheit beschränkt. Im Rahmen ihrer 
Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit plant die EU-
Kommission die Bewertungen besser miteinander 
abzustimmen und Reibungsverluste zu vermeiden 
(„one substance – one assessment“) [70]. 
 
Über die REACH- und die CLP-Verordnungen hinaus 
gibt es eine Reihe weiterer sektoraler Stoffgesetze der 
EU. Besonders zu erwähnen sind die Pestizid-Verord-
nung [97], die Biozid-Verordnung [98] sowie die 
Rechtsvorschriften für Human- [99] und Tierarznei-

mittel [100]. Die Wirkstoffe in diesen Präparaten 
haben eine physiologische Wirkung auf die Zielorga-
nismen (Mensch, Tiere, „Schadorganismen“) und sind 
deshalb genauer zu prüfen, bevor sie zugelassen wer-
den, damit schädliche Wirkungen auf Mensch und 
Umwelt vermieden werden. Agrarische Pestizide stel-
len trotz aller Prüfungen im Rahmen der Zulassung 
nach wie vor eine gravierende Umweltbelastung dar 
und sind mitverantwortlich für den Rückgang der Bio-
diversität ([7], [101]). Eine Abnahme der Pestizidbe-
lastung ist nicht festzustellen und kann nur durch 
eine Änderung der landwirtschaftlichen Praxis hin zu 
einer agrarökologischen Wirtschaftsweise, die auf Pes-
tizide weitgehend verzichtet, erreicht werden [102]. 
Im nicht-agrarischen Bereich werden (oft dieselben) 
Gifte eingesetzt, um Materialien zu schützen und 
schädliche oder lästige Organismen zu bekämpfen. 
Oft ließe sich das Ziel auch durch nicht-chemische 
Alternativen erreichen. Wie bei den agrarischen Pes-
tiziden bedarf es wirksamer Maßnahmen zur Redu-
zierung der Biozid-Belastung. Arzneimittel-Wirkstoffe 
sind in ihren Nebenwirkungen auf die Umwelt oft 
nicht weniger wirksam als Pestizide. Der Verbrauch 
von Arzneimitteln nimmt infolge der demografischen 
Entwicklung kontinuierlich zu. Sie werden wieder aus-
geschieden oder unsachgemäß entsorgt und belasten 
auf diese Weise Gewässer und Böden. Erst seit relativ 
kurzer Zeit werden im Rahmen der Zulassung ihre 
Wirkungen auf die Umwelt geprüft, allerdings nur in 
seltenen Ausnahmefällen mit dem Ergebnis einer Ver-
weigerung der Zulassung. Der BUND hat in einem 
Positionspapier die Umweltbelastung durch Arznei-
mittel dargestellt und zahlreiche Maßnahmen zur 
Reduzierung der Belastung gefordert [103]. 
 
Die aus dem Kapitel 5 abgeleiteten Forderungen des 
BUND zur europäischen Chemikaliengesetzgebung 
sind in Abschnitt 9.2 zusammengestellt.
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Stoffe werden aufgrund ihrer (potenziell) gefährli-
chen Eigenschaften bewertet. Eine wesentliche Rolle 
spielt dabei die Prüfung der toxischen und ökotoxi-
schen Wirkungen. Erweisen sich Stoffe als giftig für 
Mensch oder Umwelt, sind sie – wenn überhaupt – 
nur in sehr geringen Konzentrationen unterhalb der 
Schwellenwerte verträglich. Toxizität und Ökotoxizi-
tät bestimmen jedoch nicht allein die Gefährlichkeit 
eines Stoffes. Andere Stoffeigenschaften sind eben-
falls wichtig für die Beurteilung, ob eine Chemikalie 
ein Risiko oder eine Gefahr für den Menschen oder 
die Umwelt darstellt (siehe Kasten „Gefährlichkeit 
oder Risiko?“): Persistenz, Bioakkumulierbarkeit, 
Mobilität, hormonelle Wirkungen und andere mehr. 
Auch können indirekte Wirkungen auftreten und 
Stoffmischungen stärkere Wirkungen entfalten als 
die Einzelstoffe. Einige Materialien, z. B. Nanomate-
rialien oder Fasern, lösen aufgrund ihrer Gestalt 
besondere Effekte aus (siehe Abschnitt 6.7). 

6. Stoffbewertung – Persistenz und andere 
kritische Stoffeigenschaften

6.1 Persistenz als zentrales Umweltproblem 
Stoffe, die globale Probleme verursachen, sind in der 
Regel langlebig (persistent) und können sich vom Ort 
ihres Eintrags aus per Wind oder Wasser ausbreiten 
oder in Organismen und in der Nahrungskette anrei-
chern. Persistenz ist deshalb eine zentrale Eigenschaft, 
die wesentlich zur Belastung durch Chemikalien für 
Mensch und die Umwelt führt. 
 
Auch ohne eine (bekannte) negative Wirkung haben 
persistente Stoffe ein Gefährdungspotenzial. Sie kön-
nen sich lange in der Umwelt aufhalten, weit verbrei-
ten, an bestimmten Stellen anreichern und zu völlig 
unerwarteten Interaktionen mit unterschiedlichen 
Stoffen und Organismen führen ([104] – [106]). Dies 
hat das Beispiel der Fluorchlorkohlenwasserstoffe 
(FCKW) eindrucksvoll demonstriert. Bei persistenten 
Stoffen können somit die Folgen des Nichtwissens 
über unerkannte Wirkungen besonders groß sein. 

Gefährlichkeit oder Risiko? 
Die klassische Stoffbewertung beruht darauf, Wirkung und Exposition zu vergleichen. Ist die erwartete 
oder gemessene Exposition (Konzentrationen/Dosen in Atemluft, in Nahrung, im Körper oder in der 
Umwelt) höher als die Wirkungsschwelle, wird ein Risiko festgestellt, das zu verringern ist. Diese Vorge-
hensweise hat sich einerseits bewährt, weil auf diese Weise unmittelbare Vergiftungen von Mensch und 
Umwelt erkannt und vermieden werden. Andererseits ist die Prüfung jeder einzelnen Expositionssituation 
erforderlich, was einen beträchtlichen Aufwand bedeuten kann. Außerdem ignoriert dieser Ansatz, dass 
bei persistenten und mobilen Stoffen, persistenten und bioakkumulierenden Stoffen sowie Stoffen mit 
irreversibler Wirkung Exposition und Wirkung entkoppelt sind, d. h. die Wirkungen treten verzögert oder 
räumlich entfernt vom Zeitpunkt/Ort der Exposition auf. Ein Expositions-/Wirkungs-Vergleich führt in 
solchen Fällen zu falschen Ergebnissen. Falls man zu einem späteren Zeitpunkt nachteilige Effekte feststellt, 
ist der Stoff nicht mehr aus der Umwelt rückholbar. REACH nennt solche Stoffe besonders besorgniser-
regend (SVHC) und zielt auf eine Substitution solcher Stoffe und ihrer Anwendungen. In diesen Fällen 
bedarf es also nicht der Evaluierung einzelner Expositionsszenarien, sondern Handlungsbedarf ergibt 
sich allein aus der Gefährlichkeit des Stoffes. Es ist zu fordern, die gefährlichkeitsbezogene Bewertung 
auf alle „substances of concern“ [70] auszuweiten, d. h. zum Beispiel auch auf extrem persistente Che-
mikalien („Ewigkeitschemikalien“) sowie Mikroplastik oder hochgiftige Chemikalien, will man das Nach-
haltigkeitsziel „giftfreie Umwelt“ erreichen, ist der möglichst vollständige Ausstieg aus gefährlichen Che-
mikalien unerlässlich. Der Risikoansatz hat nur noch seine Berechtigung bei Chemikalien, die die o. g. 
Kriterien nicht erfüllen sowie im Nachhinein zur Beurteilung von Belastungen (z. B. Altlasten, Gewässer -
verunreinigungen, Abfälle) und Monitoring-Ergebnissen.
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Persistenz ist besonders kritisch zu bewerten, wenn 
sie gemeinsam mit Bioakkumulation (siehe Abschnitt 
6.2) oder Mobilität im Wasserkreislauf (siehe 
Abschnitt 6.3) auftritt. In den letzten 20 Jahren ist 
sie in Verbindung mit Bioakkumulation auch in der 
regulatorischen Bewertung von Chemikalien in den 
Vordergrund gerückt: Unter REACH zählen Stoffe, die 
sehr persistent sind und stark bioakkumulieren, zu 
den besonders besorgniserregenden Stoffen („Sub-
stances of Very High Concern“), auch ohne dass eine 
problematische Wirkung nachgewiesen ist.10 Es sind 
die „vPvB“-Stoffe („very persistent and very bioaccu-
mulative“). Auch andere EU-Rechtsnormen wie die 
Pestizid-Verordnung [97] und die Biozid-Verordnung 
[98] sehen für persistente und bioakkumulierende 
Wirkstoffe strenge Bestimmungen mit dem Ziel eines 
„Phase out“ vor. Auf internationaler Ebene regelt die 
Stockholm-Konvention einige langlebige organische 
Schadstoffe (POPs, persistent organic pollutants) (sie-
he Abschnitt 4.4).  
 
Persistenz betrifft auch Stoffgruppen, die bislang 
nicht im Fokus standen. Besondere Aufmerksamkeit 
gilt aktuell den per- und polyfluorierten Alkylsub-
stanzen (PFAS). Mehrere 1.000 Chemikalien gehören 
zu dieser Stoffgruppe. Allen ist gemeinsam, dass sie 
extrem persistent sind und erst nach Jahrzehnten 
oder länger abgebaut werden. Sie zählen deshalb zu 
den Ewigkeitschemikalien („Forever chemicals“). PFAS 
werden in zahlreichen technischen Anwendungen 
und Lebensbereichen eingesetzt, u. a. als Schaum-
löschmittel, bei der Hartverchromung, bei der Impräg-
nierung von Textilien und Teppichen sowie zur 
Beschichtung von Lebensmittelverpackungen, z. B. für 
„Fast Food“. Das Recycling PFAS-haltiger Produkte, 
z.B. Verpackungen, führt zur Verschleppung der PFAS. 
Altlasten von PFAS sind z. B. auf die flächenhafte Aus-
bringung kontaminierter Materialien wie Reststoffen 
aus der Papierherstellung zurückzuführen. 
 
Viele PFAS sind nicht nur extrem persistent, sondern 
reichern sich auch im Nahrungsnetz an, sind mobil 

und bei geringen Konzentrationen toxisch für den 
Menschen und Umweltorganismen. Auf das Verbot 
einzelner PFAS reagierten die Hersteller mit der Sub-
stitution durch andere, weniger gut untersuchter Flu-
orchemikalien. PFAS sind deshalb ein Musterbeispiel 
für die Notwendigkeit einer Gruppenbewertung [107]. 
Im Januar 2023 überreichten vier Mitgliedstaaten und 
Norwegen der Kommission ein Dossier zur Beschrän-
kung der gesamten Stoffgruppe PFAS [108]. In einem 
Hintergrundpapier „Fluorchemikalien – langlebig, 
gefährlich, vermeidbar“ hat der BUND die Gefähr-
lichkeit dieser Stoffgruppe dargestellt und einen 
kompletten Ausstieg aus PFAS-Verwendungen insbe-
sondere von verbrauchernahen Anwendungen bis 
2025 gefordert ([81], [109]). 
 
Kunststoffe sind ein weiteres Beispiel für extrem lang-
lebige Stoffe. Plastik in der Umwelt wurde beispiels-
weise bis vor kurzem als allenfalls ästhetisches Pro-
blem angesehen. Mittlerweile aber sind Kunststoffe 
zu einem ernsthaften Problem geworden, auch wenn 
sie meist selbst weder toxisch noch bioakkumulierend 
sind.11 Die europäische Chemikalienagentur ECHA 
führt aus, dass eine wichtige Eigenschaft des Mikro-
plastiks dessen „extreme“ Persistenz ist. Mikroplastik 
solle deshalb so behandelt werden, wie Substanzen 
ohne Schwellenwert, ähnlich wie PBT/vPvB-Substan-
zen, bei denen angenommen wird, dass jede Freiset-
zung in die Umwelt zu Risiken führt [110]. 2022 legte 
die EU-Kommission den Vorschlag einer Beschrän-
kungsrichtlinie vor [111]. 
 
Speziell zugesetztes Mikroplastik und solches, das 
durch Abrieb aus Plastikmaterialien, Textilien und 
Fahrzeugreifen (siehe Kasten  auf der nächsten Seite 
„Reifenabrieb – eine wesentliche Quelle für Mikro-
plastik“) entsteht, gelangt letztendlich in erheblichen 
Mengen in die Umwelt. Vieles landet in den Ozeanen. 
Meeresorganismen, insbesondere Planktonfresser, 
nehmen die persistenten Partikel auf und verhungern 
mit gefüllten Mägen, weil sie die Kunststoffe nicht 
verdauen können. Über das Nahrungsnetz gelangen 

10 Auch Stoffe die persis -
tent, bio akkumulierend 
und toxisch sind (PBT-
Stoffe) gelten unter 
REACH als „Substances 
of Very High Concern“. 

 
11 Manche Kunststoffe ent -

halten allerdings toxische 
Zusatzstoffe, die – falls 
nicht gebunden – in der 
Gebrauchsphase entwei -
chen können oder bei der 
Behandlung von Abfall 
freigesetzt werden.
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sie dann auch in höhere Organismen wie Fische und 
Meeressäuger und darüber auch in den menschlichen 
Körper. Ein Messprogramm von fünf Bundesländern 
zeigte, dass Plastikpartikel mittlerweile auch in Flüs-
sen und Seen verbreitet sind [112]. Selbst Schneepro-
ben aus der Antarktis sind nicht frei von Mikroplas-
tik-Partikeln [113]. Sehr gravierend ist aber auch die 
Belastung von Böden. Komposte, Gärreste aus Bio-
gasanlagen und Klärschlämme enthalten Plastikreste, 
so dass alle landwirtschaftlichen Böden heute Mikro-
plastik und auch Reste von Makroplastik enthalten 
[114].  
 
Da der größte Teil der Einträge von Kunststoffabfällen 
über Quellen in Asien und Afrika erfolgt [115] (zum 
Teil aus europäischen Kunststoffabfällen, die dorthin 
exportiert wurden), sind dort die durch Makro- und 
Mikroplastik verursachten Umweltprobleme noch viel 
gravierender als in Europa. Die laufenden Verhand-
lungen zu einer globalen Plastikkonvention sollen zu 

einer umweltgerechten Produktion, Verwendung und 
Entsorgung von Kunststoffabfällen führen (siehe 
Abschnitt 4.4.3). 
 
Die großen Mengen in Kombination mit der schweren 
Abbaubarkeit machen Kunststoffe zu einem der heute 
drängendsten globalen Umweltprobleme. Zudem stel-
len Beimengungen in Kunststoffen, wie Weichmacher, 
Antioxidantien, UV-Stabilisatoren und Flammschutz-
mittel ein ernstzunehmendes Umweltproblem dar. So 
zeigten Henkel et al., dass sich aus Mikropartikeln aus 
PVC über Jahrzehnte Phthalat-Weichmacher heraus-
lösen [116]. Kunststoffteile in der Umwelt können 
zudem – wie viele andere kleine Partikel auch – 
Schadstoffe aus der wässrigen Umgebung aufneh-
men, anreichern und in den Körper von Lebewesen 
transportieren [117]. 
 
Australischen Untersuchungen zufolge nimmt der 
Mensch durchschnittlich 5 g pro Woche an Mikro-

Reifenabrieb – eine wesentliche Quelle für Mikroplastik 
Eine wesentliche Quelle für Mikroplastik in der Umwelt ist der Abrieb von Autoreifen [118]. Experten*innen 
sehen darin eine wesentliche Quelle sowohl für die Belastung von Böden, die Luftverschmutzung in Städ-
ten als auch für die Belastung der Gewässer durch Abschwemmung von Straßen bis hin zu einer Belastung 
der Meere [119]. Die chemische Zusammensetzung der Reifen und der daraus entstehenden Mikropartikel 
ist äußerst komplex und meist unbekannt. Zahlreiche Chemikalien werden zugesetzt, um die gewünschten 
Produkteigenschaften der Reifen zu erhalten. In einer Untersuchung der Universität Wien wiesen die 
Autor*innen nach, dass mehrere Zusatzstoffe aus Reifenpartikeln eluiert und von Salatpflanzen aufge-
nommen werden [120]. Hierzu zählen auch Oxidationsinhibitoren, die verhindern sollen, dass Ozon die 
Reifenmatrix angreift. Ein verbreiteter Inhibitor ist 6PPD. Untersuchungen der Washington State University 
legen nahe, dass dieser Zusatz ursächlich ist für das verbreitete Sterben von Silberlachsen an der Pazifik -
küste der USA. Mit der Abschwemmung von Reifenpartikeln von den Straßen in die Lachsgewässer lösen 
sich toxische Inhaltsstoffe, insbesondere das 6PPD-Chinon und führen zum Tod der Lachse [121]. 6PPD-
Chinon ist das Oxidationsprodukt von 6PPD, das bei der Reaktion mit Ozon entsteht, wenn es also seine 
Funktion erfüllt. 6PPD-Chinon ist extrem toxisch. Bereits bei 95 ng/L werden in Laborversuchen 50 % 
der Silberlachse getötet [122]. 
 
Der Fall zeigt eine deutliche Lücke in den EU-Chemikalienverordnungen REACH und CLP auf. Untersucht 
und eingestuft werden Ausgangschemikalien (hier: 6PPD). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch reagieren 
diese mit anderen Stoffen und bilden Folgeprodukte mit evtl. gefährlichen Eigenschaften. In solchen 
Fällen müssen auch die Folgeprodukte untersucht und bewertet werden.



36 BUNDposition Nachhaltige Stoffpolitik

plastik auf [123]. Inzwischen haben Wissen -
schaftler*innen der Medizinischen Universität Wien 
und des österreichischen Umweltbundesamtes Plas-
tikpartikel auch in menschlichen Stuhlproben nach-
gewiesen. Erste Hinweise zeigen, dass dadurch even-
tuell Entzündungsreaktionen im Darm begünstigt 
werden ([124], [125]). Selbst im Kindspech von Neu-
geborenen und in Muttermilch lassen sich Plastikpar-
tikel nachweisen ([126], [127]) (siehe auch Abschnitt 
7.4.4). 
 
6.2 (Bio-)Akkumulation 
Besonders problematisch sind persistente Substanzen, 
die bioakkumulieren. Sie sind oft kaum wasserlöslich 
und reichern sich – meist wegen ihrer Fettlöslichkeit 
– in Lebewesen an. Auch einige Schwermetalle wie 
Quecksilber und Cadmium sind bioakkumulierend. 
Tiere, die am Ende von Nahrungsketten bzw. -netzen 
stehen, sind dadurch besonders gefährdet. Die Schad-
stoffe werden entlang der Nahrungsketten weiter-
gegeben (Biomagnifikation), so dass bei Tieren wie 
Robben, Greifvögeln oder auch beim Menschen die 
höchsten Konzentrationen solcher Stoffe zu finden 
sind. Daher sind diese Lebewesen einem größeren 
Risiko durch schädliche Effekte ausgesetzt. Beispiele 
für solche Stoffe sind flammenhemmende Mittel wie 
polybromierte Diphenylether (PBDE) und Hexabrom-
cyclododecan (HBCD) als auch polychlorierte Biphe-
nyle (PCB), die unter anderem in Transformatoren, 
Hydraulikflüssigkeiten und Fugenmassen Verwendung 
gefunden haben.  
 
Zudem können auch Umwandlungsprodukte (Meta-
bolite) von Chemikalien in vergleichsweise hohen 
Konzentrationen in Organismen auftreten. So zeigten 
Forscher*innen 2018, dass das Serum kanadischer Eis-
bären eine Reihe von Metaboliten halogenierter Sub-
stanzen enthielt. Sie schlossen daraus, dass die Risiken 
der Bioakkumulation offensichtlich bisher zu wenig 
beachtet wurden [128]. 
 
Die Bioakkumulation ist somit ebenfalls ein in der 

klassischen Risikobewertung häufig unterschätztes 
Belastungs- und Gefährdungsmerkmal, das insbeson-
dere bei persistenten Stoffen Mensch und Umwelt 
gefährdet. Der Einsatz einiger stark bioakkumulieren-
der Stoffe wird bereits durch die EU-Chemikalienver-
ordnung REACH oder das Stockholmer Übereinkom-
men verboten oder begrenzt. 
 
Auch eine Anreicherung von Stoffen in bestimmten 
Umweltmedien ist möglich. Fluorchlorkohlenwasser-
stoffe (FCKW) und Fluorkohlenwasserstoffe (FKW) rei-
chern sich l in der Atmosphäre an, schädigen die 
Ozonschicht und/oder tragen zum Treibhauseffekt 
bei. 
 
6.3 Mobilität 
Sind persistente Stoffe wasserlöslich (polar), können 
sie in Böden und Sedimenten häufig leicht versickern 
und im Grundwasser über lange Strecken transpor-
tiert werden. Wird Grundwasser oder Uferfiltrat für 
Trinkwasser genutzt, können solche mobilen Stoffe 
in der Wasseraufbereitung kaum wieder entfernt 
werden.  
 
In der EU-REACH-Verordnung ist eine systematische 
Erkennung und Bewertung dieser Gefährlichkeits-
merkmale bisher nicht vorgesehen. Allerdings ist es 
möglich, Stoffe als besonders besorgniserregend – 
also als „Substances of Very High Concern“ (SVHC) – 
einzustufen, wenn ein vergleichbares Ausmaß an 
Besorgnis („equivalent level of concern“) vorliegt. Das 
Mitgliedstaaten-Komitee der ECHA hat inzwischen 
zwei perfluorierte Chemikalien (HFPO-DA und PFBS) 
wegen ihrer Mobilität und Persistenz als besonders 
besorgniserregend eingestuft [129]. Das Umweltbun-
desamt hat ein Bewertungskonzept mit Kriterien 
erarbeitet, das es ermöglicht, Stoffe zu identifizieren, 
die persistent (P), mobil im Wasserkreislauf (M) und 
toxisch (T) sind – so genannte PMT-Stoffe – oder die 
sehr persistent und sehr mobil sind – so genannte 
vPvM-Stoffe [130]. Gemäß ihrer „Chemikalienstrate-
gie für Nachhaltigkeit“ beabsichtigt die EU-Kommis-
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sion, künftig PMT-Stoffe12 systematisch zu bewerten 
und – falls erforderlich – zu beschränken [70]. 
 
6.4 Indirekte Wirkungen 
Bei den schädlichen Wirkungen auf die Umwelt wur-
de bisher die sicherlich wichtige Ökotoxizität meist 
in den Vordergrund gestellt. Es zeigt sich aber, dass 
einige persistente Stoffe eher indirekt zu Schäden 
führen. Beispiele dafür sind: 
• Pestizide: Einige Wirkstoffe schädigen Lebewesen 

nicht nur durch direkte toxische Wirkungen, son-
dern auch, indem sie die agrarischen Lebensgemein-
schaften verändern. Eliminieren etwa Herbizide 
Wildkräuter, wird Insekten und damit auch Vögeln 
die Lebensgrundlage entzogen. Das Insekten- und 
Vogelsterben wiederum führt zu einer Abnahme 
der Artenvielfalt. 

• FCKW: Die Zerstörung der Ozonschicht durch diese 
Substanzen sorgt für eine stärkere kurzwellige UV-
Strahlung auf der Erde, die Lebewesen schädigt. 
Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) besitzen 
zudem, ebenso wie Fluorkohlenwasserstoffe (FKW) 
und einige andere stabile Gase, ein sehr hohes Treib-
hauspotenzial. 

• Kunststoffe: Die meisten Polymere sind im Sinne 
einer direkten toxischen Wirkung nicht giftig. Sie 
schädigen trotzdem Lebewesen, weil sie Lebensräu-
me bedecken, Mägen von Meerestieren blockieren 
oder als Mikropartikel in Zellen eindringen, Gewebe 
schädigen und Schadstoffe transportieren können 
(siehe Abschnitt 6.1). 

• Phosphat: Die Knappheit dieses wichtigen natürli-
chen Nährstoffs war bis zur Industrialisierung ein 
zentrales Problem der Ernährungssicherung. Der 
massenhafte Einsatz von Phosphor als Düngemittel 
(im Zuge der großen Beschleunigung – siehe 
Abschnitt 4.2) führt nun weltweit zu massiver Über-
düngung (Eutrophierung) sowohl in Binnengewäs-
sern und Landökosystemen als auch in den Welt-
meeren [132]. Die Folgen sind Sauerstoffmangel 
und eine Gefährdung der aquatischen Lebensge-
meinschaften. 

• Reaktive Stickstoffverbindungen (vor allem Ammo-
niak/Ammonium, Nitrate, Lachgas und andere 
Stickstoffoxide): Die anthropogene Vervielfachung 
des natürlichen Eintrags reaktiver Stickstoffverbin-
dungen in die Umwelt führt zu unterschiedlichen 
Problemen: Hierzu zählen toxische Wirkungen, z. B. 
durch Ammoniak oder Stickoxide (NO und NO2). 
Ammoniak und Nitrat (aus Stickoxiden) verursachen 
durch Einträge über die Atmosphäre eine Überdün-
gung und Beeinträchtigungen von Landökosyste-
men. Nitrat führt zu Grundwasserbelastungen und 
Überdüngung. Lachgas (N2O) trägt wegen seines 
hohen Treibhauspotenzials zur Klimaerwärmung 
bei. Die 2021 von Deutschland als Gastgeber orga-
nisierte 8. Konferenz der International Nitrogen Ini-
tiative (INI) hat mit ihrer Berliner Erklärung die 
wichtigsten Ansätze zur Bekämpfung des Stick-
stoff-Krise zusammengefasst [133]. Die UNEA 5.2 
(United Nations Environmental Assembly) hat 
daraufhin das Problem der Überlastung der Umwelt 
mit reaktivem Stickstoff [134] zum Thema von 
UNEP gemacht (siehe Abschnitt 4.3). Ziel ist die Ein-
träge von reaktivem Stickstoff so zu reduzieren, 
dass die planetaren Grenzen künftig eingehalten 
werden. 

• Kohlendioxid (CO2): Auch dieses Gas ist eine per-
sistente Substanz. Durch die Verbrennung fossiler 
Energieträger für Elektrizität, Mobilität, Wärme und 
andere technische Prozesse (z. B. Chemikalienpro-
duktion, Zementherstellung) wurden und werden 
riesige Mengen an CO2 freigesetzt, die eine der 
wesentlichen Ursachen des Klimawandels sind. 

 
All diese Probleme lassen sich nicht mehr allein mit 
traditionellen Instrumenten wie der klassischen Risi-
kobewertung mit einem rechnerischen Expositions-
Wirkungs-Vergleich lösen.  

12 PMT-Stoffe sind persistent, 
mobil und toxisch, vPvM-
Stoffe sind sehr persistent 
und sehr mobil; siehe auch 
[131].
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6.5 Hormonelle Wirkungen  
Verschiedene Stoffe können mit dem hormonellen 
(endokrinen) System des Menschen oder von Tieren 
wechselwirken (endokrine Disruptoren, ED). Sie simu-
lieren oder blockieren die Wirkung körpereigener Hor-
mone oder beeinflussen deren Bildung, Transport und 
Abbau. Mangelnde Fruchtbarkeit, sinkende Spermien-
zahl und -qualität, Missbildungen der Geschlechts-
organe, erhöhtes Auftreten verschiedener hormon-
abhängiger Krebsarten (wie Brust- und Prostatakrebs) 
werden in der Literatur als mögliche Folgen einer 
Exposition gegenüber ED beschrieben [135]. Verbrei-
tet sind Wirkungen auf die Sexualhormone, aber auch 
Störungen der Schilddrüse und der Steroidsynthese 
sind vielfach beschrieben. 
 
Die vielfältigen Störungen durch hormonell wirksame 
Substanzen können in frühen Entwicklungsstadien 
(zum Beispiel in Embryonen und Föten) bei sehr nied-
rigen Konzentrationen auftreten und erhebliche, oft 
irreversible Gesundheitsstörungen beim Menschen 
oder negative populationsdynamische Effekte bei 
Organismen in der Umwelt verursachen. Da die Effek-
te bei niedrigen Dosen stärker sein können als bei 
höheren Dosen („non monotonic dose responses“) 
[136] und auch der Zeitpunkt der Einwirkung ent-
scheidenden Einfluss hat, führt die Vorgehensweise 
bei der traditionellen Risikobewertung oft zu Fehl-
schlüssen. Hier ist daher eine Regulierung gemäß dem 
Vorsorgeprinzip wichtig, insbesondere bei verbrau-
chernahen und bei umweltoffenen Anwendungen.  
 
Endokrine Disruptoren stören nicht nur das Hormon-
system des Menschen, sondern auch das endokrine 
System von Umweltorganismen, z. B. bezüglich der 
Larvalentwicklung, der Fortpflanzungsfähigkeit, des 
Verhältnisses zwischen den Geschlechtern oder Impo-
sex der Tiere. Die Wirkungen dieser Stoffe auf die in 
der Umwelt lebenden Organismen sind deshalb eben-
so ernst zu nehmen wie die gesundheitlichen Wir-
kungen [137]. 
 

Hormonell schädliche Substanzen sind oft Massen-
chemikalien wie Bisphenole, die in Polycarbonat-
Kunststoffen und Epoxidharzen (z. B. Innenbeschich-
tungen von Konservendosen) verwendet werden, 
Weichmacher (Phthalate), die in Bodenbelägen, 
Kunstleder, Schuhen und trotz gesetzlicher Beschrän-
kungen noch immer in jedem fünften Spielzeug 
gefunden werden [138], Flammschutzmittel in Pols-
termöbeln bis hin zu agrarischen Pestiziden und anti-
mikrobiellen Reinigungsmitteln. Die Weltgesundheits-
organisation (WHO) hat nahezu 800 endokrine 
Schadstoffe [139] gelistet.  
 
Versuche, eine bereits vorhandene EU-Gemein-
schaftsstrategie zu hormonell wirksamen Substanzen 
von 1999 auf Basis neuer wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und durch Nennung konkreter Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Problems zu aktualisieren, waren 
nicht erfolgreich [140]. In einer vom Petitionsaus-
schuss des Europäischen Parlaments in Auftrag gege-
benen Studie werden die vorliegenden Erkenntnisse 
dargestellt, Empfehlungen für einen effektiven 
Schutz vor endokrinen Disruptoren gegeben und die 
damit verbundenen gesundheitlichen Auswirkungen 
und Kosten aufgeführt [141]. Das Thema ist seit Mitte 
der 1990er Jahre in der politischen Diskussion. Das 
schleppende Tempo der Regulierung hat keine wis-
senschaftlichen Gründe. Europaparlament und meh-
rere Mitgliedstaaten drängten wiederholt zum Han-
deln, aber interne Diskussionen innerhalb der 
Kommission und intensive Lobbyarbeit der Industrie 
verhinderten einen Fortschritt. Es steht zu befürchten, 
dass solche Verzögerungen auch weiterhin andauern. 
 
Die EU-Kommission veröffentlichte 2017 und 2018 
mit zwei Verordnungen ([142], [143]) wissenschaft-
liche Kriterien zur Definition von endokrin schädli-
chen Eigenschaften bei Pestiziden und Bioziden, die 
auch auf andere Stoffgruppen Anwendung finden 
sollten. Diese Definition setzt aber hohe Hürden und 
verlangt umfassende Untersuchungsergebnisse. Ver-
mutlich werden deshalb nur wenige Stoffe als endo-
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krin wirksam identifiziert werden. Eine Kategorie von 
Stoffen, bei denen der begründete Verdacht auf hor-
monelle Wirkung besteht (analog zu krebserregenden 
und genverändernden Stoffen), war nicht vorgesehen. 
Die vorliegenden Kriterien sind deshalb offensichtlich 
unzureichend vom Vorsorgeprinzip geleitet. Auch 
wenn die Standardisierung von Prüfverfahren, die 
verlässlich klären, ob endokrine Wirkungen auftreten, 
nach wie vor im Gange ist, wurde auf OECD-Ebene 
inzwischen eine umfassende Zusammenstellung von 
Testmethoden erarbeitet [144].  
 
In ihrer EU-Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit 
[70] vom Herbst 2020 gestand die EU-Kommission 
ein, dass die Rechtsvorschriften in Bezug auf hormo-
nell schädliche Substanzen reformiert werden müs-
sen, um Mensch und Umwelt in Zukunft effektiv vor 
solchen Stoffen schützen zu können. Die Chemika-
lienstrategie sieht deshalb vor, dass die Vorschriften 
zur Identifizierung von Chemikalien überarbeitet und 
neue Gefahrenklassen im Rahmen der Verordnung 
über die Einstufung und Kennzeichnung und Verpa-
ckung von Chemikalien (CLP-Verordnung) eingeführt 
werden, darunter auch für Stoffe mit endokrin schäd-
licher Wirkung für den Menschen und die Umwelt. 
Am 19. Dezember 2022 hat die Kommission Vorschlä-
ge für eine überarbeitete Fassung der CLP-Verord-
nung [96] und für einen delegierten Rechtsakt zur 
Einführung neuer Gefahrenklassen vorgelegt [145].  
 
Der Erfolg dieser Maßnahmen wird in hohem Maße 
von einer weiteren, in der Chemikalienstrategie im 
Rahmen der REACH-Novellierung angekündigten 
Maßnahme abhängen (siehe Kapitel 5): der Einfüh-
rung des präventiven generischen Ansatzes bei der 
Risikobewertung von Chemikalien, insbesondere auch 
um die Verwendung von endokrinen Schadstoffen in 
Konsumprodukten zu beenden. 
 
Auch auf nationaler Ebene sind Maßnahmen zur Ver-
ringerung der Risiken von ED möglich. So publizierte 
Frankreich 2019 einen Aktionsplan zu endokrinen Dis-

ruptoren [146] und überlegt derzeit auch das Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare 
Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) einen sol-
chen Plan zu erstellen. 
 
Eine Exposition von Mensch und Umwelt gegenüber 
endokrin wirksamen Stoffen ist deshalb zu verhindern 
und auch bei Verdachtsstoffen vorsorglich so weit 
wie möglich zu mindern. 
 
6.6 Irreversible Gesundheitsschäden 
Besonders schwerwiegende Beeinträchtigungen der 
Gesundheit durch Chemikalien sind die krebserzeu-
gende (Kanzerogenität) und die erbgutverändernde 
(Mutagenität) Wirkung sowie die Beeinflussung der 
Fruchtbarkeit (Reproduktionstoxizität) und des Hor-
monsystems (endokrine Wirkung). Sie führen in der 
Regel zu irreversiblen Schäden und meist kann kein 
Schwellenwert für das Auftreten einer schädlichen 
Wirkung bestimmt werden. Die hormonabhängigen 
Krebserkrankungen Brust- und Prostatakrebs haben 
seit 1970 um 0,75–1,00 % jährlich zugenommen 
[147]. Bei diesen Werten ist die altersbedingte Zunah-
me der Krebserkrankungen berücksichtigt. Da gene-
tische Faktoren sich in einem anderen Zeitrahmen 
verändern, liegen Umweltfaktoren, insbesondere eine 
erhöhte Chemikalienexposition als Ursache nahe. 
 
Da unsere bisherigen Kontrollsysteme offensichtlich 
keinen ausreichenden Schutz bieten, sollte überlegt 
werden, wie der Zeitraum von ersten Erkenntnissen 
über verdächtige Anzeichen zu o. g. Wirkungen bis 
zum Eintritt eines wirksamen Schutzes durch stoff-
liche Regulierung verkürzt werden kann. Es sollte ein 
verbindlicher Ablauf festgelegt werden, dass unter 
Beteiligung von Wissenschaft und Öffentlichkeit 
abgesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse generiert 
werden. So könnte in kürzerer Frist entschieden wer-
den, ob Regulierungsbedarf besteht.
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6.7 Nanomaterialien und andere neuartige 
Materialien 

Gemäß Verordnung (EU) Nr. 2018/1881 [148] wird die 
Nanoform von Materialien im Anhang VI der REACH-
Verordnung als die Form eines natürlichen oder her-
gestellten Stoffes definiert, die Partikel enthält, deren 
Außenmaße bei mindestens 50 % der Partikel in min-
destens einer Dimension zwischen 1 bis 100 nm betra-
gen.13 Die Partikel können ungebunden oder als 
Agglomerat beziehungsweise Aggregat vorliegen. Als 
Bulkform wird dabei diejenige Form des gleichen 
Stoffes verstanden, auf die diese Definition als Nano-
form wegen ihrer größeren Partikelgröße nicht 
zutrifft. 
 
Weil Nanomaterialien vielfältige neue technische 
Anwendungen ermöglichen, nimmt ihre wirtschaft-
liche Bedeutung zu. Sie werden in immer größerem 
Umfang hergestellt. Damit ist auch eine steigende 
Belastung des Menschen und der Umwelt durch sol-
che Materialien verbunden. Doch während Wirkun-
gen und Expositionspotenzial der meisten Stoffe 
durch ihre chemische Zusammensetzung bedingt sind, 
haben bei Nanomaterialien auch physikalisch-che-
mische Eigenschaften wie Korngröße, Form, Oberflä-
chenchemie und Oberflächenladung einen erhebli-
chen Einfluss auf Verhalten und Wirkung im 
menschlichen Organismus und in der Umwelt. Grob-
körnige Teilchen sind oft nicht bioverfügbar, während 
Nanomaterialien aufgrund ihrer geringen Größe in 
Zellen eindringen und sich in der Umwelt rascher ver-
breiten können [150].  
 
Neue Prüfstrategien sind deshalb erforderlich, um die 
Risiken von Nanomaterialien bewerten zu können. Im 
Rahmen des Testrichtlinien-Programms der Organi-
sation für ökonomische Entwicklung und Zusammen-
arbeit (OECD) sind geeignete Prüfverfahren für Nano-
materialien ein Schwerpunkt.  
 
In den vergangenen Jahren hat die Europäische Che-
mikalienagentur ECHA Leitfäden veröffentlicht, in 

denen sie mitteilt, wie Unternehmen Nanomaterialien 
registrieren sollen. Die EU-Kommission hat sich in 
ihrer im Dezember 2018 verabschiedeten Verordnung 
(EU) Nr. 2018/1881 darauf beschränkt, nur die REACH-
Anhänge in Bezug auf Nanomaterialien anzupassen 
und darin festzulegen, welche Daten Unternehmen 
vorlegen müssen, nicht aber die REACH-Verordnung 
selbst anzupassen und sie um die Nanomaterialien zu 
ergänzen. Danach müssen Unternehmen seit 
01.01.2020 für Nanoformen von Stoffen, von denen 
sie mehr als eine Tonne pro Jahr herstellen oder in die 
EU einführen, zusätzliche Angaben machen. Da 
sowohl die Bulkformen als auch die Nanoformen 
lediglich unterschiedliche Formen ein und desselben 
Stoffes darstellen, muss der betreffende Stoff gemäß 
dem sogenannten OSOR-Prinzip (OSOR = one sub-
stance – one registration) nur einmal registriert wer-
den; bei Auftreten von einer oder weiteren Nanofor-
men muss eine bereits erfolgte Registrierung des 
betreffenden Stoffes aber aktualisiert und um zusätz-
liche Informationen betreffs der jeweiligen Nanofor-
men ergänzt werden. Grundsätzlich muss dabei jede 
Nanoform einzeln beschrieben werden, wenn ihre 
Abweichung von anderen Nanoformen über die übli-
chen Schwankungen von Charge zu Charge eines 
bestimmten Herstellungsprozesses hinausgeht. 
Wesentliche Punkte wie spezifische Prüfanforderun-
gen und eigene Expositionsbetrachtungen für diese 
Aktualisierung des Registrationsdossiers werden in 
dieser Verordnung genannt. Es sollte überlegt werden, 
ob im Rahmen der REACH-Novellierung (siehe Kapitel 
5) die Bestimmungen zu Nanomaterialien nicht in den 
Haupttext der Verordnung übernommen werden soll-
ten, der den Begriff „nano“ bisher nicht kennt. Dann 
könnte zum Beispiel auch die Mengenschwelle zur 
Aufnahme einer Nanoform in ein Registrierungsdos-
sier gesenkt werden, die mit einer Tonne pro Jahr ein-
deutig zu hoch für diese in geringer Konzentration 
aktiven Materialien ist. Auch sollten wissenschaftliche 
Erkenntnisse zum Zusammenfassen verschiedener 
Nanoformen umgesetzt werden [151] und dann die 
Mengenschwellen sich auf die Summe beziehen. 

13 Zur Anzahlgrößen -
verteilung von mindes -
tens bei 50 % siehe 
Empfehlung der EU-
Kommission vom 18. 
Oktober 2011 [149] (siehe 
auch [147] bzw. [3]).
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Darüber hinaus schreibt eine weitere EU-Verordnung 
(Nr. 2020/878) veränderte Anforderungen an die 
Erstellung des Sicherheitsdatenblattes gemäß Anhang 
II der REACH-Verordnung vor, nach der zusätzliche 
Angaben zur Nanoform bzw. zu den verschiedenen 
Nanoformen eines Stoffes oder Gemisches in seinem 
Sicherheitsdatenblatt verbindlich einzufügen sind, 
sofern der Stoff in der Nanoform gefährliche Eigen-
schaften aufweist [152]. Da die Untersuchung von 
Nanomaterialien spezieller Anpassungen der Testver-
fahren bedarf, ist außerdem eine Anpassung der Prüf-
methoden-Verordnung notwendig, die kurz vor dem 
Abschluss steht [153].14 
 
Die Diskussion um die besonderen Eigenschaften von 
Nanomaterialien hat sich inzwischen zur Frage erwei-
tert, welche potenziellen Risiken sich mit anderen 
neuartigen Materialien („advanced materials“) ver-
binden. Darunter versteht man ein äußerst hetero-
genes Feld sehr unterschiedlicher Stoffe und Gemi-
sche, die nicht natürlich vorkommen, sondern 
absichtlich entwickelt und hergestellt werden, damit 
sich mit ihnen besondere Funktionalitäten wie Supra-
leitung, optische und magnetische Merkmale er -
schließen lassen. Sie werden auf der atomaren oder 
molekularen Ebene gezielt gestaltet und hergestellt, 
um funktionelle Anforderungen einer bestimmten 
Anwendung möglichst optimal zu erfüllen. Auch 
Komposit-Werkstoffe sowie Stoffe mit biologischen 
Funktionalitäten (z. B. Bio-Nano, Biomaterialien für 
die Zellkultur oder Vektoren für die gezielte Medika-
mentenverabreichung) werden dazu gezählt. Eine ein-
heitliche Definition neuartiger Materialien existiert 
ebenso wenig wie eine einheitliche Beurteilung 
potenzieller Risiken für Umwelt und Gesundheit. Wie 
bei Nanomaterialien leiten sich die stofflichen Risiken 
oft nicht allein aus der chemischen Zusammenset-
zung ab. Die mit ihnen als besorgniserregenden Mate-
rialien (Materials of concern) verbundenen poten-
tiellen Risiken und Gefahren für Mensch, Umwelt und 
Gesellschaft sollten daher frühzeitig identifiziert und 
eingeschätzt werden, möglichst vorausschauend 

bereits während ihrer Entwicklung. Darüber hinaus 
sind häufig die Ressourcenverfügbarkeit (etwa bei 
speziellen Legierungen) sowie die mangelnde Wie-
derverwertung (zum Beispiel bei Komposit-Werkstof-
fen) in die Bewertung einzubeziehen (siehe Abschnitt 
7.4). Es ist notwendig, bei der vorhandenen Vielfalt 
dieser Materialien Prioritäten zu identifizieren, die 
einer näheren Prüfung eines potenziellen Risikos 
bedürfen [155]. Ein besonderes Augenmerk sollten 
solche Materialien haben, die über den Stoffbegriff 
von REACH nicht mehr erfasst werden (Beispiele: bio-
logisch funktionalisierte Materialien, multifunktio-
nelle Mehrkomponentensysteme). Aus Sicht des 
Arbeits- und Verbraucherschutzes bedarf es auch 
einer Risikobewertung faserverstärkter Werkstoffe, 
die bei der Bearbeitung gefährliche Fasern freisetzen 
können [156]. Die besonderen Risiken von biopersis-
tenten Fasern sind im Chemikalienrecht bisher unzu-
reichend geregelt.  
 
Um zu verhindern, dass potenzielle Risiken zu spät 
erkannt werden, ist eine partizipative, vorausschau-
ende und kritische Begleitung der rasanten techni-
schen Entwicklung und die Berücksichtigung der 
damit verbundenen ökologischen und sozialen Aus-
wirkungen ebenso notwendig wie die Entwicklung 
von „Safe by Design“-Konzepten als ein neuer 
Schwerpunkt der Sicherheitsforschung. Unter 
Anwendung des Vorsorgeprinzips sind auf einigen 
Anwendungsfeldern auch regulatorische Maßnahmen 
angemessen. 
 
6.8 Kombinationswirkungen 
In der Chemikalienbewertung ist es üblich, die Wir-
kung und die erwarteten Konzentrationen von Ein-
zelstoffen zu bestimmen und zu bewerten. In der Pra-
xis finden Stoffe jedoch häufig als Stoffmischungen 
Verwendung. Die EU-Verordnung über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen (CLP-Verordnung) [95] enthält zwar 
Regeln, wie Gemische einzustufen und zu kennzeich-
nen sind. Eine Risikobewertung von Gemischen 

14 Die aktuelle Fassung der 
gemäß der REACH-
Verordnung festgelegten 
Prüfmethoden findet sich 
in [154].
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erfolgt jedoch nur in Ausnahmefällen. Vorhandene 
Risiken werden deshalb häufig unterschätzt, da sich 
die Komponenten eines Stoffgemischs gegenseitig 
beeinflussen und ihre Wirkungen verstärken oder 
abschwächen können. Da eine experimentelle Prü-
fung eines Gemischs in der Regel aus Tierschutzgrün-
den und wegen dem damit verbundenen hohen Auf-
wand (kommerziell hergestellte Zubereitungen haben 
selten eine unveränderliche Zusammensetzung) nicht 
durchgeführt wird, braucht es andere geeignete Ver-
fahren zur Einschätzung der Kombinationswirkung. 
Eine Möglichkeit ist die Berechnung aus den Toxizi-
täten der Komponenten durch Konzentrationsaddi-
tion ([157], [158]).  
 
Basierend auf Schlussfolgerungen des Rates 2009 hat 
die EU-Kommission 2012 einen Bericht vorgelegt 
[159], inwieweit die bestehenden Rechtsakte die Toxi-
zität von Mischungen ausreichend berücksichtigen. 
Darin wird festgestellt:  
 

„In den geltenden EU-Rechtsvorschriften ist keine 
umfassende und integrierte Bewertung der kumu-
lativen Wirkungen unterschiedlicher Chemikalien 
unter Berücksichtigung verschiedener Expositions-
wege vorgesehen. Wenn eine bedenkliche Mischung 
bestimmt wird und eine solche Mischung chemi-
sche Stoffe enthält, für die unterschiedliche EU-
Rechtsvorschriften gelten, ist derzeit kein Mecha-
nismus verfügbar, um eine integrierte und 
koordinierte Bewertung über unterschiedliche 
Rechtsakte hinweg voranzutreiben“. 

 
In der 2020 veröffentlichten EU-Chemikalienstrategie 
für Nachhaltigkeit (siehe Kapitel 5) [70] kündigt die 
EU-Kommission an, einen konsistenten gesetzlichen 
Rahmen für Kombinationswirkungen zu schaffen. 
Konkret ist vorgesehen, einen sogenannten Mi -
schungsbewertungsfaktor (Mixture Assessment 
Factor, MAF) bei der Stoffsicherheitsbeurteilung unter 
REACH einzuführen. Auch in anderen relevanten 
Rechtsvorschriften (etwa zu Wasser, Lebensmittelzu-

satzstoffen, Spielzeug, Lebensmittelkontaktmateria-
lien, Detergenzien und Kosmetika) soll das Verfahren 
Anwendung finden. Der MAF wäre aus Sicht des 
BUND und anderer Umweltverbände eine pragmati-
sche Lösung, um die Risiken solcher Wirkungen ange-
messen zu reduzieren. Der Faktor sollte hoch genug 
sein, um das bisherige Schutzniveau für Umwelt und 
Gesundheit deutlich anzuheben. Angesichts der gro-
ßen Zahl an Stoffen aus unterschiedlichen Quellen, 
die im Körper und in der Umwelt nachgewiesen wer-
den, sowie der Wissenslücken bezüglich der Wirkung 
bislang unbekannter Stoffe, wäre ein MAF von 100 
angemessen. 
 
Bei agrarischen Pestiziden ist der Bedarf an einem 
praktikablen und gleichzeitig Sicherheit gewährleis-
tenden Verfahren besonders hoch, wie u. a. die Natio-
nale Akademie der Wissenschaften Leopoldina 
herausstellt [7]. Dabei sind Kombinationseffekte 
sowohl bei der Festlegung von Rückstandshöchst-
mengen in Lebensmitteln als auch bei der ökologi-
schen Risikobewertung zu berücksichtigen. Die Euro-
päische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
hat einen Leitfaden-Entwurf zur Bewertung der kom-
binierten Exposition gegenüber mehreren Wirkstoffen 
in von der EFSA zu beurteilenden Produkten veröf-
fentlicht [160]. Bei der Pestizidbewertung sind dabei 
nicht nur die Effekte der in den Präparaten enthal-
tenen Komponenten zu betrachten, sondern auch 
dass immer häufiger mehrere Präparate gleichzeitig 
als Tankmischungen ausgebracht werden. Weiterhin 
ist zu bedenken, dass während einer Vegetationspe-
riode oft mehrere Applikationen von Pestiziden statt-
finden (Spritzfolgen), die sich gegenseitig beeinflus-
sen. Beispielsweise finden im Obstbau oft mehr als 
20 Spritzungen pro Jahr statt.  
 
Lassen sich Chemikalienmischungen aus einer Quelle 
noch mit wissenschaftlichen Methoden hinreichend 
bewerten, so fehlen bislang belastbare Expositions-
szenarien für die Bewertung von Vielfachbelastungen 
durch Chemikalien aus verschiedenen Quellen. Dabei 
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sind Mensch und Umwelt in der Realität vielen ver-
schiedenen Stoffen aus unterschiedlichen Quellen 
ausgesetzt. Die Untersuchung von Blutproben von 
EU-Parlamentarier*innen durch den World Wide Fund 
for Nature (WWF) im Jahr 2004 zeigte, dass in deren 
Blut im Durchschnitt 41 von 100 untersuchten Che-
mikalien nachweisbar waren [161]. Das „Human Bio-
monitoring“-Programm der EU (HBM4EU) verfolgt 
deshalb auch das Ziel, Verfahren zu entwickeln, wie 
sich die Mehrfachbelastungen durch Chemikalien bei 
der Risikobewertung berücksichtigen lassen. 
 
Noch geringer ist die Prognosemöglichkeit, will man 
zusätzlich die Einflüsse nichtstofflicher Umweltnoxen 
wie Temperatur, Lärm, elektromagnetischer Strahlung 
und Trockenheit auf die Toxizität von Stoffen berück-
sichtigen. Dies zeigt einmal mehr, wie notwendig es 
ist, das Vorsorgeprinzip verstärkt in Risikobewertung 
und -management einzubeziehen, um sich dem von 
der EU ausgerufenen Ziel eines „Non toxic environ-
ment“ wirklich zu nähern [162]. Unsicherheitsfakto-
ren zur Übertragung von Modellergebnissen auf die 
Realität bleiben deshalb auch bei deutlich verbesser-
ter Datenlage notwendig. 
 
6.9 Mikroschadstoffe in Gewässern 
In letzter Zeit mehren sich Befunde, wonach emp-
findliche Arten wirbelloser Tiergruppen in Fließge-
wässern bei Konzentrationen von Mikroschadstoffen 
verschwinden, die niedriger sind als Ergebnisse aus 
Laboruntersuchungen erwarten lassen. Das heißt, 
festgelegte Umweltqualitätsnormen, die in der Regel 
auf Ergebnissen von Laboruntersuchungen beruhen, 
vermögen solche Arten nicht ausreichend zu schüt-
zen. Eine plausible Erklärung dafür ist, dass die meis-
ten Studien über die Auswirkungen von Substanzen 
auf Wasserorganismen nur die Wirkung des Einzel-
stoffes erfassen. In Gewässern wirken aber meist 
mehrere Verbindungen gleichzeitig auf Flora und Fau-
na. Als notwendige Maßnahmen nennt die Mikro-
schadstoff-Strategie des BUND [4] unter anderem 
eine weitergehende Abwasserreinigung in Form der 

4. Reinigungsstufe sowie eine konsequentere Berück-
sichtigung der Umweltrisiken bei der Arzneimittel-
zulassung. Zur Vermeidung der Gewässerbelastung 
mit Arzneimittelwirkstoffen ist es etwa notwendig, 
Abwässer aus Punktquellen wie Krankenhäusern 
gesondert zu behandeln [103]. 
 
Auch die Bundesregierung beschäftigt sich mit dem 
Thema Mikroschadstoffe. Im Jahr 2022 wurde das 
Spurenstoffzentrum (obwohl der Begriff Mikroschad-
stoff eigentlich aussagekräftiger ist, wurde hier der 
Begriff Spurenstoffe verwendet) des Bundes beim 
Umweltbundesamt gegründet.15 Nach dem dort fest-
gelegten Verfahren beurteilt in einem ersten Schritt 
ein Expertengremium, ob es sich um einen prioritären 
Spurenstoff handelt, bei dem akuter Handlungsbedarf 
zur Reduktion besteht. Im zweiten Schritt wird dann 
ein „Runder Tisch“ zu diesem Spurenstoff eingerich-
tet, der Minderungsmaßnahmen beschließt. Seit 2016 
wird an diesem Verfahren gearbeitet. Bisher wurden 
erst drei Runde Tische abgeschlossen, die sich nur auf 
wenig ambitionierte Minderungsmaßnahmen einigen 
konnten. 
 
Dieses Verfahren des Spurenstoffdialogs der Bundes-
regierung ist gleich an drei Stellen unzureichend: 
 
1. Es werden zu wenige Spurenstoffe behandelt, da die 

Auswahl durch das Expertengremium nur langsam 
erfolgt und zu enge Maßstäbe angelegt werden. 
Notwendig wären Regelungen für hunderte oder 
sogar tausende Mikroschadstoffe in Gewässern. 

2. Die „Runden Tische“ schlagen gemeinschaftlich 
Maßnahmen vor. Durch das weitgehende Konsen-
sprinzip haben in der Praxis die beteiligten Indus-
trievertreter ein Vetorecht. Die so entwickelten 
Maßnahmen reichen nicht aus, um notwendige 
Minderungen zu erzielen. 

3. Das ganze Verfahren fußt bisher auf Freiwilligkeit, 
obwohl es eigentlich klarer Regelungen über Ver-
ordnungen oder Gesetze bedarf.

15 https://www.umwelt 
bundesamt.de/das-
spurenstoffentrum-des-
bundes

https://www.umweltbundesamt.de/das-spurenstoffzentrum-des-bundes
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Um wirksame Maßnahmen zur Minderung der Spu-
renstoffe durchzusetzen, braucht es auch Maßnah-
men, die über das reine Umweltrecht hinauswirken.  
 
Einer der in einem „Runden Tisch“ behandelten Spu-
renstoffe war das Schmerzmittel Diclofenac. Die dort 
entwickelten Maßnahmen werden nicht ausreichen, 
um die nötige Minderung der Einträge zu erzielen. 
Ein Werbeverbot für Diclofenac oder eine Verschrei-
bungspflicht würden sofort zu einer deutlichen Min-
derung führen, da der größte Teil der Einträge über 
in ihrer Wirkung umstrittene Schmerzgels erfolgt, die 
beim nächsten Bad zum größten Teil abgewaschen 
und in die Gewässer eingetragen werden. Für ein Wer-
beverbot oder eine Verschreibungspflicht bräuchte es 
aber entsprechende Regelungen im Arzneimittelrecht. 
 
Die neuere Forschung zeigt zudem, dass persistente 
Stoffe auch Umwandlungsprodukte sein können, die 
durch unvollständigen Abbau beispielsweise in der 
Abwasserreinigung oder der Umwelt entstehen. Diese 
sind meist von unbekannter Struktur und Wirkung. 
Deren Vermeidung muss künftig in der Mikroschad-
stoffstrategie verstärkt berücksichtigt werden. 
 
Die aus dem Kapitel 6 abgeleiteten Forderungen zur 
Weiterentwicklung der Stoffbewertung sind in Ab -
schnitt 9.3 zusammengestellt
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Will man nachhaltige Chemie konkret umsetzen, 
braucht es ein umfassendes Stoffstrommanagement, 
das integraler Bestandteil einer zirkulären Ökonomie 
(„Circular Economy“) ist. Dies beginnt bereits bei der 
Entnahme und Gewinnung von Rohstoffen und endet 
bei der Wiederverwertung und Beseitigung von 
Abfällen. Zirkuläre Ökonomie bedeutet aber auch 
einen Paradigmenwechsel hinsichtlich der Stoffkreis-
läufe, indem sie verlangt, die Wertschöpfungskette 
in ihrer Gesamtheit zirkulär zu gestalten.  
 
7.1 Grundregeln der Enquete-Kommission 
Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages 
„Schutz des Menschen und der Umwelt – Ziele und 
Rahmenbedingungen einer nachhaltigen zukunfts-
verträglichen Entwicklung“ [163] formulierte bereits 
1998 mit Blick auf unterschiedliche Rohstoffe fünf 
Grundregeln. Die ersten beiden Regeln setzen den 
Rahmen für eine nachhaltige Ressourcenstrategie: 
 

„1. Die Abbaurate erneuerbarer Ressourcen soll 
deren Regenerationsrate nicht überschreiten. 
Dies entspricht der Forderung nach der Auf-
rechterhaltung der ökologischen Leistungsfä-
higkeit, das heißt (mindestens) nach Erhaltung 
des von den Funktionen her definierten öko-
logischen Realkapitals. 

2. Nicht-erneuerbare Ressourcen sollen nur in 
dem Umfang genutzt werden, in dem ein phy-
sisch und funktionell gleichwertiger Ersatz in 
Form erneuerbarer Ressourcen oder höherer 
Produktivität der erneuerbaren sowie nicht 
erneuerbaren Ressourcen geschaffen wird.“ 

 
Es gilt, klare Prioritäten für das Ressourcenmanage-
ment zu setzen wie auch Instrumente zu finden, mit 
denen diese umgesetzt werden können ([164], [165]).  
 
Um solche Prioritäten setzen zu können, braucht es 
Indikatoren für die Wirkungen auf die Umwelt von 
Gewinnung und Nutzung energetischer und mate-
rieller Ressourcen [166]. Denn sowohl Energie- als 

auch Materialaufwand hängen in Produktion und 
Anwendung eng zusammen. Als Indikatoren eignen 
sich der „kumulierte Energieaufwand“ (KEA) [167], 
der „kumulierte Rohstoffaufwand“ (KRA) [168] und 
die daraus ableitbaren Emissionen an Treibhausgasen 
(THG). Mit dem KEA werden der Energieaufwand für 
die Herstellung von Gütern von der Stoffgewinnung 
bis zum fertigen Produkt, der Energieaufwand in der 
Nutzungsphase einschließlich Instandhaltung sowie 
der energetische Aufwand für Recycling, Entsorgung 
usw. erfasst. Der KRA umfasst alle zur Herstellung und 
Transport eines Produktes aufgewendeten Rohstoffe, 
inklusive der Energierohstoffe, nicht jedoch Stoffe 
und Materialien wie Abraum, die bei der Gewinnung 
anfallen, ohne wirtschaftlich genutzt zu werden. 
Auch der Umfang der Wassernutzung bei der Pro-
duktion von Chemikalien und anderen Stoffen wird 
durch den KRA nicht erfasst – ein zunehmendes Pro-
blem angesichts der durch den Klimawandel verur-
sachten Wasserknappheit z. B. am Rhein. Durch KEA, 
KRA und damit verbundene THG-Emissionen 
bekommt man einen Eindruck von dem Zusammen-
hang zwischen Gewinnung und Verarbeitung einer 
bestimmten Ressource, dem damit verbundenen 
Energie- und Rohstoffaufwand sowie der Wirkung 
für das Klima. Es wäre sinnvoll, diese Kennzahlen bei 
der Beschreibung der „besten verfügbaren Techniken“ 
(BVT) im Rahmen des EU-Sevilla-Prozesses16 in die 
sog. BVT-Merkblätter aufzunehmen. 
 
Diese drei Indikatoren decken jedoch nur einen Teil 
der durch die Nutzung von Ressourcen entstehenden 
Wirkungen auf die Umwelt ab. So wird die Kritikalität 
einzelner Rohstoffe, also ihre ökonomische, ökologi-
sche und soziale Relevanz, durch keinen dieser Indi-
katoren erfasst. Weitere negative Effekte wie die 
Überdüngung, die Versauerung oder die toxischen 
Wirkungen von Emissionen bleiben hierdurch ebenso 
unberücksichtigt wie die Folgen für die Biodiversität. 
Diese und weitere Indikatoren sind für eine umfas-
sende Umweltbewertung von Produkten und Prozes-
sen unabdingbar. Derzeit scheitert eine solche Bewer-

16 Anhang III der EU-
Richtlinie 2010/75/EU 
über Industrieemissionen 
enthält die Kriterien, 
nach denen zu bestim -
men ist, was die „besten 
verfügbaren Techniken“ 
(„best available tech -
niques“ – BAT) für einen 
industriellen Prozess 
sind. Die „besten verfüg -
baren Techniken“ der EU 
entsprechen in Deutsch -
land dem Technikniveau 
„Stand der Technik“. Im 
EU-Sevilla-Prozess 
werden die BVT-Merk -
blätter („best available 
techniques reference 
documents“ – BREFs) für 
einzelne Industrie -
sektoren erarbeitet.

7. Stoffstrommanagement
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tung sowohl an der Datenverfügbarkeit als auch an 
noch bestehenden methodischen Unklarheiten.  
 
In den vergangenen Jahren ist es in vielen Industrie-
staaten gelungen, nicht nur die CO2-Emissionen, son-
dern auch den Energieverbrauch von der Wachstums-
rate des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu entkoppeln. 
Die Energieeffizienz ist also gestiegen. Allerdings wer-
den die Einsparungen teilweise durch das Wirt-
schaftswachstum wieder kompensiert (Rebound-
Effekt). In Bezug auf den Rohstoffverbrauch ist aber 
noch keine signifikante Entkopplung eingetreten. Hier 
ist eine deutliche Umkehr erforderlich, um die Nach-
haltigkeitsziele und die Ziele des Pariser Klimaabkom-
mens zu erreichen. 
 
Aus der europäischen Rohstoffwirtschaft selbst kom-
men inzwischen Anstöße, Ressourcen sparsam zu nut-
zen. Die Gefährdung der Rohstoffverfügbarkeit aus 
geostrategischer Sicht steht dabei im Fokus. Die Dis-
kussion dazu hat sich seit Beginn des Angriffskrieges 
Russlands gegen die Ukraine verschärft. Zunehmend 
wird versucht, die Rohstoffabhängigkeit von Russland 
und der Volksrepublik China zu reduzieren ([169], 
[170]). Aus der Kombination dieser Überlegungen las-
sen sich Prioritäten für eine deutsche und europäische 
Politik der Ressourcenschonung entwickeln, die sich 
an der natürlichen Verfügbarkeit von Ressourcen, an 
den mit ihrer Gewinnung verbundenen Umweltbe-
lastungen und an geopolitischen sowie sozialen Kri-
terien orientieren sollte.  
 
Die dritte und die vierte Nachhaltigkeitsregel der 
Enquete-Kommission berücksichtigen potenzielle 
Schäden in den Umweltmedien und weisen auf 
schwer erkennbare, aber umso kritischere Probleme 
bei der Fehlsteuerung von Ökosystemen aufgrund von 
(Schad-)Stoffeinträgen hin, die unter Umständen über 
mehrere menschliche Generationen Bedeutung erlan-
gen wie bei den Fluorchlorkohlenwasserstoffen 
(FCKW), den per- und polyfluorierten Alkylverbindun-
gen (PFAS) oder den polychlorierten Biphenylen (PCB). 

„3. Stoffeinträge in die Umwelt sollen sich an der 
Belastbarkeit der Umweltmedien orientieren, 
wobei alle Funktionen zu berücksichtigen sind, 
nicht zuletzt auch die „stille“ und empfindli-
chere Regelungsfunktion. 

4. Das Zeitmaß anthropogener Einträge bzw. Ein-
griffe in die Umwelt muss im ausgewogenen 
Verhältnis zum Zeitmaß der für das Reaktions-
vermögen der Umwelt relevanten natürlichen 
Prozesse stehen.“ 

 
Die fünfte Regel betont den Stellenwert des Erhalts 
der menschlichen Gesundheit: 
 

„5. Gefahren und unvertretbare Risiken für die 
menschliche Gesundheit durch anthropogene 
Einwirkungen sind zu vermeiden.“ 

 
Bei der Anwendung dieser Regeln müssen insbeson-
dere auch die Kombinationswirkungen von verschie-
denen Stoffen in Gemischen, die besonderen Risiken 
von Nanomaterialien, Mikroschadstoffen und hor-
monellen Wirkungen berücksichtigt werden (siehe 
Kapitel 6). 
 
Bedenkt man, dass die Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestages bereits vor mehr als 20 Jah-
ren diese Regeln zum nachhaltigen Umgang mit Stof-
fen formuliert hat und zahlreiche Experten wie die 
des Club of Rome schon viele Jahre zuvor auf die Not-
wendigkeit des Umsteuerns beim Stoffstrom -
management hingewiesen haben, fällt die Bilanz der 
bishe rigen politischen Bemühungen leider sehr 
ernüchternd aus. 
 
7.2 Prinzipien des nachhaltigen 

Stoffstrommanagements 
Ein nachhaltiges Stoffstrommanagement orientiert 
sich an Leitbildern.  
Eines hiervon ist die Kreislaufwirtschaft in Verbin-
dung mit der Abfallhierarchie, die als Prioritätenrei-
henfolge festlegt: Vermeiden, Wiederverwendung, 
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Recycling, Verwertung und Beseitigung. Ein anderes 
Leitbild orientiert sich an den Stoffkreisläufen und 
technischen Lösungen der Natur (Bionik), die sich 
dadurch auszeichnen, dass sie mit lokal vorfindbaren 
Stoffen räumlich und zeitlich begrenzt mit hoher 
Effektivität und Effizienz arbeiten.  
Ein nachhaltiges Stoffstrommanagement muss diese 
Leitbilder einbeziehen, muss aber darüber hinausge-
hen. Es bedarf eines Paradigmenwechsels weg von 
linearen Wirtschaftsweisen hin zu einer zirkulären 
Ökonomie entlang der gesamten Wertschöpfungs-
netzwerke und unter Einbeziehung des vollständigen 
Produktlebenszyklus (vgl. hierzu Empfehlungen des 
Umweltbundeamtes [171]). Dabei ist zentral, dass 
tatsächlich Primärressourcen eingespart werden und 
die Systeme insgesamt energie- und ressourcenspa-
rend sind. 
 
Um Stoffströme in Gang zu halten, wird Energie 
benötigt. Nachhaltige Prozesse zeichnen sich deshalb 
durch eine hohe Energieeffizienz aus. Damit einher 
geht eine möglichst geringe Entropiezunahme. 
Entropie17 wird häufig als „Verlustenergie“ beschrie-
ben, die bei Prozessen nicht mehr nutzbar ist und 
insoweit „verloren geht“. Sie entsteht aber auch bei 
Mischungsvorgängen, also bei dissipativen Vorgän-
gen18. Entropie ist insbesondere von Bedeutung, 
wenn Stoffe in Produkten oder in der Umwelt so ver-
teilt werden, dass sie nicht oder nur mit sehr hohem 
Aufwand zurückgewonnen werden können. Damit 
ist eine möglichst geringe Entropieproduktion ein 
Indikator für nachhaltige Prozesse ([172], [53]).  
 
Nachhaltige Chemikalienproduktion bedeutet auch, 
bei der Herstellung eines Stoffes – über den gesam-
ten Herstellungsweg inklusive der Vorprodukte ent-
lang der Lieferkette – so wenig Abfall wie möglich 
entstehen zu lassen. Trotz großer Fortschritte bei der 
abfallarmen Synthese von Chemieprodukten gibt es 
noch immer Synthesewege, bei denen mehr Abfälle 
als Produkte anfallen. Bei der Herstellung von Arz-
neimittel-Wirkstoffen werden sogar im Durchschnitt 

je kg Produkt 25 kg nicht weiter nutzbare Neben-
stoffe „produziert“, die entsorgt werden müssen [38]. 
 
Eine globalisierte, an hohen Materialdurchsätzen ori-
entierte und energieintensive Gesellschaft mit kurzen 
Produktlebenszeiten und einer großen Stoffvielfalt 
innerhalb einzelner Produkte und Stoffströme benö-
tigt viel Energie und „produziert“ gewaltige Mengen 
an Entropie, was zu hohen Verlusten und Kosten 
stofflicher, energetischer und ökonomischer Art 
führt. Nicht zuletzt deshalb gilt es, Stoff- und Mate-
rialströme auf allen Ebenen so gering und in ihrer 
Zusammensetzung so einfach wie möglich zu hal-
ten. 
 
Um mehr Nachhaltigkeit beim Management von 
Stoffströmen zu erreichen, ergänzen sich drei Stra-
tegien ([173], [174]): 
• Effizienz richtet sich auf eine ergiebigere Nutzung 

von Energie und Ressourcen. Mit weniger Energie- 
und Materialeinsatz soll ein Produkt oder eine 
Dienstleistung entstehen. Dies betrifft zum Beispiel 
den Wirkungsgrad bei Kraftwerken ebenso wie die 
Materialersparnis bei der Herstellung von Produk-
ten. Manche Effizienzgewinne sind in der Vergan-
genheit allerdings durch erhöhten Verbrauch wie-
der kompensiert worden (Rebound-Effekt). Aktuell 
wird die Ressourceneffizienz auf die erzielte Wert-
schöpfung im Indikator BIP (Bruttoinlandsprodukt) 
bezogen. Dies bedeutet, dass auch Preisänderun-
gen, die nichts mit dem Materialverbrauch zu tun 
haben, sich in dem Indikator widerspiegeln. Außer-
dem sind wichtige Aspekte in diesem Indikator 
nicht enthalten wie z. B. der Zustand natürlicher 
Ressourcen. 

• Konsistenz bezieht sich auf die Vereinbarkeit von 
Natur und Technik. Darunter fällt unter anderem 
die Entwicklung von Materialien und Produkten 
für geschlossene Stoffkreisläufe. Produkte sind 
möglichst lange zu verwenden. Soweit eine Wie-
derverwendung nicht möglich ist, sind die Abfälle 
möglichst vollständig zu recyceln oder in natürli-

17 Entropie ist ein thermo -
dynamisches Maß für 
nicht mehr nutzbare 
Energie und kann auf 
stofflicher Ebene analog 
betrachtet werden (oft 
als Grad der „Un ord -
nung“ plakativ dar -
gestellt). Sie ist ein 
Indikator für Nach -
haltigkeit. 

 
18 Dissipation: 

Zerstreuung/Verteilung 
von Teilchen in einem 
System.
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che biogeochemische Prozesse eingefügt werden 
[65]. Dabei sind auch die Senken für die Aufnahme 
von Stoffen wie die Atmosphäre, Boden und Meere 
als begrenzt belastbare Ressourcen zu betrachten. 

• Suffizienz richtet sich an Konsum- und Lebensstile, 
nicht nur durch einzelne Personen, sondern die 
Gesellschaft insgesamt. Suffizienz lässt sich durch 
die Begriffe Entschleunigung, Entflechtung, Ent-
kommerzialisierung und Entrümpelung charakte-
risieren [175]. Suffizienz richtet sich nicht nur an 
die Verbraucher*innen, sondern auch an die Pro-
duzent*innen mit der Frage, was wird wirklich 
gebraucht [176]. Das bedeutet nicht asketischen 
Verzicht, sondern Antworten auf die Frage nach 
dem rechten Maß und dem bewussteren Umgang 
mit begrenzten Ressourcen [177]. 

 
Während Effizienz und Konsistenz in der Bevölkerung 
allgemein akzeptiert werden, treffen Suffizienz -
strategien auf Vorbehalte. Allerdings zeigt u. a. die 
Initiative „Unverpackt-Läden“, dass manche Verbrau-
cher* innen bereits versuchen, ihren Material -
verbrauch zu senken. Auch die Verbreitung des Car-
Sharing und die zunehmende Beliebtheit des Fahrrads 
zeigen, dass sich das Verbraucherverhalten zu ändern 
beginnt. Das Auto gilt heute insbesondere in der jün-
geren Generation nicht mehr als Statussymbol. Letzt-
lich bedarf es geeigneter politischer Rahmenbedin-
gungen. Suffizienz wird sich nur durchsetzen, wenn 
Begünstigungen für die Verschwendung von Energie, 
Material und Arbeitskraft entfallen.  
 
Ein häufig übersehener Aspekt beim Stoffstrom -
management ist die Umweltgerechtigkeit. Beispiels-
weise sind Arbeitsplätze in der Abfallentsorgung 
auch in Europa häufig schlecht bezahlt und gesund-
heitlich belastend. Die Gewinnung von Rohstoffen 
erfolgt häufig unter sehr schlechten Arbeits- und 
Umweltbedingungen. In den rohstoffliefernden Län-
dern entstehen Bergbauwüsten und Monokulturen 
(siehe Abschnitt 4.1) sowie negative gesundheitliche 
und ökologische Folgen wie Trinkwasserverschmut-

zung und erhöhte Krebsraten bei Menschen, die in 
der Nähe von petrochemischen Anlagen leben. 
 
7.3 Notwendige Trendumkehr bei der 

Chemikalienproduktion 
Seit 1950 ist die chemische Produktion weltweit um 
das 50fache gestiegen. Sie könnte sich – so einige 
Prognosen – bis 2050 noch einmal verdreifachen 
([38], [178]). Produktionsmengen, Gebrauch, Umsätze 
und die Vielfalt der Chemikalien nehmen ständig zu, 
wobei weniger in Europa als in Schwellenländern eine 
Zunahme zu verzeichnen ist. Bereits heute benötigt 
die chemische Industrie weltweit ca. 10 % des Ener-
giebedarfs und ist der drittgrößte industrielle Sektor 
bezüglich der CO2-Emissionen ([179], [180]). Der 
Mineralölbedarf steigt schneller als in anderen Indus-
triesektoren. In Deutschland, wo ein Viertel der euro-
päischen Chemieindustrie beheimatet ist, betrug 2019 
der Primärenergieverbrauch für die Herstellung che-
mischer und pharmazeutischer Produkte 33,5 % des 
Verbrauchs des verarbeitenden Gewerbes – mehr als 
alle anderen Branchen [181]. Die Zunahme der Pro-
duktion führt zwangsläufig zu einer zunehmenden 
weltweiten Belastung mit Chemikalien. 
 
Die chemische Industrie nutzt fossile Rohstoffe nicht 
nur zur Deckung ihres Energiebedarfs, sondern auch 
als Grundstoffe für ihre Produktion. Derzeit dominieren 
Mineralöl und Gas mit rund 90 % als stoffliche Basis 
für die Chemieproduktion. Zudem werden große Men-
gen an Wasser verbraucht. Im Sinne der Nachhaltigkeit 
und des Klimaschutzes kann dies nicht zukunftsfähig 
sein, da kohlenstoffhaltige Chemikalien aus Mineralöl 
letztlich zur Emission von Treibhausgasen beitragen, 
wenn sie bei der Entsorgung zu Kohlendioxid (CO2) 
umgesetzt werden oder biologisch abgebaut werden 
[182]. Zwar unternimmt die chemische Industrie im 
eigenen Interesse beträchtliche Anstrengungen durch 
Kopplung der Produktion an ihren Standorten, um 
Energie effizient zu nutzen und wenige Abfälle zu 
erzeugen. Insbesondere bei Grundstoffen sind die Opti-
mierungspotenziale jedoch gering. 
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Will man den Bedarf an fossilen Rohstoffen bei der 
Chemikalienproduktion drosseln und den Einsatz von 
immer vielfältigeren Stoffen stoppen und umkehren, 
gibt es drei Handlungsfelder: 
• Eine nachhaltige Rohstoffgrundlage für die Che-

mikalienproduktion: Als Alternativen werden vor 
allem die Synthese chemischer Grundstoffe aus 
Kohlendioxid und (grünem) Wasserstoff, die Nut-
zung von Biomasse und auch das „chemische 
Recycling“ aus Kunststoffabfällen diskutiert ([183], 
[184]).  

   Die Synthese aus Kohlendioxid und Wasserstoff 
(PtX-Verfahren) könnte eine wichtige Rolle spielen, 
benötigt aber heute noch sehr viel (erneuerbare) 
Energie, um das reaktionsträge CO2 in organische 
Chemikalien zu überführen. Der Energiebedarf lässt 
sich in Zukunft vielleicht durch neue Verfahren wie 
die nichtthermische Plasmakatalyse reduzieren 
[185]. Besonders aufwändig ist es, Kohlendioxid 
direkt aus der Luft zu filtern (Direct air capture), 
sobald dieses nicht mehr genügend aus Verbren-
nungs- und anderen technischen Prozessen anfällt. 
Nach einer Studie der chemischen Industrie stiege 
der Energiebedarf der chemischen Industrie um den 
Faktor 11, wollte man die fossilen Grundstoffe auf 
heutigem Niveau vollständig ersetzen [186].  

   Die Nutzung von Biomasse ist nur begrenzt aus-
baubar. Die Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion 
und anderen landwirtschaftlichen Nutzungen sowie 
der notwendige Erhalt von Naturräumen machen 
rasch deutlich, dass biologische Materialien zwar 
viele neue interessante Synthesewege eröffnen, 
aber nicht die fossilen Grundstoffe für die chemi-
sche Industrie ersetzen können ([187] – [[190]).  

   Als dritte Option wird die Nutzung von Kunststoff-
abfällen durch „chemisches Recycling“ diskutiert. 
„Chemisches Recycling“ bzw. chemische Verwertung 
führt nur dann zu sinnvollen Ergebnissen, wenn 
durch Verfahren wie Pyrolyse oder Vergasung Pro-
dukte entstehen, die als Bausteine für die chemi-
sche Synthese geeignet sind und die Materialver-
luste und Energieverbräuche nicht zu groß sind. 

Dies ist zurzeit noch zweifelhaft, da auch viele toxi-
sche Nebenprodukte entstehen können und eine 
Nutzung der Produkte zur Energiegewinnung keine 
Vorteile gegenüber der direkten Verbrennung auf-
weist. In der Regel ist das „chemische Recycling“ 
deutlich weniger umweltfreundlich als das werk-
stoffliche Recycling von Kunststoffabfällen.Auch 
das „chemische Recycling“ wird nur zu einem gerin-
gen Teil die fossile Grundlage der heutigen Che-
mieproduktion ersetzen können. Es verbraucht auch 
sehr viel Energie. Eine Studie des Öko-Instituts [191] 
geht davon aus, dass eine Pyrolyse etwa neunmal 
so viel Energie benötigt wie mechanisches Recyc-
ling. An einer Reduktion der Chemieproduktion 
führt deshalb kein Weg vorbei, will man die Nach-
haltigkeitsziele erreichen. In ihren Szenarien geht 
die chemische Industrie aber aktuell noch davon 
aus, den Umfang ihrer Produktion mindestens zu 
halten [186]. 

• Die chemische Industrie muss sich von der derzei-
tigen linearen Produktion zu einer zirkulären Pro-
duktionsweise entwickeln [192]. Ein Ziel ist eine 
weitgehende Schließung der Kohlenstoffkreisläufe. 
Besondere Anstrengungen betreffen hier die men-
genmäßig besonders hohe Plastikproduktion (siehe 
Abschnitt 7.4.4). Einige Berechnungen sagen vorher, 
dass der Anstieg der Mengen an Plastikabfällen in 
den kommenden 20 Jahren weitaus größer sein 
wird als die Erfolge bei der Erhöhung der Recyc-
lingquote [193]. Nur ein Bündel aus politischen, 
ökonomischen und technischen Maßnahmen kann 
diesen Trend brechen [194]. 

• Aber nicht nur bei Kunststoffen, sondern auch bei 
diversen Prozesschemikalien, die an gewerbliche 
Kunden verkauft werden, muss die chemische 
Industrie Rücknahme- und Aufbereitungssysteme 
entwickeln. In einem Leitfaden der „Nachhaltig-
keitsinitiative der deutschen Chemie“ werden prak-
tische Tipps vor allem für mittelständische Unter-
nehmen gegeben, wie sie Elemente der 
Kreislaufwirtschaft in ihren Unternehmen imple-
mentieren können [195]. 
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• Die Produkte der chemischen Industrie müssen 
nachhaltiger werden. Dies betrifft eine Implemen-
tierung der Prinzipien der nachhaltigen Chemie, 
insbesondere auch eine Umstellung auf nachhaltige 
Chemikalien (siehe Kapitel 8). Außerdem sollen die 
Produkte der chemischen Industrie weniger kom-
plex, haltbar und reparierbar sein sowie weniger 
gefährliche (Zusatz-)Stoffe enthalten (siehe 
Abschnitte 7.4 und Abschnitt 7.4.5). 

 
Eine Reduktion der Chemikalienproduktion auf ein 
für das Erdsystem erträgliches Maß bedarf auch poli-
tischer Vorgaben. Hierzu zählen globale Obergrenzen 
für die Chemikalien- und Plastikproduktion vergleich-
bar mit den Obergrenzen für die Emission von Klima-
gasen [50]. Insbesondere in der Gebrauchsphase von 
Chemikalien noch erhebliche ungenutzte Potenziale 
zur Erhöhung der Ressourceneffizienz. Auch die Suf-
fizienz, also die Beschränkung des Konsums und der 
Ansprüche auf das Notwendige, muss ein zentraler 
Ansatzpunkt einer neuen Stoffpolitik sein. Die viel-
fältigen Wegwerfmaterialien und Artikel mit Einmal-
nutzung in der heutigen Wirtschaftsweise stellen kei-
nen nachhaltigen Weg dar und müssen zukünftig 
vermieden werden. Chemikalien sollten nur da ein-
gesetzt werden, wo durch sie ein langfristiger Nutzen 
erzielt werden kann, der die negativen Umweltaus-
wirkungen deutlich überwiegt. Manchmal bieten 
auch klassische Werkstoffe wie Holz eine geeignete 
funktionelle und nachhaltige Lösung. 
 
7.4 Zirkuläre Ökonomie 
Das heutige Wirtschaften mit Materialien ist durch 
lineare Abläufe gekennzeichnet: Aus Rohstoffen wer-
den Chemikalien und Produkte gefertigt, die nach 
ihrer Gebrauchsphase als Abfall entsorgt werden. Die-
se Form des Wirtschaftens führt zu einer Verschwen-
dung von Ressourcen und ist nicht nachhaltig. Es 
bedarf vielmehr einer zirkulären Ökonomie entlang 
der gesamten Wertschöpfungsnetzwerke und unter 
Einbeziehung des vollständigen Produktlebenszyklus. 
 

Eine zirkuläre Wirtschaftsweise verfolgt das Ziel, 
Stoffkreisläufe möglichst vollständig zu schließen, 
den Ressourcenverbrauch absolut zu reduzieren und 
insgesamt einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung und insbesondere für Klimaneutralität, 
den Schutz der Biodiversität und insgesamt den Erhalt 
der natürlichen Lebensgrundlagen zu leisten [196]]. 
Zirkuläres Wirtschaften hilft zudem, die Abhängigkeit 
von importierten Rohstoffen zu vermindern und 
damit den Ressourcenverbrauch vom Wirtschafts-
wachstum zu entkoppeln und damit die stofflichen 
Produktionsgrundlagen in nachhaltiger Weise zu 
sichern. So ist der Ansatz des zirkulären Wirtschaftens 
deutlich umfassender als das Verständnis der „Kreis-
laufwirtschaft“, welches bisher primär auf das Recyc-
ling von „Abfällen“ fokussiert ist. 
 
Auf globaler Ebene wird dies in der Resolution 11 der 
UNEA 5.2 (United Nations Environmental Assembly) 
im März 2022 bekräftigt, dass eine „Zirkuläre Öko-
nomie“ („Circular Economy“) wesentlich für nachhal-
tige Produktion und Konsum (SDG 12) ist [197]. Die 
EU-Kommission hat eine zirkuläre Ökonomie zu 
einem zentralen Element ihres „Green Deal“ erklärt 
[198]. In einer Mitteilung vom März 2022 kündigt die 
Kommission Maßnahmen an, kreislauffähige Produkte 
zur Norm zu machen, z. B. für Textilien und Baupro-
dukte [199]. Auch einige Mitgliedstaaten haben Stra-
tegien und Pläne zur Transformation in eine zirkuläre 
Wirtschaft vorgelegt, z. B. die Niederlande und Öster-
reich (vgl. hierzu auch Empfehlungen des Umwelt-
bundesamtes [171]). Dabei gilt es konkrete, ambitio-
nierte Ziele zu nennen, wie z. B. eine Steigerung der 
Ressourcenproduktivität in Österreich um 50 % bis 
2030 [200]. 
 
Stoffkreisläufe beginnen mit der Gewinnung und 
Aufbereitung von Rohstoffen und führen über die 
Produkt- und Abfallphase zum Wiederverwenden 
oder Recycling. Zu einem nachhaltigen, zirkulärem 
Stoffstrommanagement gehören daher auch Anfor-
derungen an die Produktgestaltung (recyclingfähig, 
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gut trennbare Materialmischungen, zerlegbare Kom-
ponenten etc.). Auf diese Weise wird eine Wiederver-
wendung von Produkten und Produktkomponenten 
ermöglicht. Ist dies nicht möglich, sollen die in den 
Produkten enthaltenen Stoffe möglichst vollständig 
wiedergewonnen werden (werkstoffliches Recycling). 
Die bisherigen Fortschritte halten sich in engen Gren-
zen. Der weltweite Verbrauch primärer Ressourcen 
wächst schneller als die Gewinne durch Wiederver-
wendung und Recycling. So ist der Anteil des Recyc-
lings von 2018 bis 2020 von 9,1 % auf 8,6 % eher 
gefallen [201]. Es ist allerdings eine Illusion, dass 
Stoffkreisläufe zu 100 % geschlossen werden können 
([202], [203]). Folgende Hindernisse machen ein voll-
ständiges Recycling zur Illusion: 
• Während des Lebenszyklus eines Produkts gehen 

Energie und Material verloren. Die Entropie nimmt 
zu, insbesondere wenn verschiedene Komponenten 
gemischt werden. Eine Rückgewinnung ist dann nur 
mit hohem Energieaufwand und nicht vollständig 
möglich. 

• Verbraucher*innen entledigen sich ihrer gebrauch-
ten Produkte nicht vollständig, d. h. ein Anteil lan-
det im Mischabfall. 

• Produkte können gefährliche Stoffe als Komponen-
ten enthalten, die sich nur mit großem Aufwand 
abtrennen lassen. 

• Recyclingunternehmen verfügen oft nicht über eine 
vollständige Stoffinformation. Dies gilt insbeson-
dere für Importprodukte. 

• Stoffströme, die einer Wiederverwertung zugeführt 
werden, haben oft wechselnde Zusammensetzung, 
was die Prozessführung beim Recycling erschwert. 

• Sekundäre Rohstoffe müssen am Markt mit primä-
ren Rohstoffen konkurrieren und von Kunden 
akzeptiert werden. Ohne staatliche Förderung 
gelingt dies oft nicht. 

 
Obgleich ein zu 100 % geschlossener Stoffkreislauf 
nicht erreicht werden kann, sind die Potenziale einer 
zirkulären Ökonomie bei weitem nicht ausgeschöpft. 
Wang et al. schlagen vor, die Zirkularität der Chemi-

kalienverwendung mit dem „essential uses“-Konzept 
zu verbinden (siehe Kapitel 5) und konsequent stoff-
liche Verluste im Lebenszyklus zu minimieren [204]. 
Wichtig für eine zirkuläre Ökonomie ist u. a. die Pro-
zessgestaltung (z. B. Verknüpfung von thermodyna-
misch hochwertigen Stoff- und Energieströmen mit 
geeigneten Folgeprozessen, geringe dissipative Ver-
luste). Stoffströme sollten so lange wie möglich auf 
hohem Reinheitsniveau gehalten werden. Je mehr die 
Stoffströme miteinander vermischt werden, desto 
weniger Verwertungswege stehen offen. 
 
7.4.1 Zielkonflikte 
Häufig besteht bei Produktentwicklung, -herstel-
lung und -nutzung ein Zielkonflikt zwischen Ener-
gie- und Ressourceneffizienz sowie optimaler Funk-
tionalität, wobei der ganze Lebensweg von der 
Rohstoffgewinnung über die Produktherstellung bis 
zu Wiederverwendung / Recycling und zur endgül-
tigen Entsorgung zu betrachten ist, um ein optima-
les Maß zu finden. So kann ein energie- und res-
sourceneffizient hergestelltes Produkt nicht 
nachhaltig sein, wenn der Zusatz von Additiven 
dazu führt, dass eine stoffliche Verwertung der 
Materialien nach dem Gebrauch nicht möglich ist. 
Generell zeigen solche Schwierigkeiten des stoffli-
chen Recyclings, dass Abfallvermeidung im Sinne 
längerfristiger Nutzung Vorrang haben muss und 
die ökologisch beste Form des Stoffstrommanage-
ments ist. 
 
Auch können die Ziele der Kreislaufwirtschaft (mög-
lichst lange Nutzung durch Reparatur und Wieder-
verwendung und möglichst viel stoffliches Recyc-
ling) und der Chemikaliensicherheit (möglichst 
geringe Kontamination von Sekundärrohstoffen mit 
gefährlichen Chemikalien) im Widerspruch zueinan-
derstehen. Stoffe verlieren ihr Gefährdungspoten-
zial nicht, wenn sie zu Abfall werden; sie unterliegen 
dann aber nicht mehr den Anforderungen der EU-
Chemikalienverordnung REACH. Die Schnittstellen 
zwischen den Regimen des Stoff-, Produkt- und 
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Abfallrechts sind deshalb so zu gestalten, dass  
(i) die Anforderungen möglichst gleich,  
(ii) Sekundärstoffe sicher für Mensch und Umwelt 

sind und  
(iii) eine stoffliche Wiederverwertung nicht unan-

gemessen erschwert wird [205].  
 
In Bezug auf die erstrebenswerte Dauerhaftigkeit 
(Langlebigkeit) eines Produkts ist zu beachten, dass 
die darin enthaltenen Chemikalien hinreichend stabil 
sein müssen. Sonst entsteht ein Zielkonflikt zwischen 
Kurzlebigkeit der Chemikalie und Langlebigkeit des 
Produkts und die Ressourceneffizienz wird beein-
trächtigt. Es ist abzuwägen, ob z. B. die Langlebigkeit 
des Produkts durch Zusatz eines Oxidationsinhibitors 
Vorteile bietet, auch wenn dadurch die stoffliche Ver-
wertung des Produkts beeinträchtigt wird.  
 
Das Ziel eines kreislauforientierten Stoffstromma-
nagements wird auch dann verfehlt, wenn in den 
ursprünglichen Produkten enthaltene gefährliche 
Inhaltsstoffe über Recyclingprozesse in Sekundär-
rohstoffe und neue Produkte verschleppt werden. 
Das können Schwermetallstabilisatoren in PVC oder 
flammhemmende halogenierte Zusatzstoffe in ande-
ren Kunststoffen sein. Lassen sich solche „Störstoffe“ 
nicht abtrennen, sollten derartig kontaminierte Pro-
dukte sinnvollerweise ausgeschleust und umweltver-
träglich als Abfall entsorgt werden, statt sie zu 
Sekundärrohstoffen zu verwerten. Beispielsweise 
führt das Recycling von PFAS beschichtetem Papier 
zu einer Verschleppung und Ausbreitung dieser Pro-
blemstoffe [81]. Unter kontrollierten Bedingungen 
kann im Einzelfall eine weniger anspruchsvolle 
Anwendung für den aus den kontaminierten Abfällen 
erzeugten Sekundärrohstoff (beispielsweise Zaun-
pfosten statt Kinderspielzeug) in Betracht kommen 
(„Downcycling“). 
 
Diese Probleme lassen sich nur lösen, wenn die Anfor-
derungen an Transparenz in der Produktkette in der 
EU-Chemikalienverordnung REACH, in der Produkt-

gesetzgebung und im Abfallrecht deutlich erweitert 
werden (siehe Kapitel 5). 
 
7.4.2 Rohstoffgewinnung und -aufbereitung 
Die Nutzung von Rohstoffen hat im vergangenen 
Jahrhundert dramatisch zugenommen und wird – 
mehreren Prognosen zufolge – sich in den kommen-
den Jahrzehnten weiter steigern ([206], [207]) (siehe 
Abb. 4 auf der nächsten Seite). Der Gesamtverbrauch 
hat inzwischen 100 Gt pro Jahr überschritten [201]. 
Das Erreichen oder Überschreiten globaler Belas-
tungsgrenzen (siehe Abschnitt 4.2) ist absehbar. Um 
diese einzuhalten, muss aus Sicht des BUND der Res-
sourcenverbrauch etwa um den Faktor 10 reduziert 
werden. Eine internationale Vereinbarung zur Decke-
lung der Rohstoffnutzung sowie ein europäisches und 
ein nationales Ressourcenschutzgesetz sind daher 
anzustreben. 
 
Das Gewinnen und Aufbereiten von Rohstoffen ver-
ursacht Nebeneffekte. So setzt der Abbau von Roh-
stoffen, insbesondere von Metallen, häufig toxische 
Stoffe frei. Die jeweiligen Stoffströme können um ein 
Vielfaches gegenüber den natürlichen Kreisläufen 
anschwellen. Bei der Gewinnung von Phosphat wer-
den zum Teil Uran und Cadmium mobilisiert, beim 
Abbau des Neodyms, das unter anderem für Magnete, 
in CD-Playern und in Smartphones eingesetzt wird, 
werden die radioaktiven Metalle Thorium und Acti-
nium frei. Das Gewinnen hochreiner Metalle ist 
zudem häufig mit großem Energieaufwand und 
gewaltiger Zunahme von Entropie verbunden.  
 
Seltene Erden sowie Kobalt, Tantal, Gallium, Antimon 
und Lithium sind Beispiele für „kritische“ Metalle. Sie 
sind ökonomisch für Europa bedeutend, aber es 
bestehen erhebliche Versorgungsrisiken [208]. Solche 
Rohstoffe kommen oft nur in niedriger Konzentration 
in wenigen Weltregionen vor. Ihre Gewinnung und 
Verhüttung sind meist mit Menschenrechtsverletzun-
gen und starken ökologischen Schäden verbunden. 
Ein Recycling ist zurzeit meist zu teuer, wäre aber 
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dringend erforderlich für einen verantwortungsvollen 
Umgang mit diesen Stoffen [209]. Die Gewinnung 
dieser kritischen Metalle hat auch soziale und poli-
tische Komponenten. Beispielsweise nutzt die Volks-
republik China ihre dominierende Stellung, andere 
Staaten abhängig zu machen. In vielen Ländern sind 
die Arbeitsbedingungen dramatisch schlecht.-In eini-
gen afrikanischen Ländern werden die Erträge aus 
der Rohstoffgewinnung sogar zur Finanzierung von 
Kriegen oder kriminellen Banden genutzt.  
 
Einige dieser Auswirkungen kann eine effektive Kreis-
laufwirtschaft verringern. So lassen sich viele Metalle 
ohne gravierende Qualitätsverluste wiederverwerten. 
Dabei ist die Entropieproduktion umso geringer, je 
höher der Metallgehalt im wieder verwerteten 
Schrott und je geringer die Komplexität der jeweiligen 
Legierung ist.  
 
In seinem Hintergrundpapier „Ressourcenschutz ist 
mehr als Rohstoffeffizienz“ hat der BUND eine Ana-

lyse der gegenwärtigen Rohstoffnutzung und eine 
Strategie für effektiveren Ressourcenschutz vorgelegt 
[210]. Mit dem Netzwerk Ressourcenwende haben der 
BUND, der DNR und das IÖW einen Zusammenschluss 
von Akteur*innen aus Zivilgesellschaft und Wissen-
schaft im deutschsprachigen Raum aufgebaut, wel-
cher sich für eine global und generationsübergreifend 
gerechte Ressourcennutzung im Rahmen der ökolo-
gischen Belastungsgrenzen einsetzt [211]. Das Netz-
werk orientiert sich am Prinzip der Suffizienz. Das 
bedeutet es sucht nach Wegen, die oftmals ver-
schwenderische Ressourcennutzung des globalen 
Nordens auf ein sozial-ökologisch verträgliches Maß 
zu reduzieren. 
 
7.4.3 Vielfalt der Inhaltsstoffe und der Produkte  
Moderne Produkte sind meist vielfältig und komplex. 
Hochleistungskunststoffe, die etwa im Automobilbau 
zur Gewichtsreduktion eingesetzt werden, enthalten 
eine Vielfalt von Additiven und bestehen oft aus meh-
reren Polymeren. Selbst vermeintlich einfache Folien 

Abbildung 4:  
Weltweite Zunahme der 
Rohstoffextraktion [206] 
Erläuterungen:  
Biomass – Biomasse, Mine-
rals – Mineralien, Ores – 
Erze, Fossil fuels – fossile 
Brennstoffe
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für Lebensmittelverpackungen sind teilweise kom-
plexe Mehrschichtkunststoffe mit Zusatzstoffen, die 
sich nicht mehr abtrennen lassen. Soweit keine Kenn-
zeichnungspflicht besteht, bleibt die stoffliche 
Zusammensetzung den Konsument*innen, gewerbli-
chen Nutzern und Recyclern unbekannt. Die Vielfalt 
der Chemikalien in Produkten wird zunehmend zum 
Problem, das der Umsetzung einer zirkulären Ökono-
mie entgegensteht. Kümmerer et al. plädieren deshalb 
für Maßnahmen insbesondere bei Verbraucher*innen-
produkten die stoffliche Vielfalt zu beschränken [212]. 
 
Ein stoffliches Recycling ist insbesondere im „Post-
Consumer“-Bereich sehr schwierig. Komplex zusam-
mengesetzte Produkte entziehen sich meist der ange-
strebten Wiederverwertung. Ursprünglich mit viel 
Aufwand in hoher Reinheit hergestellte Stoffe, Mate-
rialien und Produkte werden zunehmend durchmischt 
und über globale Märkte weltweit verteilt, so dass 
beim Recycling enorme Anstrengungen unternom-
men werden müssen, um Verluste an den unterschied-
lichsten Stellen des vermeintlichen Kreislaufs zu ver-
meiden. Von wenigen Ausnahmen abgesehen (wie 
metallische Schrotte und Glas, mit Einschränkungen 
auch Papier und Pappe) beschränkt sich deshalb die 
stoffliche Wiederverwertung derzeit überwiegend 
noch auf Produktionsabfälle ([53], [65]). Für Schrotte 
und Glas hat die EU-Kommission Kriterien festgelegt, 
welche Anforderungen ein Abfall erfüllen muss, um 
stofflich verwertet zu werden [213]. Ein zusätzliches 
Problem stellen Materialien dar, die – teilweise inzwi-
schen verbotene – Schadstoffe enthalten (Beispiel: 
Cadmium-haltige Stabilisatoren in PVC). Beim Recyc-
ling werden solche Schadstoffe ungewollt in Sekun-
därrohstoffe verschleppt. 
 
Zunehmend problematisch ist die Vielfalt der Baupro-
dukte. Der Materialstrom der Bauprodukte ist der bei 
weitem größte überhaupt: 4,7 Milliarden Tonnen 
mineralische Rohstoffe werden in der EU pro Jahr „ver-
braucht“ [214]. Selbst bei Sand als Rohstoff treten 
bereits Verknappungen ein. Bauprodukte sind jedoch 

nicht nur ein quantitatives Problem. Sie enthalten zum 
Teil gefährliche Chemikalien wie das Flammschutzmit-
tel Hexabromcyclododecan (HBCD19) oder Weich -
macher. Dies kann zu deutlichen gesundheitsgefähr-
denden Belastungen der Innenraumluft führen. 
Fassadenfarben enthalten oft Biozide, die den Algen-
bewuchs hemmen, aber bei Regen ausgewaschen wer-
den und ins Grundwasser versickern. Es ist besonders 
misslich, dass ausgerechnet das EU-Recht [215] die 
Transparenz über Inhaltsstoffe beschränkt: Neben dem 
CE-Kennzeichen dürfen keine weiteren – und für Ver-
braucher*innen hilfreiche Umweltzeichen wie der 
„Blaue Engel“ – auf dem Produkt aufgebracht sein. 
 
Die fehlende Transparenz zu Inhaltstoffen in Produk-
ten führt dazu, dass auch Handelsmarken es schwer 
haben, Schadstoffe zu vermeiden [216]. Verbrau -
cher*innen können sich nicht bewusst vor Schadstof-
fen schützen [217] und Schadstoffe verbleiben im 
Produktkreislauf. Weitestgehende Transparenz von 
Inhaltsstoffen in Produkten ist ein zentrales Element 
für eine funktionierende, schadstofffreie zirkuläre 
Ökonomie [204]. Heute muss bereits in der Lieferkette 
kommuniziert werden, wenn in Produkten mehr als 
0,1 Massen% besonders besorgniserregende Chemi-
kalien (SVHC) gemäß EU-REACH-Verordnung enthal-
ten sind. Diese Informationen ermöglichen es Firmen 
und Verbraucher*innen jedoch nicht, vorausschauend 
auch andere bekannte Schadstoffe, die z. B. in der 
SIN-Liste (SIN: Substitute It Now) [218] gelistet sind, 
zu vermeiden. Es werden unterschiedliche Methoden 
diskutiert, wie die Inhaltsstofftransparenz verbessert 
werden kann. Dazu gehören chemische und digitale 
Tracer, elektronische Kennzeichnung, (digitale) Pro-
duktpässe, aber auch standardisierte Materialien mit 
vorgegebenen Inhaltsstoffen. Gemäß der EU-Abfall-
Rahmenrichtlinie hat die ECHA die SCIP-Datenbank 
(Substances of Concern In articles as such or in com-
plex objects (Products)) entwickelt [88], welche 
besonders besorgniserregende Schadstoffe in Pro-
dukten sichtbar machen soll (siehe Kapitel 5). Außer-
dem hat im März 2022 die EU-Kommission einen Ent-

19 Seit 2017 enthalten neue 
Polystyrol-Dämmplatten 
kein HBCD mehr.



55BUNDposition Nachhaltige Stoffpolitik

wurf der Verordnung Ökodesign für nachhaltige Pro-
dukte veröffentlicht [220], welcher die Einführung 
digitaler Produktpässen vorsieht (siehe Abschnitt 
7.4.5). Auch seitens der Industrie gibt es Initiativen, 
die jedoch nur unvollständige Inhaltsstoffangaben 
für Verbraucher*innen zugänglich machen. Dazu 
gehört im Verpackungsbereich das HolyGrail-Projekt 
[221] und in der Automobilindustrie die Projekte 
Catena-X [222] und das International Material Data 
System. Die Weitergabe von Inhaltsstoffangaben 
braucht eine eindeutige Identifikation von Chemika-
lien, für die es internationaler Regeln zur einheitli-
chen harmonisierten Benennung bedarf [223].  
 
7.4.4 Kunststoffe 
Kunststoffe zählen zu den großen Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts. Im Global Plastics Outlook [224] 
legt die OECD Zahlen zu Herstellung, Gebrauch, 
Abfällen und Umweltwirkungen von Kunststoffen 
vor. Der Bericht stellt fest, dass „Business as usual“ 
nicht nachhaltig ist und entwickelt Szenarien zum 
Umgang mit Plastik in Art, Umfang und Menge. 
Kunststoffe sind extrem persistent (siehe auch 
Abschnitt 6.1) und sind ein Prüfstein für eine funk-
tionierende zirkuläre Wirtschaft. Die Produktion welt-
weit verdoppelte sich alle 20 Jahre und betrug mehr 
als 400 Mt im Jahr 2015 [225]. In der EU werden jähr-
lich mehr als 25 Millionen Tonnen als Plastikabfall 
gesammelt, wovon in Deutschland nur ca. 30 % stoff-
lich recycelt werden. Circa 7 % des gesammelten Plas-
tiks werden ausgeführt [226], wobei China seit 
Anfang 2018 durch schlagartige Erhöhung der Qua-
litätsanforderungen einen faktischen Importstopp 
schuf. Seitdem gelangen große Abfallströme von 
Kunststoffmüll in andere Länder des Ostens und 
Südens zur „Wiederverwertung“. Der Beschluss der 
Vertragsstaaten des Basler Übereinkommens vom 10. 
Mai 2019 soll diese Praxis in Zukunft verhindern. Nur 
noch sortenreine, unverschmutzte Kunststoffabfälle 
dürfen künftig ohne Genehmigung der betroffenen 
Staaten zur Wiederverwertung exportiert werden 
[227]. Dies bedeutet, dass auch die EU die Verwertung 

und Beseitigung von Plastikabfällen in Europa sicher-
stellen muss. Der Export von Kunststoffabfällen aus 
Europa in die Länder des Südens und Ostens ist durch 
konsequente Kontrollen und das Verfolgen von Ver-
stößen gegen das Basler Übereinkommen zu unter-
binden. Ein Großteil der Kunststoffabfälle sind ver-
schiedene Verpackungen aus unterschiedlichen 
Polymeren. Aus diesen können – wenn überhaupt – 
nur mit sehr hohem Aufwand sortenreine Kunststoff-
granulate gewonnen werden.  
 
Die EU-Kommission legte 2018 eine Plastikstrategie 
vor [198]. Diese enthält Vorschläge, wie die Recyc-
lingquote erhöht und die Kontamination der Umwelt 
vermindert werden kann. Viele Vorschläge sind jedoch 
wenig konkret. Die Kommission setzt dabei mehr auf 
Freiwilligkeit als auf regulatorische Anforderungen. 
Insbesondere fehlen wirksame Maßnahmen, um den 
Verbrauch von Kunststoffen zu senken.  
 
Als erste Umsetzung der Plastikstrategie erließ die EU 
2019 eine Richtlinie zu bestimmten Kunststoffpro-
dukten. Diese hat zum Ziel, den Eintrag von Plastik-
produkten zum einmaligen Gebrauch sowie von 
Fischernetzen zu reduzieren [228]. Das Maßnahmen-
paket umfasst neben Kennzeichnungs- und Rück -
nahmeverpflichtungen und einer erweiterten 
Hersteller verantwortung auch Verbote für acht Pro-
duktgruppen wie Trinkhalme, Wattestäbchen und 
Einwegteller aus Kunststoff und ist inzwischen in den 
Mitgliedstaaten umgesetzt. Über die Wirksamkeit der 
Maßnahmen soll erst nach sechs Jahren Bilanz gezo-
gen werden. Für Mikroplastik (Partikelgröße kleiner 
als 5 Millimeter) hat die Europäische Chemikalien-
agentur ECHA 2019 einen Vorschlag für eine 
Beschränkungsrichtlinie gemäß REACH vorgelegt 
[110], der 2022 zu einem Richtlinien-Entwurf der EU-
Kommission geführt hat [111]. Sie soll zu einem weit-
gehenden Vermarktungsverbot gezielt hergestellter 
primärer Kunststoffpartikel führen. Mikroplastik wird 
nicht nur im kosmetischen Bereich eingesetzt, son-
dern in größerem Umfang in Düngemitteln und Pes-



56 BUNDposition Nachhaltige Stoffpolitik

tiziden sowie in Wasch- und Reinigungsmitteln zur 
Einschließung und kontrollierten Abgabe von Nähr-, 
Wirk- und Duftstoffen. 
 
Die bisherigen Pläne der EU gehen zwar in die richtige 
Richtung, werden aber nicht ausreichen. In einer Stu-
die wird geschätzt, dass eine Reduktion der Kunststof-
feinträge in die Umwelt um den Faktor 27 erforderlich 
ist, um weitere Schäden in der Umwelt abzuwenden 
[229]. Um dies zu erreichen, ist ein Bündel an regula-
torischen, ökonomischen und freiwilligen Maßnahmen 
zu entwickeln und einzuführen. Besonders ist durch 
Verbote, Mehrweg, Pfand- und Abgaberegelungen der 
Gebrauch von Einwegplastikverpackungen deutlich 
zurückzudrängen. Pro Person werden in Deutschland 
aktuell ca. 40 Kilogramm Plastikverpackung produziert 
die dann als Abfall entsorgt werden müssen. Das werk-
stoffliche Recycling ist auszubauen, was verbesserte 
effektive Sammel- und Sortiersysteme erfordert und 
– wo möglich – einen Verzicht auf Verbundkunststoffe. 
Da es häufig auch ökologisch keinen Sinn macht, 
gemischte Plastikabfälle zu reinigen, zu sortieren und 
zu pelletieren und einige Kunststoffarten (z. B. Reifen, 
Harze) sich nicht werkstofflich verwerten lassen, ist 
das sog. „chemische Recycling“ als Alternative zuneh-
mend in der Diskussion [219]. Hierunter versteht man 
Verfahren wie die Depolymerisation, die Pyrolyse oder 
die Vergasung [230]. Lassen sich dadurch Produkte 
gewinnen, die sich als Ausgangsprodukte für chemi-
sche Synthesen verwenden lassen, könnte dies eine 
Option sein (siehe Abschnitt 7.3) [184]. Eine Nutzung 
der Produkte als Treibstoffe macht allerdings wenig 
Sinn – eine direkte Verbrennung ist hier vorteilhafter. 
Außerdem ist zu bedenken, dass z. B. bei der Pyrolyse 
toxische Nebenprodukte und relevante Materialver-
luste entstehen. Es muss noch geprüft werden, ob diese 
Verfahren ökologisch und ökonomisch sinnvoll sind. 
In jedem Fall benötigen sie deutlich mehr Energie als 
werkstoffliches Recycling (eine Studie des Öko-Insti-
tuts [231] geht von einem neunfach höheren Energie-
bedarf aus) und stellen deshalb keine Alternative dar, 
wenn dieses zu guten Ergebnissen führt. Angesichts 

der Vielfalt der Kunststoffarten und der verschiedens-
ten Zusatzstoffe sollte auch erwogen werden, diese 
Vielfalt regulativ zu beschränken, um werkstoffliches 
Recycling zu ermöglichen. 
 
„Bio“-Plastik ist sicherlich auch keine Lösung bei der 
Vermeidung von Einwegplastik. Es ist nur bei erhöh-
ten Temperaturen langsam kompostierbar. Darüber 
hinaus bestehen keine geeigneten Recyclingsysteme 
für diese Polymere ([232], [233]) Aus Sicht des BUND 
bietet bioabbaubares Plastik keinen Vorteil bei der 
Entsorgung. Für die Erzeugung biobasierten Plastiks 
werden pflanzlicher Rohstoffe und somit Böden, Dün-
ger und Pestizide benötigt. Es besteht einerseits die 
Gefahr der Flächenkonkurrenz zur Nahrungsmittel-
produktion und andererseits der Umwandlung von 
extensiv in intensiv genutzte Flächen.  
 
Das Plastikproblem ist allerdings kein reines Abfall-
problem. Notwendig ist vielmehr, Herstellung und 
Verbrauch deutlich zu senken. Falls sich die Pläne der 
herstellenden Industrie verwirklichen, die weltweite 
Produktion in den kommenden zehn Jahren um 40% 
zu steigern, werden trotz verbesserten Recyclings 
Kunststoffe eines der größten Umweltprobleme blei-
ben [225]. Wiederum zeigt sich, dass technische Inno-
vation und Effizienzsteigerung zur Lösung nicht 
 ausreichen. Eine Umsteuerung beim Konsum ist not-
wendig (Stichwort Suffizienz). Plastik ist ein weltwei-
tes Problem. Die UN-Umweltversammlung UNEA 5.2 
hat im Februar 2022 die Vereinbarung einer rechtlich 
verbindlichen internationalen Plastikkonvention 
beschlossen, die bis 2024 verhandelt werden und 
einen Stopp der Plastikverschmutzung bis 2040 
bewirken soll [64]. 
 
7.4.5 Produktdesign 
Bei Autos, Elektrogeräten wie Computern und ande-
ren komplexen Produkten sind Bauteile oft mitei-
nander verklebt und können nicht ausgetauscht wer-
den. Nur wenige Produkte zeichnen sich durch eine 
modulare Bauweise aus und sind auf Langlebigkeit 
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konstruiert. Häufig werden Produkte so konstruiert, 
dass sie zwar preisgünstig sind, aber bald durch ein 
Nachfolgeprodukt ersetzt werden müssen (geplante 
Obsoleszenz) [234]. Neuerwerb ist oft kostengünsti-
ger als Reparatur. Das Umweltbundesamt hat Emp-
fehlungen vorgelegt, wie sich die Lebensdauer von 
Haushaltsgeräten verlängern und der Ressourcen-
verbrauch reduzieren lässt [235].  
 
Immer schnellere Produktzyklen z. B. bei Handys, Tex-
tilien oder Möbeln erschweren die Kreislaufführung. 
Das Elektrogesetz (ElektroG) [236] nennt zwar in § 4 
„Produktkonzeption“ einige Kriterien, die eine Wie-
derverwendung von Bauteilen erleichtern sollen; 
allerdings sind diese Bestimmungen kaum verpflich-
tend. Die angestrebte Sammelquote von 65 % seit 
2019 ist 2020 mit 44,1 % deutlich verfehlt worden. 
Hiervon wurden dann 75–85 % verwertet, was den 
Vorgaben entspricht [237]. 
 
Die EU-Ökodesign-Richtlinie [238] gibt für energie-
verbrauchende Produkte maximale Energiever-
brauchswerte vor. Hierbei wird die Herstellungs- und 
Gebrauchsphase einbezogen. Zwar soll auch der 
 Ressourcenbedarf vermindert werden, doch die 
Anforderungen hierzu gehen über eine Dokumenta-
tionspflicht noch nicht hinaus. In mehreren Durch-
führungsverordnungen, beispielsweise für Geschirr-
spüler und Kühlgeräte, die 2019 verkündet wurden, 
hat die EU-Kommission nun konkrete Anforderungen 
an die Reparierbarkeit und Recycelbarkeit gestellt 
[239]. Die Ökodesign-Richtlinie wird künftig von der 
Verordnung für Ökodesign für Nachhaltige Produkte 
abgelöst, für welche der Gesetzesvorschlag im März 
2022 vorgelegt wurde [220]. Mit dieser Verordnung 
sollen künftig nahezu alle Produktgruppen in der EU 
erfasst werden, z. B. auch Standards für Möbel und 
Textilien. Neben Energieeffizienz sind Vorschriften 
zu Reparierbarkeit, Haltbarkeit, Chemikalien, welche 
die Kreislaufführung stören, Anteil an recyceltem 
Material sowie zum CO2 und Umwelt Fußabdruck 
vorgesehen. Zudem setzt die Verordnung den Grund-

stein für einen digitalen Produktpass [240]. Bis die 
Standards Produktgruppe für Produktgruppe fest-
gelegt sind, wird jedoch noch viel Zeit vergehen. Eine 
ressourcenschonende und kreislauforientierte Pro-
duktpolitik muss konsequent eingeführt werden. Es 
ist daher von der EU-Kommission und der Bundes-
regierung zu fordern, die neue Ökodesign-Verord-
nung zügig in Kraft zu setzen und auch Produkt-
gruppen übergreifende Standards zu formulieren. 
Hierzu zählt das Recht auf Reparatur: Neu produ-
zierte Produkte sollen verpflichtend reparierbar, 
Ersatzteile über die gesamte Lebensdauer hinaus ver-
fügbar und Reparaturen steuerlich günstiger als 
Neuanschaffungen sein [210]. Ein ressourcen- und 
umweltschonendes Produktdesign bedeutet auch, 
dass bei einer Entsorgung die einzelnen Module 
stofflich einfach und ohne Schadstoffe zusammen-
gesetzt sind und sich deshalb einem werkstofflichen 
Recycling zuführen lassen. 
 
An dem Anstieg der Stoffströme ist auch der zuneh-
mende Internethandel beteiligt. Die COVID19-Pan-
demie führte zu einer erheblichen Zunahme des Ver-
sandhandels. Abgesehen davon, dass Versandwaren 
meist aufwändig verpackt sind, ist die Zahl der Rück-
sendungen (Retouren) hoch: Jedes sechste Paket wird 
von Kund*innen zurückgeschickt. Es liegen keine 
gesicherten Zahlen vor, in welchem Umfang diese 
Retouren weiterverkauft, an gemeinnützige Organi-
sationen verschenkt oder als Abfall entsorgt werden. 
Die Universität Bamberg untersuchte den Umfang 
der Entsorgung/Verschrottung und stellte fest, dass 
für die Händler die Vernichtung der Retouren oft die 
günstigste Möglichkeit darstellt [241]. Auch das ZDF-
Magazin „frontal 21“ dokumentierte einen bedenk-
lich großen Umfang der Vernichtung gebrauchsfä-
higer Ware [242]. Die Bundesregierung reagierte 
darauf und nahm in § 23 Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(KrwG) [243] die Bestimmung auf, dass bei Rücknah-
me die Gebrauchstauglichkeit eines Produkts erhal-
ten bleiben muss. Gleichwohl verstößt den Recher-
chen von Greenpeace zufolge die Fa. Amazon 
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offensichtlich weiterhin gegen diese Bestimmung 
und macht zurückgegebene Ware untauglich [244]. 
 
Diese Entwicklung unterstreicht, dass neben techni-
schen Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und 
der Kreislaufführung die Suffizienz ein entscheiden-
der Ansatz ist, Stoffströme zu reduzieren und im Sin-
ne einer zirkulären Ökonomie umweltverträglich zu 
gestalten. 
 
7.5 Dienstleistungsmodelle 
Einen Weg, Stoff- und Materialströme zu verringern, 
bieten Geschäftsmodelle wie das Chemikalienleasing 
(„Chemical Leasing“). Klassisch haben Hersteller von 
Stoffen das Interesse, ihren Kunden ihr Produkt in 
großer Menge oder Stückzahl zu verkaufen. Damit 
schwillt ein Stoffstrom mehr als notwendig an. Bietet 
ein Lieferant jedoch neben dem Stoff auch eine 
Dienstleistung wie gereinigte Werkstücke, geschmier-
te Anlagen oder Hygiene an, liegt es auch in seinem 
Interesse, möglichst wenig Material zu verbrauchen. 
Es entsteht auf diese Weise eine Win-win-Situation, 
die mit wirtschaftlichen Vorteilen für Beide verbun-
den ist. Das Interesse am „Chemical Leasing“ steigt 
dank der Förderung insbesondere durch die UN-Orga-
nisation für industrielle Entwicklung (UNIDO) ([245], 
[246]) und das österreichische Umweltministerium 
[247] stetig an. 
 
Allerdings existieren Hemmnisse, die eine allgemeine 
Verbreitung behindern: Manche Industriepartner 
fürchten Knowhow-Verluste oder eine zu starke 
Abhängigkeit von einem Lieferanten. In einigen Fäl-
len sind Haftungsfragen nicht geklärt. Es ist dringlich, 
Lösungsansätze zu entwickeln, um diese Hemmnisse 
zu überwinden. Um einen Missbrauch dieses 
Geschäftsmodells zu vermeiden, haben Moser et al. 
fünf Nachhaltigkeitskriterien für das Chemikalien-
leasing erarbeitet, die durch messbare Indikatoren 
hinterlegt sind [248]: 
• Reduktion nachteiliger Wirkungen,  
• verbesserte Handhabung und Lagerung, 

• keine Substitution durch Stoffe mit höherem Risiko,  
• ökonomische und soziale Vorteile, 
• Monitoring der Verbesserungen. 
 
Einer Verbreitung derartiger Geschäftsmodelle könn-
te auch förderlich sein, wenn sie im Rahmen des EU-
Sevilla-Prozesses als „beste verfügbare Techniken“ 
(BVT) in die sog. BVT-Merkblätter („Best available 
techniques reference documents“ – BREFs, vgl. Fuß-
note 16) aufgenommen würden. 
 
Neue Geschäftsmodelle sind auch notwendig, um 
Abfälle zu vermeiden, Produkte wieder zu verwenden 
oder hochwertig zu recyceln. Derzeit ist es für viele 
Gewerbetreibende immer noch einfacher und billiger, 
Abfälle zu „entsorgen“, weshalb eine zirkuläre Öko-
nomie noch ein fernes Ziel ist [44]. Ohne eine zirku-
läre Ökonomie ist eine nachhaltige Transformation 
von Wirtschaft und Gesellschaft aber nicht möglich. 
 
Die aus dem Kapitel 7 abgeleiteten Forderungen des 
BUND zum Stoffstrommanagement sind in Abschnitt 
9.4 zusammengestellt.
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Wie kann die Chemie zur Nachhaltigkeit beitragen? 
Einerseits stellt die Chemie viele Instrumente zur Ver-
fügung, die helfen, die Ziele für nachhaltige Entwick-
lung (SDGs) der Vereinten Nationen zu erreichen. Wir 
brauchen Chemikalien für die Erzeugung und Spei-
cherung erneuerbarer Energien, sauberes Wasser, 
Hygiene und Gesundheit, Wärmedämmung, Mobilität 
oder Korrosionsschutz. Eine „chemiefreie Welt“ ist 
nicht vorstellbar und wäre auch nicht wünschens-
wert. Andererseits können Chemikalien eine Gefahr 
für Mensch und Umwelt darstellen und die Erreichung 
der SDGs gefährden ([249], [250]).  
 
Nachhaltige Chemie hat vor allem das Ziel, irreversible 
Schäden für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt zu vermeiden. Dies kann erreicht werden 
durch 
• chemische Produkte, die keine Gefahr für Mensch 

und Umwelt darstellen, 
• chemische Produktion in einer Weise, die Mensch 

und Umwelt nicht gefährdet und Energie und Res-
sourcen schont, 

• ein Stoffstrommanagement, das ökologischen Kri-
terien genügt und die planetaren Grenzen beachtet 
(siehe Kapitel 7), 

• eine signifikante Reduktion der eingesetzten Res-
sourcen- und Stoffstrommengen durch eine Orien-
tierung an Suffizienz und konsequente Kreislauf-
führung und Abfallvermeidung. 

 
Viele Inhaltsstoffe von Produkten gelangen in ihrer 
Gebrauchsphase bestimmungsgemäß in die Umwelt 
(wie Pestizide, Waschmittel) oder werden ungewollt 
freigesetzt (etwa durch Ausgasung, Auslaugung oder 
Abrieb). Sie finden sich deshalb in Gewässern, Böden 
oder (Innenraum-)Luft wieder. „End of pipe“-Systeme 
wie die Abwasserreinigung sind hilfreich und notwen-
dig, stoßen aber an ihre Grenzen. Bereits an der Quelle 
sind Maßnahmen zur Verhinderung von gesundheits- 
und Umweltbelastungen erforderlich. Chemikalien 
brauchen deshalb ein ökologisches Moleküldesign; sie 
sollen „benign by design“ sein, d. h. keine unerwünsch-

ten Wirkungen haben und in der Umwelt eine geringe 
Stabilität haben, bevor sie in harmlose Substanzen 
zerfallen ([251], [252]). Sie sollen zeitlich und räumlich 
eine geringe Reichweite haben, was ihre Persistenz 
und ihre Mobilität in den Vordergrund rückt [253]. 
Einige gefährliche Eigenschaften sind untrennbar mit 
der Funktion verknüpft (z. B. Brennbarkeit). Gefährli-
che Eigenschaften ohne Bezug zur Funktion sind aber 
so weit möglich zu vermeiden. Viele derzeit registrierte 
Chemikalien lassen sich nur bei Einhaltung aufwän-
diger Sicherheitsmaßnahmen sicher handhaben – eine 
Voraussetzung, die in Klein- und Mittelbetrieben und 
außerhalb der Industrieländer oft nicht gegeben ist. 
In ihrer Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit ruft 
die EU-Kommission deshalb das Ziel aus, dass Chemi-
kalien sicher und nachhaltig (safe and sustainable) 
sein sollen [70]. Das Joint Research Center der EU ent-
wickelte in einem technischen Bericht Kriterien und 
Indikatoren für diese Chemikalienkategorie [254]. Ein 
wesentlicher Schritt wäre es, im Rahmen von REACH 
gefährliche Stoffe nur für unverzichtbare Anwendun-
gen (essential uses) zu registrieren, und diese an stren-
ge Auflagen zu knüpfen [83]. Über die stofflichen 
Eigenschaften hinaus sind Energie- und Ressourcen-
aufwand bei der Rohstoffgewinnung und der Herstel-
lung wichtige Kriterien zur Beurteilung der Nachhal-
tigkeit einer Chemikalie. Weiterhin sind Notwendigkeit 
und Umfang des Einsatzes einer Chemikalie wichtige 
Beurteilungskriterien. Das Umweltbundesamt hat eine 
Entscheidungshilfe in Form eines „Leitfadens für nach-
haltige Chemikalien“ [255]. Eine nachhaltige chemi-
sche Produktion bedeutet u. a. eine hohe Energie- und 
Ressourceneffizienz, eine Abwasser- und Abluftreini-
gung nach dem Stand der Technik sowie inhärent 
sichere Produktionsprozesse [256]. Dies erfordert inno-
vative Änderungen, z. B. die Nutzung (bio-)katalyti-
scher Prozesse, Synthesen bei niedrigen Temperaturen 
und Drucken, ein hohes Maß an Anlagensicherheit, 
den Einsatz von Mikroreaktoren sowie nicht zuletzt 
eine Änderung der Rohstoffbasis hin zu erneuerbaren 
Ausgangsmaterialien (siehe Abschnitt 7.3).

8. Nachhaltige Chemie
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Produkte der chemischen und verwandter Industrien 
werden verwendet, weil sie einen bestimmten Zweck 
erfüllen oder eine bestimmte Funktion bieten. Diese 
Funktion muss immer der Ausgangspunkt für Nach-
haltigkeitsbetrachtungen sein [257]. Die erste Frage 
lautet: Ist dieser Zweck oder diese Funktion notwen-
dig und wenn ja, wie lässt sich diese am besten errei-
chen? Die Berücksichtigung nicht-chemischer Alter-
nativen und alternativer Geschäftsmodelle, wie 
Dienstleistungen oder Leasing von Chemikalien, ist 
dabei wichtig. Die Geschäftsmodelle dürfen sich nicht 
ausschließlich auf wirtschaftliche Ziele zu konzen-
trieren. Erst wenn klar ist, dass eine chemische Ver-
bindung für den Zweck benötigt wird, stellt sich die 
Frage, welche chemische Verbindung diesen Zweck 
am besten erfüllen kann und wie dies am nachhal-
tigsten verwirklicht werden kann. Die Betrachtung 
geht dabei weit über die reine chemische Synthese 
hinaus. Der gesamte Lebensweg von der Rohstoffge-
winnung bis zum Nutzungsende unter Beachtung 
möglicher Wege der Rückgewinnung muss betrachtet 
werden. 
 
Um eine Innovation oder ein alternatives Produktan-
gebot erfolgreich einzuführen, ist die Einbeziehung 
sozialer und gesellschaftlicher Verbesserungen unum-
gänglich. Auf allen Ebenen müssen Innovationen ent-
wickelt werden, die verantwortungsvoll, vertrauens-
würdig, transparent und nachvollziehbar sind. Hierzu 
zählt auch, dass nachhaltige Chemie die Anforderungen 
der Gendergerechtigkeit erfüllen muss (siehe Kasten 
„Gender und Chemikalien“ auf der nächsten Seite). 
 
Um die 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung der Ver-
einten Nationen zu erreichen, muss sich die Praxis der 
chemischen Industrie an allgemeinen Nachhaltigkeits-
prinzipien wie Suffizienz, Konsistenz, Effizienz und 
Resilienz orientieren. Zusammen mit der Beachtung 
der Planetaren Leitplanken und des Vorsorgeprinzips 
kann dies neue wirtschaftliche Möglichkeiten schaf-
fen, die gleichzeitig gesellschaftlichen Nutzen stiften. 
 

Nachhaltige Chemie bedeutet außerdem vor allem, 
dass zumindest irreversible Schäden für die mensch-
liche Gesundheit und die Ökosysteme vermieden wer-
den ([249], [250]). Dies kann erreicht werden durch  
• chemische Produkte, die keine gefährlichen Eigen-

schaften haben, die die Umwelt und die Gesundheit 
belasten, 

• eine chemische Produktion, die so durchgeführt 
wird, dass sie keine Gefahr für Mensch und Umwelt 
darstellt und effizient im Hinblick auf Energie und 
Ressourcen ist, 

• Aufbereitung und Recycling, die von Anfang an 
berücksichtigt werden, 

• Stoffströme, die so gesteuert werden, dass sie die 
planetarischen Grenzen nicht überschreiten und 
ökologischen Kriterien genügen. 

 
Das International Collaborative Center for Sustainable 
Chemistry (ISC3) hat die zentralen Merkmale einer 
nachhaltigen Chemie aufgelistet [268]: 
1. HOLISTISCH: Der Chemiesektor richtet sich an den 

Zielen der Nachhaltigkeit aus. Dabei werden Wech-
selwirkungen zwischen verschiedenen Sektoren 
und den damit zusammenhängenden Zeitskalen 
berücksichtigt. 

2. VORSORGE: Es wird vermieden, dass sich Probleme 
und Kosten auf andere Bereiche, Sphären oder 
Regionen verlagern. Es werden keine Stoffe in 
Umlauf gebracht, die zur Bildung künftiger Altlas-
ten führen könnten. Bestehende Altlasten werden 
entsprechend dem Verursacherprinzip behandelt. 

3. SYSTEMISCHES DENKEN: Nachhaltige Chemie 
erfordert ein inter-, multi- und transdisziplinäres 
Denken auf einer soliden fachlichen Basis. 

4. ETHISCHE UND SOZIALE VERANTWORTUNG: Die 
Grundrechte und Menschenrechte aller Be -
wohner*innen der Erde werden eingehalten und 
Wohlergehen aller Lebewesen berücksichtigt. 
Gerechtigkeit, die Interessen gefährdeter Gruppen 
und die Förderung fairer, integrativer, kritischer 
und emanzipatorischer Ansätze in allen Bereichen, 
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wird durch vollständige Transparenz bei allen wis-
senschaftlichen und geschäftlichen Aktivitäten 
gegenüber allen Beteiligten und der Zivilgesell-
schaft vermieden. 

6. NACHHALTIGE UND VERANTWORTUNGSBE-
WUSSTE INNOVATION: Die chemischen und ver-
wandten Industrien werden von der molekularen 
bis zur makroskopischen Ebene von Produkten, 
Prozessen, Funktionen und Dienstleistungen in 
einer proaktiven Perspektive in Richtung Nachhal-
tigkeit transformiert. Die schließt eine kontinuier-

einschließlich Bildung, Wissenschaft und Techno-
logie werden, vorangetrieben. 

5. ZUSAMMENARBEIT UND TRANSPARENZ: Der 
Austausch, die Zusammenarbeit und das Recht 
aller Beteiligten auf Information zur Verbesserung 
der Nachhaltigkeit von Geschäftsmodellen, Dienst-
leistungen, Prozessen und Produkten werden 
gefördert. Die damit verbundenen Entscheidungen, 
einschließlich der ökologischen, sozialen und wirt-
schaftlichen Entwicklung auf allen Ebenen, werden 
transparent gestaltet. Jegliches „Greenwashing“ 

Gender und Chemikalien 
Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern sind in unserer Gesellschaft allgegenwärtig und beeinflussen 
auch die Welt der Chemie. Physiologische Differenzen zwischen Männern und Frauen führen oft zu 
unterschiedlichen Reaktionen auf chemische Belastungen. Insbesondere Frauen durchleben Lebens-
phasen, in denen der Körper besonders anfällig ist (wie Schwangerschaft, Stillzeit und Menopause) und 
können dabei angereicherte Chemikalien an die nachfolgende Generation weitergeben ([258], [259]). 
Unterschiedliche soziale Geschlechterrollen und -normen führen zu unterschiedlicher Exposition. Bei-
spielsweise sind Männer häufiger von Vergiftungen in (Industrie-)Arbeitsplätzen betroffen: Chemika-
lienbedingte Todesfälle sind etwa doppelt so häufig wie bei Frauen ([260]). Demgegenüber sind Frauen 
in Haushalt und Beruf in stärkerem Maße kontaminierter Innenraumluft ausgesetzt. Im medizinischen 
Bereich und in der Textilindustrie stellen sie die Mehrheit der Beschäftigten [261]. Sie verwenden mehr 
Haushaltschemikalien, Wasch- und Reinigungsmittel sowie Kosmetika ([260], [262], [263]). Verschiedene 
Geschlechterrollen in den Ländern des Südens führen zu unterschiedlichen Expositionen von Frauen 
und Männern z. B. gegenüber Agrar- und Bauchemikalien [261]. Die Nichtbeachtung dieser Gender-
aspekte kann negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zur Folge haben. 
Es besteht ein deutlicher Mangel an Daten, die nach Geschlechtern differenzieren („gender data gap“) 
[264]. Bedenklich ist auch, dass Daten über die gesundheitlichen Auswirkungen von Chemikalien in 
Medizin und Toxikologie insbesondere an erwachsenen Männern und zu wenig an Frauen und Kindern 
erhoben werden, was zur Missachtung anderer physiologischen Reaktionen bei Frauen führt [265]. 
Zusätzlich mangelt es an Forschungserkenntnissen zu den Auswirkungen von Chemikalien auf Trans- 
oder Inter-Personen.  
 
Ein nachhaltiges Chemikalienmanagement erfordert daher, die Auswirkungen von Maßnahmen in einem 
„Gender Impact Assessment“ (GIA) zu prüfen, um negative Auswirkungen auf Geschlechter erkennen 
und gender-responsive Maßnahmen ergreifen zu können [266] – denn eine nachhaltige Stoffpolitik 
muss auch bedeuten, dass  
• kein Geschlecht unter giftigen Chemikalien und strukturellen Ungleichheiten in der Chemie leidet, 
• alle Geschlechter als Akteur*innen des Wandels angesehen werden, 
• alle Geschlechter von einer Nachhaltigen Chemie profitieren ([264], [267]).
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liche vertrauenswürdige, transparente und nach-
vollziehbare Kontrolle mit ein. 

7. CHEMIKALIENMANAGEMENT: Chemikalien und 
Abfällen werden während ihres gesamten Lebens-
zyklus zur Vermeidung von Persistenz, Toxizität und 
Bioakkumulation sowie anderer Schäden durch 
chemische Stoffe, Materialien, Verfahren, Produkte 
und Dienstleistungen für Mensch und Umwelt 
umweltgerechten gemanagt und überwacht. 

8. ZIRKULARITÄT: Die Möglichkeiten und Grenzen 
einer Kreislaufwirtschaft, einschließlich der Verrin-
gerung der gesamten Stoff-, Material- und Produkt-
ströme sowie der damit verbundenen Energieströme 
in allen räumlichen und zeitlichen Maßstäben und 
Dimensionen, insbesondere in Bezug auf Volumen 
und Komplexität werden berücksichtigt. 

9. GRÜNE CHEMIE: Im Rahmen der Anwendung 
nachhaltiger Chemie werden so viele der 12 
Grundsätze der grünen Chemie wie möglich erfüllt, 
wobei die Verringerung von Gefahren im Mittel-
punkt steht, wenn Chemikalien zur Erbringung 
einer Dienstleistung oder Funktion benötigt wer-
den, wann und wo immer dies mit der Nachhal-
tigkeit vereinbar ist.20 

10. LEBENSZYKLUS: Die oben genannten Prinzipien 
werden für den gesamten Lebenszyklus von Pro-
dukten, Prozessen, Funktionen und Dienstleistun-
gen auf allen Ebenen und in allen Sektoren pro-
aktiv in Richtung Nachhaltigkeit angewandt. 

 
Die nachhaltige Chemie nimmt die wesentlichen 
Schnittstellen von Chemikalieneinsatz mit Gesund-
heit, Klima, Ernährung, Energiebereitstellung, Res-
sourcenverbrauch in den Blick. Sie geht damit über 
die zwölf Prinzipien der „Grünen Chemie“ [31] hinaus 
und orientiert sich an den Funktionen, die chemische 
Stoffe erfüllen sollen. Damit werden auch soziale, 
wirtschaftliche und ethische Aspekte einbezogen.  
 
Auch das Umweltbundesamt kennzeichnete 2021 die 
wesentlichen Charakteristika eines nachhaltigen Che-
mikalienmanagements [269]:  

„1. Grundsätzlich sollte immer die Verwendung 
von Stoffen bevorzugt werden, die der Gesund-
heit und der Umwelt keinen Schaden zufügen. 

2. Gefährliche Stoffe dürfen nur noch verwendet 
werden, wenn es unbedingt im Interesse von 
Gesellschaft und nachhaltiger Entwicklung liegt 
und es keine alternativen Lösungen gibt. Ein 
Beispiel ist die Abwägung der Verwendung von 
per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, zu 
denen auch Perfluoroktansäure gehört. Wo die-
se Stoffe heutzutage noch unverzichtbar sind, 
wird derzeit auf europäischer Ebene diskutiert. 

3. Die Kreislaufwirtschaft benötigt schadstofffreie 
Materialströme. Das bedeutet, dass über die 
gesamte Kette hinweg bekannt sein muss, wel-
che Chemikalien in den Produkten enthalten 
sind, dass diese unbedenklich sind und dass die 
Rohstoffe nachhaltig bereitgestellt werden. 
Bedenkliche Stoffe, die dennoch in Materialien 
enthalten sind, müssen je nach Bedarf in siche-
ren Kreisläufen sorgsam gemanagt oder aus-
geschleust werden. Der daraus resultierende 
Energiebedarf ist bei den Maßnahmen zu 
berücksichtigen. 

4. Die Gesellschaft muss ein nachhaltiges Maß 
für ihren Chemikalienbedarf finden. Anders ist 
ein nachhaltiger Energie- und Ressourcenver-
brauch kaum zu erreichen. Gefährliche Stoffe 
durch andere Stoffe zu ersetzen, reicht nicht 
aus. Da Chemikalien Teil unserer Lebensumwelt 
sind und auch zukünftig für nachhaltige Lösun-
gen vielfältig gebraucht werden, muss der Ein-
satz aller synthetischen Chemikalien grund-
sätzlich immer hinterfragt und mögliche 
Auswirkungen auf Klima und Biodiversität  mit-
bedacht werden. 

5. Auch für Chemikalien muss Klimaneutralität 
über ihren Lebenszyklus hinweg erreicht wer-
den. Die Chemieindustrie bietet innovative 
Lösungen, um Energie regenerativ zu erzeugen 
und zukünftig auch auf nicht-fossile Rohstoffe 
zurückzugreifen, sowie energieeffizienter zu 

20 Zu den Prinzipien der 
Grünen Chemie vgl. [31].
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werden. Gleichzeitig ist sie jedoch mit ihrem 
hohen Energieverbrauch und globalen Wachs-
tum derzeit eine wichtige CO2-Emittentin und 
damit Treiberin des Klimawandels. 

6. Klare Kriterien und Indikatoren können der 
Industrie, aber auch Verbraucherinnen und Ver-
brauchern sichtbar machen, inwieweit ein Pro-
dukt zu den benannten Nachhaltigkeitsaspek-
ten beiträgt. Diese Indikatoren werden benötigt, 
um zwischen Chancen und Risiken abwägen zu 
können.“ 

 
Wie lässt sich die Entwicklung von Chemikalien, Pro-
dukten und deren Anwendungsbereichen im Sinne 
Nachhaltiger Chemie messen? Dafür benötigt man 
Indikatoren, die an Grundsätzen der Nachhaltigen 
Chemie ausgerichtet sind, und dies am besten auf 
globaler Ebene (siehe Kasten „Indikatoren für eine 
Nachhaltige Chemie“ auf der nächsten Seite). 
 
Die zehn Merkmale der Nachhaltigen Chemie [268] 
verdeutlichen, dass die Transformation in Richtung 
auf eine nachhaltige Chemie eine grundsätzliche 
neue Herangehensweise erfordert. Der Ausgangs-
punkt des Zweckes oder der Funktion eines Produktes, 
einer Produktion oder einer Dienstleistung erfordert 
eine ganzheitliche Herangehensweise. Dies stellt auch 
eine besondere Herausforderung für die Ausbildung 
der Mitarbeiter*innen in chemischen Berufen und ins-
gesamt für alle Berufe in der chemischen Industrie 
dar [273]. Die Zusammenarbeit in interdisziplinären 
Teams muss sowohl in der Wissenschaft als auch in 
der Industrie und Behörden vorangetrieben und 
gefördert werden. In die fachliche Ausbildung von 
Chemiker*innen müssen Nachhaltigkeitsthemen und 
das inter-, multi- und transdisziplinäre Denken inte-
griert werden. Dazu muss die Bedeutung von chemi-
schen Produkten in verschiedenen Branchen und in 
der Gesellschaft – einschließlich Ökonomie und Nach-
haltigkeit – vermittelt werden.  
Ein aktuelles Beispiel aus der Pharmaindustrie (Roche 
Group) verdeutlicht allerdings die Schwierigkeiten 

beim Ausstieg aus Chemikalien, welche durch die 
Europäische Chemikalienagentur als besorgniserre-
gende Stoffe (SVHC) klassifiziert wurden [274]. Im 
Rahmen der Studie wurden 37 problematische Sub-
stanzen im Unternehmen identifiziert, jedoch musste 
bei 27 eine Ausnahme vom ambitionierten Ausstiegs-
ziel gemacht werden. Als Gründe für die Ausnahmen 
gab das Unternehmen unter anderem technische 
Schwierigkeiten, wie fehlende Testzeiträume für neue 
Syntheseabläufe in der laufenden Produktion, man-
gelnde Alternativ-Chemikalien und die hohen 
behördlichen Beweispflichten zur Unbedenklichkeit 
eines alternativen Herstellungsprozesses im Rahmen 
laufender Produktionsgenehmigungen an. Dennoch 
hält das Unternehmen einen Ausstieg aus den pro-
blematischen Chemikalien innerhalb von 10 Jahren 
für möglich. Die lange Umstellungsphase in der 
Industrie unterstreicht die zentrale Rolle der prospek-
tiven Bewertung, sodass Chemikalien bereits vor Ein-
tritt in den Markt als problematisch erkannt werden. 
Technischer Fortschritt und Nachhaltigkeit in der 
Chemie basieren auf einer konsequenten Verfolgung 
des Vorsorgeprinzips, sodass Risiken bereits vor der 
Marktreife eines Produkts erkannt und vermieden 
werden. 
 
Ein nachhaltiger Pfad für die Chemie lässt sich aber 
nur finden, wenn die Intensität der Chemikalienpro-
duktion und –verwendung weltweit nicht weiter 
steigt, sondern deutlich abnimmt (siehe Abschnitt 
7.3) [275]. 
 
Die aus dem Kapitel 8 abgeleiteten Forderungen des 
BUND zur nachhaltigen Chemie sind in Abschnitt 9.5 
zusammengestellt.



Indikatoren für eine Nachhaltige  Chemie 
Die Diskussion über nachhaltige Chemie auf globaler Ebene begann 2016 bei der zweiten UN-Umwelt-
versammlung UNEA 2, die UNEP u. a. beauftragte, „einen Bericht zu erstellen, der SAICM dabei unterstützt, 
Chancen der nachhaltigen Chemie zu prüfen. Dabei sollen die Beziehungen zu Strategien des nachhaltigen 
Konsums und Produktion und die Möglichkeiten dargestellt werden, was nachhaltige Chemie zur Errei-
chung der Ziele der 2030 Agenda beitragen kann.“ („to prepare a report… to assist the Strategic Approach 
to International Chemicals Management in considering the opportunities presented by sustainable che-
mistry, including linkages to sustainable consumption and production policies, and the possibilities that 
sustainable chemistry may offer of contributing to the achievement of the 2030 Agenda“) [270]. Ein 
Meilenstein auf diesem Weg ist das „Green and Sustainable Chemistry Framework Manual“ [271], an dem 
Fachleute aus Industrie, Wissenschaft, Administration und Umweltverbänden mitwirkten. Diese Veröf-
fentlichung sowie das o. a. Diskussionspapier von ISC3 [268] werden in einem vom Umweltbundesamt 
beauftragten Projekt [272] für die Entwicklung von Nachhaltigkeitsindikatoren für das internationale 
Chemikalienmanagement genutzt. Die daraus abgeleiteten Kriterien für Indikatoren sind in der folgenden 
Tabelle dokumentiert.
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Nachhaltige Chemie als Orientierung und Schrittmacher für das „Sound Management of 
 Chemicals and Waste“

H) Nachhaltigkeit 
Systemisches Denken ist die Voraussetzung für die Erreichung der Ziele der Agenda 2030: Mögliche 
Zielkonflikte können durch systemisches Denken identifiziert und bewältigt werden. Sektoren, die mit 
chemischen Substanzen umgehen, tragen zur nachhaltigen Entwicklung in Übereinstimmung mit den 
diesbezüglichen nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs) bei. Dabei beachten sie folgende Einzelkriterien 
(H1–H5). 
 
H1) Verantwortungsbewusste Innova tionen 
Entwicklung nachhaltiger Lösungsansätze und sicherer, nicht ähnlich problematischer Alternativen für 
besorgniserregende Chemikalien durch Kooperation bei Innovationen, nicht-chemischen Alternativen, 
Geschäftsmodelle wie Chemikalienleasing oder Mechanismen zur erweiterten Herstellerverantwortung. 
Förderung der Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungsketten zur Förderung der Zirkularität 
 
H2) Inter- und Multi diziplinarität, Holisitischer Ansatz 
Berücksichtigung der Schnittstellen mit anderen dringlichen Themen (Gesundheit, Umwelt, Klima, 
Ressourcen/ Abfall/ Zirkularität, biologische Vielfalt, Ernährung etc.) im gesamten Lebenszyklus che-
mischer Substanzen, wobei eine Problemverlagerung in andere Sektoren oder die Entstehung von 
Altlasten zu vermeiden ist.

Tabelle: Kriterien für die Entwicklung von Indikatoren in Bezug auf die zentralen 
Merkmale der nachhaltigen Chemie (ISC3) und des „Green and Sustainable Chemistry 
Framework“ (UNEP) (nach [272])
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Die identifizierten Indikatoren sollen auf bei der Internationalen Chemikalienkonferenz ICCM5 im Sep-
tember 2023 vorgestellt und diskutiert werden. Die Indikatoren sollten sich möglichst einfach ermitteln 
lassen sowie die Herkunft der Daten transparent sein. In diesem Sinne werden u. a. Indikatoren vorge-
schlagen für  
• eine Verringerung des Gebrauchs gefährlicher Chemikalien und daraus entstehender Gesundheitsschäden, 
• eine Unterstützung des Klimaschutzes durch Produktion und Produkte der Chemieindustrie, 
• einen Verzicht auf Subventionen für fossile Grundstoffe, 
• ein nachhaltiges Management von Nährstoffen (v. a. Stickstoff), 
• einen schonenden Umgang mit Ressourcen für die Rohstoffgewinnung, 
• eine Verwertung von Abfällen, 
• Maßnahmen der Chemieindustrie für mehr Produktions- und Produktsicherheit. 
Diese Übersicht spiegelt die Notwendigkeit wider, den Gebrauch von Chemikalien von der Herstellung 
bis zum Abfall zu betrachten und systemisch mit anderen nur global lösbaren Themen zu verbinden.  
 

H3) Soziale Verantwortung 
Förderung und Sicherstellung von Gesundheit und Sicherheit; faire, inklusive und emanzipatorische 
Arbeitsbedingungen; Beachtung der Menschenrechte und der Gerechtigkeit in allen Bereichen ein-
schließlich Erziehung und Wissenschaft. Verringerung von Ungleichheiten und gerechte Verteilung 
des Nutzens. 
 
H4) Transparenz und Informationsaustausch 
Ermöglichung des Rechts auf Wissen (right to know) im gesamten Lebenszyklus. Förderung des Wis-
senstransfers auf allen Stufen unter Einbezug aller Akteure (Wissenschaft, Erziehung, Wirtschaft, Regie-
rung, Verwaltung) 
 
H5) Ressourcenmanagement und Zirkularität 
Nachhaltiges Management von Ressourcen, Materialien, Energie und Produkten (Extraktion von Roh-
stoffen, Produktion, Anwendung, Logistik, Recycling, Ende des Produktlebenswegs), um Zirkularität im 
gesamten Lebenszyklus ohne Kontamination zu ermöglichen.
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Eine nachhaltige Stoffpolitik muss verstärkt die Persis-
tenz von Stoffen und die Mengenströme der Stoffe 
von der Wiege bis zur Wiederverwendung oder der 
Beseitigung als Abfall in den Fokus nehmen. Stoffpolitik 
muss sich deshalb an folgenden Leitsätzen orientieren: 
• Stoffpolitik ist heute international. Die Belastung des 

Systems Erde mit Chemikalien hat ein bedenkliches 
Ausmaß erreicht. Zum Teil werden die planetaren 
Leitplanken bereits überschritten. Dies gilt insbeson-
dere auch für die Leitplanke „Neue Substanzen“. Um 
gegenzusteuern, sind die Nachhaltigkeits-Ziele der 
Vereinten Nationen („Sustainable Development 
Goals“) ernst zu nehmen und verbindliche Maßnah-
men zu deren Umsetzung zu ergreifen. 

• Stoffpolitik muss sich verstärkt an den Prinzipien der 
Vorsorge und Nachhaltigkeit ausrichten. Dies bedeu-
tet insbesondere, Persistenz als zentrales Gefähr-
dungsmerkmal konsequent zu beachten – auch bei 
Stoffen, die zu persistenten Abbauprodukten umge-
wandelt werden sowie bei Stoffen, die wie Kunst-
stoffe in großen Mengen in die Umwelt eingetragen 
werden, ohne andere Gefahrenmerkmale wie Toxizi-
tät aufzuweisen. 

• Stoffströme sind regional und weltweit zu verlang-
samen und zu verkleinern und der Ressourcenver-
brauch insgesamt zu verringern. Dies bedeutet vor 
allem, weniger nicht nachhaltig einsetzbare Chemi-
kalien zu verwenden. Dies lässt sich über eine höhere 
Ressourceneffizienz, Kreislaufführung und Suffizienz 
beim Umgang mit Stoffen und Materialien erreichen. 

• Stoffpolitik ist eng mit Ressourcen- und Klimaschutz 
verknüpft. Nachhaltige Chemie muss helfen, den Res-
sourcenverbrauch und die Emissionen an Treibhaus-
gasen deutlich zu verringern. Herausforderungen sind 
etwa, die geeigneten Stoffe und Verfahren für eine 
umweltverträgliche Mobilität und klima- und res-
sourcenschonendes Bauen zu finden. 

• Stoffpolitik ist auch mit dem Biodiversitätsschutz 
verknüpft. Verschmutzungen der Umwelt tragen in 
erheblichem Maße zum Rückgang der biologischen 
Vielfalt bei. Stoffeinträge in Wasser, Boden und Luft 
bewirken ebenso Biodiversitätsverluste wie der groß-

flächige Anbau biogener Rohstoffe und Futtermittel 
und die Ausbringung von Pestiziden und Dünge -
mitteln. 

• Stoffpolitik und Kreislaufwirtschaft sind miteinander 
zu verbinden. Eine Reduzierung der Stoffströme kann 
nur gelingen, wenn die Abfallhierarchie konsequent 
beachtet wird. Dies bedeutet auch, dass die gesetz-
lichen Grundlagen des Stoff-, Produkt- und Abfall-
rechts zu integrieren sind und sich gegenseitig ergän-
zen müssen. 

 
Nachhaltige Stoffpolitik richtet sich an alle Akteure: 
• den Staat, der durch konkrete Vorschriften und 

Genehmigungen sowie durch indirekte Anreize wie 
Steuern und Abgaben das Verhalten von Unterneh-
men und Verbraucher*innen mit dem Ziel einer nach-
haltigen Ökonomie und eines sicheren Umgangs mit 
Stoffen steuert, 

• die Unternehmen, die ihrer Verantwortung in einer 
globalen Wirtschaft gerecht werden und nachhaltige 
Produkte bereitstellen, sowie 

• die Verbraucher*innen, die unter Beachtung fachlich 
korrekter Informationen ihren Lebensstil an den Prin-
zipien der Nachhaltigkeit und insbesondere der Suf-
fizienz ausrichten. 

 
Das alles ist nicht neu. Die wichtigsten Grundzüge eines 
nachhaltigen Chemikalienmanagements sind bereits 
1993 beschrieben und illustriert worden (siehe Abb. 5 
auf der nächsten Seite): Danach steht „ökologisches 
Design“ im Zentrum. Solch ein Design zielt darauf ab, 
nur Chemikalien und Stoffe zu verwenden, deren 
Umweltauswirkungen so gering wie möglich sind. Es 
sollen also nur Stoffe eingesetzt werden, die möglichst 
nicht persistent, aber auch nicht mobil oder toxisch 
sind und sich auch nicht anreichern. Und um die 
Gesamtexposition des Menschen und der Ökosysteme 
zu senken ist sowohl der Chemikalienverbrauch durch 
Erhöhung der Effizienz und mehr Suffizienz zu redu-
zieren als auch gebrauchte Produkte durch Reparatur, 
Wiederverwendung oder Recycling wieder dem Wirt-
schaftskreislauf zuzuführen (Konsistenz).

9. Leitsätze zur Stoffpolitik – Forderungen des 
BUND
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Der BUND fordert eine nachhaltige Chemie sowie 
eine konsequente Umsetzung einer nachhaltigen 
Ressourcen- und Stoffpolitik unter besonderer 
Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips. 
 
Dies bedeutet im Einzelnen: 
 
9.1 Forderungen zur Weiterentwicklung der 

internationalen Stoffpolitik 
Stoffpolitik braucht heute angesichts der stetig 
anschwellenden Produktion von Chemikalien und der 
internationalen Verbreitung gefährlicher Stoffe und 
Abfälle einen globalen Ansatz, damit die planetaren 
Belastungsgrenzen nicht weiter überschritten werden. 

• Stoffpolitik muss mit den Sustainable Development 
Goals (SDGs) der Vereinten Nationen verknüpft 
werden, insbesondere in Bezug auf SDG 12 zur 
nachhaltigen Produktion und Nutzung sowie SDG 
3, welches Maßnahmen gegen die gesundheitlichen 
Folgen der Chemikalienbelastung fordert. Die SDGs 
müssen mehr sein als bloße Absichtserklärung, son-
dern bedürfen der Entwicklung geeigneter Maß-
nahmen zu deren Umsetzung. 

• Es braucht eine globale Rahmenkonvention zum 
nachhaltigen Management von Stoffen, Materia-
lien und Ressourcen, die wirksame globale Be -
schränkung der Produktion und Verwendung von 
Chemikalien vorsieht, um die planetaren Grenzen 

Abbildung 5: Minimierung 
der Chemikalienrisiken 
durch Reduzierung von 
 Exposition und Wirkung 
(nach Friege [276]) 
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einzuhalten. Eine solche Konvention soll als Dach 
die bestehenden internationalen Reglungen mit 
umfassen und gleichzeitig für eine übergeordnete 
Strategie zur deutlichen Reduktion von Umwelt-
belastungen durch Chemikalien und Ressourcen 
führen und Regelungen für ein Stoffstrommana-
gement entlang der Wertschöpfungskette beinhal-
ten. Der „Strategic Approach to an International 
Chemicals Management (SAICM)“-Prozess kann als 
Grundlage für eine Weltchemikalienkonvention 
weiterentwickelt werden. Die beschlossenen Maß-
nahmen müssen verbindlich werden, Indikatoren 
zur Messung der Zielerreichung sind zu entwickeln 
und festzulegen. Dabei ist die Durchsetzung eines 
nachhaltigen Chemikalien- und Abfallmanage-
ments unter Berücksichtigung des Verursacherprin-
zips („Polluter pays Principle“) erheblich zu 
beschleunigen. Die Länder des Ostens und Südens 
müssen im Aufbau eines eigenen Chemikalienma-
nagementsystems unterstützt werden. 

• Konsequente Erweiterung und Vollzug der interna-
tionalen Chemikalien-Übereinkommen, insbeson-
dere auch zur Verhinderung illegaler Exporte 
gefährlicher Abfälle (Basler Übereinkommen). 

• Das derzeit verhandelte globale Plastikabkommen 
muss zu einer wirksamen Beschränkung von Pro-
duktion, Verwendung und des Abfallvolumens von 
Plastik führen Es sollte unter dem Dach einer 
zukünftigen globalen Rahmenkonvention zum 
nachhaltigen Management von Stoffen, Materia-
lien und Ressourcen als ein wesentliches Element 
integriert werden. 

• Der Export gefährlicher Abfälle aus der EU in Ent-
wicklungs- und Schwellenländer ist durch konse-
quente Kontrollen und Verfolgen von Verstößen 
gegen das Basler Übereinkommen zu unterbinden. 

• Die Fragmentierung des internationalen Chemika-
lien- und Abfallmanagements auf zahlreiche Foren 
muss beendet werden, um ein konsistentes Vorge-
hen zu ermöglichen. Ein wissenschaftliches Begleit-
gremium (Science Policy Panel) zum Management 
von Chemikalien und Abfällen ist entsprechend dem 

Beschluss von UNEA 5.2 (United Nations Environ-
ment Assembly) einzurichten und mit vergleichba-
ren Kompetenzen und Finanzierung auszustatten 
wie IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) und IPBES (Intergovernmental Platform 
on Biodiversity and Ecosystem Services). Bei der 
Berufung der Mitglieder ist besonders auf deren 
Unabhängigkeit zu achten, damit keine Interessen-
konflikte entstehen. 

• Entwicklung internationaler Regeln zur Verringe-
rung der Komplexität globaler Stoffströme, um eine 
zirkuläre Ökonomie zu ermöglichen. Globale Maß-
nahmenpläne zur Senkung der Umwelteinträge mit 
Phosphor und reaktivem Stickstoff sowie ein kon-
sequenter Vollzug und eine Verschärfung der Dün-
gebestimmungen auf nationaler und EU-Ebene. 

 
9.2 Forderungen zur Weiterentwicklung der 

europäischen Chemikalienpolitik 
• In einigen wesentlichen Punkten muss diese Che-

mikalienverordnung fortentwickelt werden, damit 
sie effektiver zur Umsetzung des „Green Deal“ und 
der EU-Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit 
beitragen kann. Inkonsistenzen zwischen den diver-
sen stoffbezogenen gesetzlichen Regelungen müs-
sen beseitigt werden. 

• Konsequente Umsetzung des Vorsorgeprinzips zur 
Vermeidung bisheriger Fehler, als erst zu spät rea-
giert wurde, nachdem die schädlichen Wirkungen 
erkannt wurden. 

• Die in der „Chemikalienstrategie für Nachhaltig-
keit“ vorgesehenen Weiterentwicklungen sind zeit-
nah umzusetzen, um das Ziel einer „giftfreien 
Umwelt“ zu verfolgen. Sie dürfen keinesfalls ver-
wässert werden. 

• In diesem Sinne ist die EU-Kommission aufgefor-
dert, baldmöglichst einen ambitionierten Entwurf 
einer REACH-Novellierung vorzulegen. 

• Es sind klarere und strengere Anforderungen an 
(Import-)Erzeugnisse, Zwischenprodukte, Polymere 
und Nanomaterialien erforderlich. 

• Bei Chemikalien, die in der Umwelt bestimmungs-
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gemäß mit anderen Stoffen Folgeprodukte bilden, 
sind diese Transformationsprodukte zu identifizie-
ren, zu untersuchen und zu bewerten. 

• Effiziente, zahlreichere Kontrollen („Compliance 
Checks“) von Registrierungsdossiers auf EU-Ebene 
sowie strengere Verpflichtungen zu deren korrekter 
Umsetzung und Aktualisierung sind notwendig. In 
gravierenden Fällen müssen Registrierungen für 
ungültig erklärt, Vermarktung und Verwendung der 
betreffenden Stoffe gemäß dem REACH-Prinzip 
„Keine Daten, kein Markt“ verboten werden. 

• Neben Kontrollen von Dossiers müssen auch Pro-
dukte vermehrt auf REACH-Konformität geprüft 
werden. Es braucht starke Sanktionen und Bußgel-
der, um Schadstofffreie Produkte und Wettbe-
werbsgleichheit zu garantieren. Dafür ist eine Har-
monisierung der Durchsetzung aller nationaler 
Vollzugsbehörden der EU-Mitgliedsstaaten und 
deren Ausstattung mit den nötigen mitteln not-
wendig. 

• Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) muss 
alle Stoffe bekanntgeben, für die keine vollständi-
gen toxikologischen und ökotoxikologischen Daten 
vorliegen sowie die Namen von Unternehmen und 
anderen Registranten offenlegen, die unzureichen-
de oder fehlerhafte Dossiers nicht umgehend kor-
rigieren. 

• Es sind klarere Anforderungen an den Informati-
onstransfer in der Produktkette bis hin zum Recyc-
lingunternehmen zur Herstellung von Transparenz 
über die stoffliche Zusammensetzung von Produk-
ten und potenzielle Risiken erforderlich. 

• Es muss eine gemeinsame Bewertung von Stoff-
gruppen („Grouping“) erfolgen, um die Regulierung 
besorgniserregender Stoffe zu beschleunigen und 
um unangemessene Substitutionen durch struktu-
rell ähnliche Stoffe zu vermeiden. Die per- und 
polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) können 
hierbei als Muster für andere Stoffgruppen, z. B. 
Weichmacher, dienen. 

• Stoffe mit gefährlichen Eigenschaften dürfen nicht 
mehr in verbrauchernahen Anwendungen genutzt 

werden (konsequente Anwendung des „generic risk 
approach“) oder in Stoffkreisläufe zum Recycling 
gelangen. Bei besorgniserregenden Stoffen ist die 
gefährlichkeitsbasierte Bewertung Grundlage für 
Beschränkungen und Verbote. Nur unverzichtbare 
Anwendungen (essential uses) sind befristet anzu-
erkennen. 

• Substanzen, die persistent, mobil und toxisch (PMT) 
oder sehr persistent und sehr mobil (vPvM) sind, 
sollen ebenso wie hormonell wirksame Substanzen 
zu den besonders besorgniserregenden Stoffen zäh-
len. Die Kriterien für Einstufung und Kennzeich-
nung in der CLP-Verordnung sind entsprechend zu 
erweitern. 

• Die Bewertung über mehrere Rechtsverordnungen 
hinweg soll durch Anwendung des Prinzips „One 
substance – one assessment“ vereinfacht werden, 

• Es muss eine Reduktion des Einsatzes von Pestiziden 
und Bioziden durch Änderung der landwirtschaft-
lichen Praxis bzw. geringere Verwendung von Bio-
ziden erfolgen. Umweltgefährdende Arzneimittel 
müssen verschreibungspflichtig werden. 

• Das Verursacherprinzip muss deutlicher verankert 
und Abgaben auf den (Internet-)Handel mit besorg-
niserregenden Stoffen und Produkten, die solche 
enthalten, eingeführt werden. Dadurch erzielte Ein-
nahmen sollten in die Finanzierung der Überwa-
chung fließen. 

 
9.3 Forderungen zur Weiterentwicklung der 

Stoffbewertung und des 
Chemikalienmanagements 

Neben Toxizität und Ökotoxizität sind Anreicherung, 
Mobilität im Wasserkreislauf und insbesondere Per-
sistenz zentrale Gefährlichkeitsmerkmale bei der 
Stoffbewertung. Ein besonderes Augenmerk ist indi-
rekten Wirkungen, Kombinationswirkungen sowie der 
Bewertung von Nanomaterialien und endokrinen Dis-
ruptoren zu widmen. Die Persistenz von Stoffen ver-
dient besondere Beachtung, da sich gezeigt hat, dass 
viele langlebige Stoffe zu späteren Schäden in der 
Umwelt führen, die bei der Einführung dieser Stoffe 
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noch nicht vermutet wurden. Deshalb sind insbeson-
dere folgende Maßnahmen erforderlich: 
• Verhinderung des irreversiblen Eintrags syntheti-

scher persistenter Stoffe in die Umwelt. 
   Maßnahmen zur ökologisch verträglichen Rückho-

lung und Beseitigung bestehender Kontaminatio-
nen mit persistenten Materialien wie Kunststoffen 
unter Anwendung des Verursacherprinzips. 

• Verhinderung des irreversiblen Eintrags syntheti-
scher bioakkumulierender Stoffe in die Umwelt. 

• Verhinderung des irreversiblen Eintrags syntheti-
scher hochmobiler stabiler Stoffe in den Wasser-
kreislauf. 

• Verhinderung der Belastung von Mensch und 
Umwelt mit hormonell wirksamen synthetischen 
Stoffen (endokrinen Disruptoren). 

• Ausstieg aus Herstellung und Verwendung beson-
ders kritischer Stoffgruppen. Die per- und polyfluo-
rierten Alkylsubstanzen (PFAS) sollen bis 2030 mög-
lichst vollständig nicht mehr hergestellt und 
verwendet werden. 

• Berücksichtigung von Kombinationswirkungen von 
Stoffen in Stoffgemischen und bei kombinierter 
Anwendung mehrerer Produkte. Der in der Chemi-
kalienstrategie für Nachhaltigkeit vorgesehene 
„Mixture assessment factor“ (MAF) ist rasch zu 
implementieren. 

• Weiterentwicklung und Einführung angepasster 
Prüf- und Bewertungsstrategien zur Einschätzung 
der besonderen Risiken von Nanomaterialien. 

   Entwicklung eines Steuerungs- und Regelungssys-
tem, um die Entwicklungen dieser Technologie zu 
verfolgen und einen sicheren Umgang mit diesen 
Materialien zu gewährleisten. 

• Prüf- und Bewertungsstrategien biopersistenter 
Fasern. 

• Partizipative, kritische Begleitung der Entwicklung 
von „Advanced Materials“. 

   Priorisierung potenziell umweltgefährlicher Pro-
dukte und Entwicklung von „Safe by Design“-Kon-
zepten. 

• Umsetzung einer wirksamen Spurenstoff-Strategie. 

Einführung von gesetzesübergreifenden Maßnah-
men, um den Eintrag von Spurenstoffen in Gewäs-
ser zu reduzieren, u. a. Ausbau von Kläranlagen mit 
der vierten Reinigungsstufe. 

• Minimierung der Einträge von Stoffen in die 
Umwelt, die in großen Mengen hergestellt werden 
und nicht in geschlossenen Kreisläufen verwendet 
werden wie Waschmittel, Plastikprodukte, Schmier-
stoffe, Produkte des täglichen Bedarfs, Kosmetika 
und Arzneimittel. 

 
9.4 Forderungen für ein nachhaltiges 

Stoffstrommanagement 
Beginnend mit der Gewinnung von Rohstoffen bis 
zur Wiederverwertung und Beseitigung von Abfällen 
sind die Stoffströme und der Ressourcen- und Was-
serverbrauch zu reduzieren (Minimierungsgebot). Der 
derzeitige Verbrauch von Energie und Ressourcen ist 
nicht nachhaltig; es entsteht zu viel Entropie. Dies 
lässt sich mit der Beachtung folgender Forderungen 
ändern: 
• Es bedarf eines kreislaufwirtschaftsfähigen, zirku-

lären Produktdesigns. Bereits bei der Entwicklung 
und Gestaltung von Produkten sind Fragen eines 
nachhaltigen Stoffstrommanagements zu berück-
sichtigen. Hierzu sind auch die Ausbildungsziele 
und -kriterien von Design-Studiengängen zu prüfen 
und ggf. zu reformieren (siehe auch Abschnitt 9.6). 

• Der Einsatz von umwelt- und gesundheitsgefähr-
dender Chemikalien ist auf essentielle Anwendun-
gen zu beschränken. Gefährliche Stoffe sind aus 
Stoffkreisläufen auszuschleusen. 

• Es bedarf rechtlicher Regelungen zur Transparenz 
von bewusst hinzugefügten Inhaltsstoffen (inklu-
sive kritischer Verunreinigungen) für die Produkte 
aller Sektoren. Diese müssen für alle Akteure (z. B. 
Lieferkette, Zivilgesellschaft, Recycler) leicht und 
verständlich zugänglich sein. Globale Standards zur 
Produkttransparenz sind notwendig. 

• Es braucht eine Trendumkehr bei der Chemikalien-
produktion: Eine deutliche Senkung der Produkti-
onsmengen ist notwendig. Dazu muss der Chemi-
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kalienverbrauch durch höhere Effizienz und mehr 
Suffizienz geringer werden. Die (deutlich reduzierte) 
Rohstoffbasis muss sich mittelfristig ändern: Dazu 
sind nachhaltige Wege zur regenerativen Bereit-
stellung von Rohstoffen zu entwickeln. Konkrete 
Reduktionsziele für den Einsatz von Chemikalien 
und Ressourcen sind zu formulieren. 

• Prozesse sind so zu gestalten, dass sie eine hohe 
Energieeffizienz haben und wenig Verluste durch 
Entropiezunahme etwa durch Feinverteilung in Pro-
dukten und dadurch anschließend in der Umwelt 
(Dissipation) eintreten. 

• Bei der Herstellung von Stoffen und Produkten ist 
der Chemikalieneinsatz entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette bis zum fertigen Produkt mög-
lichst gering zu halten. 

• Eine vergleichende Beurteilung des kumuliertem 
Energie- und Ressourcenaufwands (KEA, KRA) sowie 
der Treibhausgas (THG)-Emissionen von Produkten 
und Prozessen ist notwendig und muss im EU-Sevil-
la-Prozess – also in den EU-BVT-Merkblättern 
(BREFs) – berücksichtigt werden. 

• Stoffliche Ressourcen sind sparsam zu nutzen. Bei 
der Rohstoffgewinnung sind Einträge durch Mobi-
lisierung des Rohstoffs und seiner Nebenstoffe in 
die Umwelt zu vermeiden. 

• Es sind Maßnahmen zur Förderung und Ausweitung 
des Recyclings kritischer Rohstoffe wie Lithium, 
Kobalt, Neodym oder Tantal erforderlich. 

• Eine internationale Vereinbarung im Kontext einer 
Rahmenkonvention zum nachhaltigen Manage-
ment von Stoffen, Materialien und Ressourcen zur 
globalen Deckelung der Rohstoffentnahme ist not-
wendig. 

• Ein europäisches und ein deutsches Ressourcen-
schutzgesetz mit anspruchsvollen Zielvorgaben sind 
notwendig. 

• Es bedarf einer Förderung des nachhaltigen Kon-
sums und der nachhaltigen öffentlichen Beschaf-
fung. Verbraucher*innen benötigen mehr Informa-
tion und Beratung, um ihr Konsumverhalten und 
ihren Lebensstil den Nachhaltigkeitserfordernissen 

anpassen zu können (Suffizienz). Dazu bedarf es 
auch ökonomischer Anreize zur Steuerung des Ver-
braucherverhaltens. 

• Gesetzliche Regelungen sind nötig, um die Vernich-
tung neuwertiger gebrauchsfähiger Waren weitge-
hend zu verhindern. 

• Die Recyclingquoten sind in den kommenden 10 
Jahren mindestens zu verdoppeln. Die Nutzung von 
Rezyklaten ist zu stärken. Sekundärmaterialien in 
anthropogenen Lagern müssen soweit wie möglich 
genutzt werden. U. a. sind staatliche Anreize zur 
Verwendung von Produkten aus Sekundärrohstof-
fen notwendig. 

• Die Recyclingfähigkeit und lange Gebrauchsdauer 
von Produkten ist durch wirksame Maßnahmen, das 
heißt durch gesetzliche Anforderungen, Zielvorga-
ben und Verbraucherinformation durchzusetzen. 
Beispiele:  

   · Verbraucher*innen können über Ökolabels und 
den digitalen Produktpass auf leicht verständliche, 
vergleichbare Informationen zugreifen; 

   · Anforderungen zur Verringerung der Komplexität 
der Inhaltsstoffe in Produkten sind zu formulieren 
und durchzusetzen; 

   · Nicht recyclingfähige Verbundwerkstoffe sind zu 
vermeiden, soweit diese keine deutlichen Vorteile 
bezüglich Funktionalität und Energieeffizienz 
haben; 

   · Der Einsatz von Additiven in Kunststoffen und von 
nicht mehr entfernbaren Legierungsbestandteilen 
in Metallen ist zu minimieren; 

   · Verunreinigungen, die einer Nutzung als Sekun -
där rohstoff entgegenstehen, sind bereits in der 
Produktionskette zu vermeiden; 

   · Reparaturfreundlichkeit kann durch modulare 
Bauweise erreicht werden; und 

  · Produkte sind so zu konstruieren, dass sie eine 
möglichst lange Lebensdauer haben, und ein 
Recht auf Reparatur ist verbindlich vorzu-
schreiben. 

• Die derzeit verhandelte internationale Konvention 
zur Verhinderung der Einträge von Plastik in die 
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Umwelt, besonders ins Meer, muss anspruchsvolle 
globale Verpflichtungen enthalten. 

• Die EU-Plastikstrategie zur Reduktion von Plastik-
emissionen (Verwendungsverbote, Pfandregelun-
gen, Ausbau von Sortier- und Sammelsystemen etc.) 
muss konsequent weiterentwickelt und verschärft 
werden. Der Beschluss des Basler Übereinkommens, 
den Export verschmutzter, nicht sortenreiner Abfäl-
le zu erschweren, ist umzusetzen. 

• Ein ökologisch hochwertiges Recycling ist zu för-
dern. Die Abfallhierarchie ist konsequent zu beach-
ten: Vermeiden hat Vorrang vor Wiederverwen-
dung, Recycling, Verwertung und Entsorgung. Die 
Schnittstelle zwischen Chemikalien- und Abfall-
recht ist zu verbessern. Dadurch wird es leichter 
möglich, Materialien aus Abfällen stofflich oder 
chemisch zu verwerten.  

• Bei Produkten und Prozessen sind nicht-chemische 
Lösungen zu bevorzugen, soweit sie keine Nachteile 
bezüglich Funktionalität, Energie- und Ressourcen-
effizienz haben. 

• Für die Nutzung und die Weiterentwicklung res-
sourcensparender Dienstleistungsmodelle wie das 
Chemikalienleasing braucht es mehr Anreize. 

 
9.5 Forderungen zur Nachhaltigen Chemie 
Nachhaltige Chemie bedeutet, dass Chemikalienpro-
duktion und –verwendung sich entlang der gesamten 
Wertschöpfungsnetzwerke an den Nachhaltigen Ent-
wicklungszielen (SDGs) der UN ausrichten. Sie soll zur 
Einhaltung der planetaren Grenzen beitragen. Des-
halb sind insbesondere folgende Maßnahmen erfor-
derlich: 
• Vor der Verwendung von Chemikalien sollen Zweck 

und Funktion geprüft werden, ob und in welchem 
Umfang es eines Chemikalieneinsatzes bedarf. 

• Entwicklung nachhaltiger Chemikalien mit hohem 
Nutzen und gleichzeitig geringen unerwünschten 
Wirkungen und geringer zeitlicher und räumlicher 
Reichweite („short-range chemicals“). 

• Substitution gefährlicher Chemikalien durch nach-
haltige Chemikalien. 

• Gewinnung und Verbrauch von Ressourcen müssen 

drastisch reduziert werden, um die planetaren Gren-
zen einzuhalten. 

• Weltweite Umsetzung nachhaltiger Chemie ent-
sprechend den Beschlüssen der United Nations 
Environment Assembly (UNEA 2 und 4 und 5). 

• Beachtung der vom ISC3 (International Sustainable 
Chemistry Collaborative Centre) entwickelten 10 
Merkmale der nachhaltigen Chemie. 

• Messung von Fortschritten bei der Umsetzung der 
nachhaltigen Chemie durch global abgestimmte 
Indikatoren. 

• Maßnahmen des Chemikalienmanagements sollen 
durch ein „Gender Impact Assessment“ (GIA) beglei-
tet werden. 

• Monitoring der Belastung der Bevölkerung mit 
Umweltstressoren (z. B. Luft- und Wasserqualität), 
um ungerechte Belastungen ärmerer Bevölkerungs-
schichten zu identifizieren und zu beseitigen. 

 
9.6 Forderungen zur Forschungs- und 

Bildungspolitik 
Viele wissenschaftliche Erkenntnisse zur Be- und 
Überlastung der Erde mit Chemikalien sind Ergebnisse 
der Forschung der vergangenen Jahrzehnte. Zahlrei-
che Fragen sind noch offen, viele Zusammenhänge 
nicht bekannt. Zur weiteren Entwicklung eines vor-
sorgenden Chemikalienmanagements und einer 
nachhaltigen Stoffpolitik besteht weiterhin deutlicher 
Forschungsbedarf, der insbesondere im Rahmen 
staatlicher Forschungsprogramme berücksichtigt 
werden sollte. Außerdem ist es notwendig, nachhal-
tige Chemie und Stoffstrommanagement in Studien-
gängen sowie bei Aus- und Fortbildung zu verankern. 
 
Forderungen zur Forschung: 
• Stärkung der Unabhängigkeit der Forschung. 
   Die wissenschaftliche Forschung zu stofflichen Risi-

ken darf nicht abhängig von der Finanzierung durch 
die Industrie sein. Interessenkonflikte sind zu ver-
meiden. 

• Ein Forschungsschwerpunkt, wie sich der Eintrag 
von Chemikalien in die Umwelt vermeiden und ver-
ringern lässt und wie die Transformation der che-
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mischen Produktion in Richtung auf eine nachhal-
tige Stoffpolitik gelingen kann, ist einzurichten.  

• Die toxikologische und ökotoxikologische For-
schung in Deutschland ist sicherzustellen und aus-
zubauen. 

• Umweltforschung und Toxikologie sollten sich 
weniger auf die Details der Effekte von bekannten, 
oft bereits von Herstellungs- und/oder Verwen-
dungsverboten betroffenen Schadstoffen fokussie-
ren, sondern sich den Wissenslücken bei den zahl-
reichen wenig untersuchten Stoffen und den 
Kombinationswirkungen zuwenden. Persistente 
Stoffe sollten besondere Beachtung finden. 

• Forschungsprogramme braucht es insbesondere zu 
folgenden elf Handlungsfeldern:  

   i. Operationalisierung der planetaren Leitplanke 
„Novel Entities“: Entwicklung von Indikatoren zur 
Belastung mit Chemikalien auf globaler, natio-
naler und betrieblicher Ebene; 

   ii. Entwicklung von Indikatoren zur Messung der 
Fortschritte bei der Umsetzung von Maßnahmen 
beim nationalen und internationalen Chemika-
lienmanagement; 

   iii. Entwicklung von Kriterien und Prozeduren zur 
Umsetzung des Vorsorgeprinzips besonders im 
Hinblick auf persistente Stoffe;  

   iv. Entwicklung von Kriterien und Prozeduren zur 
Bewertung von mobilen Stoffen im Wasserkreis-
lauf; 

   v. Umwelt- und Gesundheitswirkungen von Nano-
materialien und „Advanced Materials“; 

   vi. Umwelt- und Gesundheitswirkungen endokriner 
Disruptoren; 

   vii. Indirekte Wirkungen von Stoffen und Stoffge-
mischen auf Lebensgemeinschaften und geo-
chemische Kreisläufe; 

   viii. Kombinationswirkungen von Stoffgemischen 
und bei gleichzeitiger oder sequentieller Anwen-
dung verschiedener Stoffe oder Produkte;  

   ix. Entwicklung von Strategien und Maßnahmen 
zur Reduzierung der Stoffströme und zu einer 
nachhaltigen Verwendung von Produkten; 

   x. Entwicklung von technischen Möglichkeiten, 

Strategien und einer besseren Logistik für das 
Recycling; sowie 

   xi. Entwicklung von Strategien zur Nutzung einer 
regenerierbaren Rohstoffbasis für die Chemie-
produktion. 

 
Wissenslücken und bestehender Forschungsbedarf 
sind aber keine Rechtfertigung für fehlendes Handeln 
im Sinne der in Abschnitt 8.1 bis 8.5 genannten For-
derungen! 
 
Forderungen zur Bildung: 
• Das Fach „Nachhaltige Chemie“ muss in der 

 Ausbildung von Chemiker*innen, Verfahrenstech-
niker*innen und ähnlichen Studiengängen veran-
kert und entsprechende Lehrmaterialien entwickelt 
werden. 

• Die Themen Lebenszyklusanalyse, Stoffstrommana-
gement und Kreislaufwirtschaft sind in das Curri-
culum aller Ingenieurstudiengänge und naturwis-
senschaftlichen Fächer aufzunehmen. 

• Studiengänge und Fortbildungsangebote zur Toxi-
kologie und Ökotoxikologie sind zu konsolidieren 
und auszubauen. 

• Aus- und Weiterbildungsangebote für einen ver-
antwortlichen, nachhaltigen Umgang mit Stoffen 
und Produkten sind auszubauen. 

• Bildungsangebote für Schüler*innen und Bürger* 
innen zum nachhaltigen Umgang mit Stoffen soll-
ten entwickelt und ausgebaut werden. 

• Fachlich fundierte Informationen zur Nachhaltig-
keit von Stoffen und Produkten, die von unabhän-
gigen Expert*innen erarbeitet und geprüft werden, 
sollten bereitgestellt werden. 

• Der Zugang zu Informationen zur Nachhaltigkeit 
von Stoffen und Produkten durch Verbraucher und 
Verbände sollte verbessert werden. Die Hersteller 
müssen dazu die entsprechenden Informationen in 
nachprüfbarer Weise bereitstellen. 

• Schulbuchverlage sollten bei Neuauflagen dem 
Bereich nachhaltige Stoffpolitik mehr Raum geben. 

• Verstetigung des Programms BilRess – Ressourcen-
kompetenz in Aus- und Weiterbildung (vgl. [277]).
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Die politische Position des BUND/Friends of the Earth
Germany in den BUND Positionen

Sollen die Ausrottung von immer mehr Arten been-
det und unsere Naturräume geschützt werden, dann
muss endlich der Flächenverbrauch für immer mehr
Straßen-, Gewerbe- und Siedlungsflächen beendet
und die Landwirtschaft natur- und tierwohlverträg-
lich werden. Der Rohstoffverbrauch muss im Laufe
dieses Jahrhunderts drastisch, z. B. um einen Faktor
10 oder mehr, reduziert werden – eine schnelle und
massive Absenkung würde helfen die Klimakrise zu
bewältigen, den Biodiversitätsverlust zu stoppen und
den kommenden Generationen in allen Ländern glei-
che Entwicklungschancen zu ermöglichen. 

Stofflich und energetisch muss unser Wirtschaftssys-
tem schlanker werden. Das ist eine große Herausfor-
derung, aber es ist machbar. Jedoch wird die Bewäl-
tigung dieser Aufgabe unmöglich, wenn die Politik
weiterhin dem Wirtschaftswachstum Vorrang vor der
Bewahrung unserer Lebensgrundlagen gibt. Wachs-
tumspolitik, ob erfolgreich oder nicht, ist der Treiber
für Schäden an Natur und Umwelt – beispielsweise
durch den Ausbau von Infrastruktur mit exzessivem
Flächenverbrauch (Flughäfen, Straßen, Flussausbau),
die Förderung einer exportorientierten Landwirt-
schaft mit viel zu hohem Tierbestand. Sie fordert und
fördert Niedriglohnsektoren, Einkommenspolarisie-
rung und eine globale Raubwirtschaft. Demokratische
Entscheidungen und Bürger*innenmitsprache werden
durch Beschleunigungsgesetze und die Schwächung
von Bürger*innenbeteiligung eingeschränkt, um die
Wachstumsziele nicht zu gefährden. 

Die notwendige sozial-ökologische Transformation
bietet die Chance zu einem gerechten und weniger
durch Egoismen, Konkurrenz und Ausbeutung
bestimmten Leben im Einklang mit den planetaren
Systemen. Wie notwendig eine solche Wende zum
guten Leben ist, haben viele Mitbürger*innen erkannt,
nicht zuletzt in der Pandemiekrise seit 2020. Viele
Arbeitsverhältnisse und Lebensweisen werden sich

Die Welt steht vor immensen ökologischen, gesell-
schaftlichen und sozialen Herausforderungen. Der
BUND/Friends of the Earth sucht und gestaltet dafür
Lösungen, die ökologischen und sozialen Kriterien
gerecht werden. Als Umwelt- und Naturschutzver-
band kämpft er insbesondere für die Einhaltung der
1,5 Grad-Obergrenze in der Klimakrise und für Kli-
magerechtigkeit, für die Beendigung des Artenster-
bens, und den Schutz und die Wertschätzung von
Natur und biologischer Vielfalt. Wir fordern eine tat-
sächlich nachhaltige Landwirtschaft ohne Gentech-
nik, den sofortigen Atomausstieg und eine Minderung
des Ressourcenverbrauchs. Kampagnen des BUND zie-
len auf ein Ende der Vermüllung und Vergiftung unse-
rer Umwelt, unter anderem mit Pestiziden, zahllosen
Schadstoffen und Mikroplastik. Als Nachhaltigkeits-
verband setzt sich der BUND für soziale wie ökologi-
sche Gerechtigkeit, Armutsbekämpfung, Menschen-
rechte und Demokratie ein. Das eine ist ohne das
andere nicht zu haben, das haben uns unsere Erfah-
rungen gelehrt. 

Diese Ziele sind nur zu erreichen, wenn nicht nur alle
umwelt- und sozialverträglichen Möglichkeiten zur
Steigerung der Effizienz bei der Ressourcennutzung
ausgeschöpft werden. Zur absoluten Reduzierung
unserer Ressourcenentnahme aus der Umwelt brau-
chen wir außerdem Suffizienz: wir müssen nicht nur
anders, sondern auch weniger konsumieren. Eine
nachhaltige Änderung der Lebensweise aller
Bürger*innen ist aber keine individuelle Verantwor-
tung, sondern eine gemeinsame und gesellschaftliche.
Zur Förderung des Gemeinwohls brauchen wir mehr
Mitwirkungsrechte der Zivilgesellschaft, vor allem
aber förderliche politische Rahmenbedingungen. So
fordert der BUND seit langem, durch Energiesparen
den Endenergieverbrauch mindestens um die Hälfte
zu senken, damit der Rest aus erneuerbaren Energien
bereitgestellt werden kann – Studien des Umwelt-
bundesamtes geben diesen Forderungen Recht. 
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ändern und ändern müssen, durch neue Technologien
ebenso wie durch eine neue, nachhaltige Gestaltung
für gute Erwerbs- wie Nichterwerbsarbeit. Das erfor-
dert nicht nur neue Berufsbilder und Qualifikationen,
sondern auch, dass Status, Bezahlung und soziale
Sicherung in vielen Bereichen von Wirtschaft und
Verwaltung verbessert werden. 

Der BUND steht nicht nur für die ökologische, son-
dern auch für soziale, institutionelle und ökonomi-
sche Nachhaltigkeit – deshalb enthalten unsere Posi-
tionen immer auch Ansätze, die zu sozialer
Gerechtigkeit, zu guter Arbeit und zu zukunftsfähi-
gem Wirtschaften beitragen. Dabei blickt der BUND
stets über den Tellerrand und entwickelt Perspektiven
zusammen mit den Partnerorganisationen in unserem
internationalen Netzwerk, Friends of the Earth Europe
und Friends of the Earth International und anderen
Organisationen der Zivilgesellschaft. 

Es gibt Alternativen zu einer Politik, die mit immer
höherer Geschwindigkeit in die Sackgasse fährt! Sol-
che Alternativen zeigt der BUND in den BUND-Posi-
tionen, die von den Bundesarbeitskreisen und vom
Wissenschaftlichen Beirat des BUND erarbeitet sowie
vom Bundesvorstand beschlossen werden. In den
Bundesarbeitskreisen wird akademische und nicht-
akademische Expertise zusammengeführt, im wissen-
schaftlichen Beirat werden die Positionen von
Expert*innen aus 20 Themenbereichen gemeinsam
geprüft – der BUND praktiziert seit Jahrzehnten das
Prinzip der transdisziplinären Wissenschaft. So basie-
ren alle BUND-Positionen auf mehrfach und inter-
disziplinär geprüften aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen und zeigen politische und gesellschaft-
liche Lösungswege auf. Jede dieser Positionen, auch
die hier vorliegende, ist ein wichtiger Baustein im
Gesamtbild des sozial-ökologischen Umbaus hin zu
einer nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensweise.
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